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Ergänzung 
zu dem Beitrag von Gerhard Häfner, apo Justizinspekwr bei dem 
GeneralstaalJanwall in Frankfurt (Main): "Kann bei der Gewähnmg 
von Gefangenen-UnfaUjtirJorge nom zwischen Arbeitsunfallen und so
genannten Hawarbeiuunjällen unterschieden werckn?" 

Durch ein Versehen, das wir sowohl den VerfasJer als auch unsere 
Bezieher zu entJchuldigen bitten, fehlt in dem genannten AufJatz: 
auf S. 369 der folgende Text zwi.~ten den Zeikn 

... SteUung die Hausarbeiter oder Kalfakwren der AnJtallen pp." 
und 

Die den Genera.MtaatsanwäIten in § 11 Abs. 1 der AVerteilte . .. 
Durch die AlJg. Verfügung des früheren Reichsjustizministel1l 

vom 3. 1. 1936 - Deutsche Justiz S.61 - (A V) sind die Generalstaats' 
anwälte ermächtigt worden, aus Billigkeitsgründen 

1. zu den auf Grund des Ges. vom 30. 6. 1900 zu leistenden Ren· 
ten Zuschläge zu gewähren, 

2. einem früheren Gefangenen oder dessen Angehörigen eine 
Unterstützung zu gewähren, wenn der Unfall bei einer Be
schäftigung eingetreten ist, bei der nach dem Gesetz vom 
30.6.1900 kein Anspruch auf Unfallfürsorge besteht, 

3. eine Unterstützung auch bei Berufskrankheiten zu gewähren 
(§ 11 Abs. 1 der AV). 

Sowohl der Rentenzuschlag nebst der auf Grund des UFG zu 
gewährenden Rente zusammen als auch die Unterstützung dürfen den 
Betrag nicbt übersteigen, den der Verunglückte oder seine Hinterblie
benen nach den Bestimmungen der RVO erhalten würden, wenn der 
Unfall einem Arbeiter zugest06en wäre, der den Ortslohn (§ 149 RVO) 
bezieht (§ 13 AV). Unter der Voraussetzung, daS die Erfordernisse 
der Gewährung des Rentenzuscblags oder der Unterstützung erfüllt 
sind, unterscbeiden sich die beiden Entscbädigungsarten (Rente plus 
ZU5cblag oder Unterstützung) der Höbe nach nicht. Trotzdem bestehen 
jedoch zwischen beiden erhebliche Unterschiede : 

Auf die Gewäbrung von Unfallfürsorge auf Grund der Best. des 
UFG bat der Verletzte einen Re c htsanspruch . Die jederzeit wider
rufbare Entschädigung auf Gruud der AV wird dagegen lediglich aus 
Billigkeitsgründen und ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches gegen 
die Justizverwaltung des entscbädiJ!:ungsverpßicbteten Landes gewährt. 

Während bei Unfällen i. S. § I UFG eine Entscbädigung dann nicht 
gewährt wird, wenn der Verletzte den Unfall vorsätzlich herbeige
führt hat (9 2 UFG), genügt bereits ein grob fahrlässiges Verschul
den, um die Unterstützung zu versagen (§ 11 Ahs. 2 AV). 

Hat der Verletzte sich den Unfall bei Begehung einer strafbaren 
Handlung oder durcb ein Verhalten zugezogen, dan als eine grobe Ver
letzung der Hausordnung erscheint, so kann die Entscbädigung auf Grund 
der Best. des UFG ganz oder teilweise versagt werden oder, sofern der 
Verletzte im Inland wohnende Angehörige hat, die im Falle seines Todes 
eine Rente erhalten würden, diesen ganz oder teilweise überwiesen 
werden (§ 2 UFG). 



Vom rechten Gebrauch der arbeitsfreien Zeit 
bis zur Feierstunde in einer lugendstrafanstalt 

Von Oberlehrer Frlluz Böttcher, Bremen 

Die Erziehung zum rechten Gebrauch der arbeitafreien Zeit ist 
im Vollzug einer Jug~nd8trafaDstalt ein bedeutendes Teilstück des Er
ziehungszieles an sich. Trotzdem wird immer wieder über den Wert 
oder Unwert der Freizeitgestaltung diskutiert. 

Rundfragen, Fragebogen und Befragung der Zugänge beweisen Jahr 
um Jahr, daS die kriminell gewordene Jugend nicht "organisiert" ist. 
Sie hat mit ganz geringen Ausnahmen keiner lugendvereinigung, meistens 
auch keinem Sportverein angehört. Eine ganze Reihe Jugendlicher ist 
nach ganz kurzer Zeil einer entsprechenden Zugehörigkeit solchen 
Jugendgruppen enttäuscht ferngeblieben. Sie hatten offenbar nicht das 
gefunden, WB8 sie auch te.n. Ibre lebbetonung iet zu seb ... auageprägt. E, 
liegt ibnen nicht, sieb einem allgemeinen, gemeinsamen Ziel .unterzu· 
ordnen · und als Glied einer GruPI)e für ein so.lches Ziel sich einzu· 
setzen. Bei diesen Jugendlieben ist der Sinn für Gemeinscbaft wenig 
.entwickelt, überhaupt ist ibr Sozialgefübl verkümmert. 

Geht man der Frage nacb diesen Tatsachen nllch, dann fällt nebeo 
den schädlich gekoppelten Anlagen vor allem die Struktur der Umwelt 
auf. In unseren groben Städten gibt el bekanntlich Wobngegenden, die 
geradezu Lieferanten für die Strafanstalten It9d. Wiederholte über· 
priUungen in Bremen führten zu dem ErgebniS, da& z.B. in drei von 
flolchen Wobnbezirken zuweilen 50 · 60% aller Insassen der Jugend· 
fltrafanstalt Bremen·QBlebshausen zu Hause waren. 

Noch heute - Ende 1955 - ist die Bevölkerung in den Stadt· 
teilen, die diese erwähnten Wobnbezirke enthalten, immer sehr diebt. 
Die folgende Obel"llicht zeigt deutl ich, da6 trotz aller Anstrengungen 
im Wobnungsbau die Dichte der Bevölkerung nur wenig aufgelockert 
werden konnte: 

Wohnraum 
Mt Belegung 

13.9.1950 31.12.1954 

_) Je Wohnraum 10 u. mehr qmlohne Küchen· 
b).. .. 6 . 9,9 qm zählung 

c) " " 
6 u. mehr qm einseht. Küchen 

3,1 

1,9 

1,' 

2,6 

1,7 

1,25 
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AUe Notwohnungen sind nicht gezählt, es handelt sich also um 
sogenannte Normalwohnungen. 

Dieses Wohnungselend ist ein entscheidender Hemmschuh der 
Eniehung UDserer Jugend. Die Kinder werden zum Spielen auf die 
Straße gedrängt. In der engen Wohnung findet sich kein Platz, keine kleine 
Ecke zum Spielen oder Basteln. Kinder lieben die Gemeinschaft über 
alles. Es ist aber unmöglich. da6 das eigene Kind noch ein fremdes 
zum Spielen mitbringt. 

Auffällig ist weiter die bekannte Tatsache der vielen Fälle von Ehe
scheidungen. Das zerbrochene Elternhaus ist ein weiterer Grund, da6 
die Kinder sich zu Hause nicht wohl fühlen. Sie ßüchten vielmehr vor 
der Atmosphäre v~n Spannungen und Streit. Das gute Vorbild von Vater 
und Mutter ist dahin. Von Geborgenheit in der Familie kann keine Rede 
mehT sein. Also hinaus auf die Stra6e - I 

Draußen le iH"t die kleinen Geister keine liebevolle Hand. Die Kin
der sind dem Spiel der Kräfte ausgesetzt, die vom Einzelnen verlan
gen, dan er sich irgendwie behauptet. Der Ton der Stra&e regiert 
nnd erzieht. Er erzieht die Egoisten. Die gesunden Kräfte der Familie 
sind durch du Wohnungselend gebern'mt. Die Jugend auf der Slra.ie 
wächst hemmungslos und triebhaft heran. Die sm meisten Gefahrdeten 
sind jene mit den gefährlich gekoppelten Anlagen. Nach der Schulent
Jassung si nd die Verhältnisse genau die gleichen. Aus der Schar tobender 
Kinder sind die· Halbstarken geworden. Kinos und Tanzlokale werden 
ibre Welt. Für kaum einen steht ein eigener Wohnraum zur Verfügung. 
Nur vereinzelt wachsen sie in die Mannschaft eines Sportvereines hinein 
oder lassen sich von einer Jugendgruppe in den Bann ziehen. Es fehlt 
dazu einfach jede psychologische Voraussetzung. Mit der vielen freien 
Zeit aber weiD diese Jugend nichts anzufangen. Die Folgen brauchen nur 
angedeutet zu werden. 

Das Ziel des Vollzuges ist in unseren JugendstrafanstaHen aller 
Bundesländer gleich. Der Vollzug ist auf die kommende Freibeit abge~ 
stellt. Wenn dieser Weg konsequent be~chritten wird, dann sind alle 
Phasen des kommenden Lebens in der Freibeit zu berücksichtigen. Zu 
diesem Rhythmus gehört aber auch die Freizeit. 

An Hand der Freizeitgestaltung der Jugendstrafanstalt Bremen
Oslebsbausen soll gezeigt werden, da6 es aber nötig ist, plan- und ziel voll 
zu arbeiten. 

Die Freizeitge8taltung darf nicht ohne Ziel sein. und sie darf nicbt 
planlos verlaufen. wenn sie nicht zu einer bl06en Unterhaltung werden 
11011. Darum gehen die Grundsätze: " 

1. leder lunge darf nur an zwei Arbeitsgemein8chafte Q. "im Laufe der 
Woche teilnehmen. " 

2. Die Auswahl der beiden Arbeitsgemeinschaften steht jedem frei. 
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3. Jungen der untersten Erziehungsgruppe baben zu keiner Arbeit"" 
gemeinschaft Zutritt. 

Die jugendlichen Strafgefangenen sollen nicht an jedem Abend auner-
balb ihrer Zelle etwas vorhaben. Sie werden dann zu s~hr abgelenkt, sie 
können die Anregungen, die sie !lich geholt haben, nicht verarbeiten_ 
Die Freizeitgestaltung sinkt dann zum Zeitvertreib ab. Die Schwachen 
und Hemmungslosen werden immer wieder versuchen, diesen Zustand 
zu erreichen. Sie versuchen auch, von einer Arbeitsgemeinschaft zur an
deren zu schwirren. Man sollte aber den Wert der Selbstbesinnung nicht 
unterschätzen und besonders gronen Wert darauf legen, dan jeder für 
sein Eigenleben Zeit bebält. 

Der Junge mu6 Gefallen an der Sache finden. Er muG sich auf 
die Abende seiner Ar~itsgemeinschll.ft freuen. Dann kommt es mei
IItens auch in irgendeiner Form zu einer aktiven Mitarbeit . .Man hat 
die grö61e Gefahr vermieden. wenn der Junge sich ein Ziel selbst 
aufbauen hilft. Es besteht nun die Hoffnung, da6 er nach &einer Ent
lassung in der Freiheit eine ähnliche Gruppe aufsuchen wird. Wenn 
er sieb dann zu diesem Schrilt entscbliefit, ist eine grö6ere Aussicht 
auf Heständigkeit vorhanden, denn er ist in einer gewissen Weise 
vorbereitei. 

I. Die Freizeitgruppen 

a) Eine Bastelgruppe mit dem Höhepunkt: Weibnachtsarbeiten. 

b) 2 Sporlgruppen. In ihnen haben sich die Sportbegeisterten zu
sammengefunden, die über den Pflichtspo'rt hinaus LeibeHübungen 
betreiben. Ihr Training ist auf ein Frühlings- und ein Herbst-Sport
fest gerichtet, darüber hinaus auf den Länderkampf Hannöver
sand - Oslebshausen. 

c) 3 Tischtennisgruppen. Das Tischtennis ist aufierordentlich be
liebt. Zur Belebung werden Turniere veranstaltet, die zum Teil 
mit nelten Preisen ausgestattet sind. Es wird gespielt: 
1. Gefangene untereinander. 
2. Gefangene gegen Beamte. 
3., Gemischte Gruppen. 

d) Eine Schacbgrupp e . Die Schacbspieler, die unter regelrechter 
Anleitung stehen, baben bei ihren Turnieren sehr nette und fana
tische Kämpfe geliefert und dabei für groBe Oberraschungen ge
wrgt. 

e) W ei tere Arbeitsgemeinschaften: 
1. Zeitgeschehen. 
2. Lesegruppe. 

3 " 



3. Erdkunde. 
4. Naturkunde. 
In diesen Arbeit~gemeinschaften haben sieb die fiir das jeweilige 
Fach interess.ierten Jungen zusammengefunden. Die Stoffe, die hier 
behandelt und geboten werden, gehen weit über den normalen 
Unterrichtsstoff hinaus. In diesen Stunden wird wirkliches Wissen 
vermittelt. Es wird vor allen Dingen versucht, die Teilnehmer zu 
einem Selbststudium zu veranlassen. Diese Arbeitsgemeinschaften 
können gute Mittler zur Bücherei darstellen. 

H. Die Feierstuuden 

Sie sind die wirklichen Höhestunden im Anstaltsleben. Wie aber 
kann man dieselben erreichen? Man darf auf gar keinen Fall häu· 
fige Feierstunden ansetzen. Sie dürfen keine Gewohnheit werden, 
denn dann verlieren sie an Wirkung. 1m Vordergrunde steht das 
Ziel, bei allen Feierstunden unsere jungen Burschen bei ihrem 
Gefübl zu packen. AUe Vollzugsbeamten aber wissen, wie schwer 
es ist, ethisc,he Gefühle lebendig zu machen. BewuJ.it werden nur 
zweimal im Jahre die Veranstaltungen durchgeführt. 

1. Die Vorbereitungen. 

Eine klare Zielsetzung unterrichtet alle Mitwirkenden . Der Aufruf 
zur Mitarbeit erstrebt eine möglichst hreite Grundlage. So weit wie 
möglich werden alle beschäftigt, die sich melden . Dann hei6t el 
üben und lernen für die anderen . Dahei werden die eigenen Gedan· 
ken der Teilnehmer weitgehend berücksichtigt. Unsere Musikgruppe 
ist mehrfach mit Erfolg vun einem Jungen geleitet worden. Selbst· 
verwaltung und Seihstgestaltung erhöben Sicherheit und Vorfreude. 
Auch gelegentliche Opfer werden von den Mitwirkenden gefordert. 
Sie müssen auf die Teilnahme an ihrer Arbeitsgemeinschaft ver
zichten, denn die Obungsstunden stehen ja nun im Vordergrund. 
Auch die betroffenen Leiter der Arbeitsgemeinschaften müssen dazu 
tolerant ihre Teilnahme freistellen. 

2. Die Durchführung. 

a) Themen 
1953 a) Wir spielen, singen und sprechen für Euch 

b) Muttertag 
c) Unser Erntedank 

1954 a) Unsere Fruhlingsfeier 
b) Heiteres und Ernstes aus deutscher Dichtung 

1955 a) Maifeier 
b) Unser Bremen 
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b) Die Mitwirkenden 
1. Musikgruppe: Mundharmonika, Bandoneon, Guitarre 
2. Singgruppe 
3. Laienspielgruppe, Sprecher von Gedichten und Prosa, Sprech

chöre 
4. Der Vollzugsleiter selbst im Programm 

c) Das Programm (Ein Beispiel) 

Unsere Maifeier 1955 

Raumschmuck: Ein gr06er Frühlingskranz mit b.unten Bändern auf 
einer Stange 

A. Der Maienkranz 
1. Gemeinsames Lied: Der Mai ist gekommen 
2. Kranzgedichte: a) Es duftet und leuchtet und blühet die Weit 

b) Der Schnee zerrinnt, der Mai beginnt 
c) So leiern wir den heiligen .Mai 

3. Chor: a) Komm, lieber Mai 
b) Der lustige Mai 
c) Sonne 

4. Die Kapelle spielt Frühlingslieder 
5. Gedicht: Hoffnung, von Geibel 
6. Akkordeonsolo 
7. Gedicht: Die Nachtigall 
8. Lied: Es waren zwei Königskinder (Solo) 
6. Gedicht: Der PostilIon, von Lenau 

B. Tag der Arbeit 

1. Chor: Wer nur den lieben langen Tag 
2. Gedichte: a) An Gottes Waage 

b) Gesicht der Arbeit 
c) Der Arbeitsmann 

3. Chor: Wach auf, wach auf! 
4. Gedicht: Ehre der Arbeit 
5. Chor: Grünet die Hoffnung 
6. Sprechchor: Schönrer Zuk.unft Morgenlied 
7. Chor: Lied der Arbeit 
8. Sprechchor: Lied der Arbeit 
9. Lesung: Regierungsrat Dr. Duckwitz 

C. Der fröhliche Mai 

1. Die Kapelle Bpieh 
2. Gedicht: Die Sorglichen 
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3. Chor: Heissa Katreina 
4. Gedicht: Ver Ochse 
5. Chor: Das schönste Blümlein 
6. Gedicht: Von Katzen 
7. Die Kapelle spielt 
8. Lesung: Regierungsrat Dr. Duckwitz 

Ein Grund zum Erfolg ist die Mitarbeit einer grofien Zahl von 
Beamten. Ein Oberwachtmeister betreut die Musikgruppe. Der Fürsor
ger leitet die Singgruppe. Die Spiel- und Sprechgruppen werden ein
studiert durch den Oberlehrer. Er ist auch für die GesamtIeilung 
verantwortlich. Ein 1. Hauptwachtmeister besorgt die Bübnengestaltung. 

Herr Regierungsrat Dr. Duckwitz übernimmt jedesmal selbst einen 
Programmpunki. 

111. Die Weihnachtsfeiern 

Bewu6t versuchen wir, da6 sie der Höhepunkt des JahreIl 
werden. Während der Vorbereitungen betonen die Jungen wieder
holt: .,Wir müssen zu Weihnachten etwas Besonderes bieten!" Die 
Briefe vieler Jungen vor und vor allem nach den Feiertagen zu Weih
nachten sind ein Wertmesser einer vielleicht gelungenen Feier. 

Der äuliere Rahmen ist besonders weihevoll gestaltet. Der Ge
meinschaftsraum ist mit Tannengrün geschmü('kt un.d durch Kerzen 
weich erleuchtet. Zwei grofie Tannen erstrahlen, Drei Jungen zünden die 

"Kt"rzen an und sprechen ihre Verse: "Lieber Tannenbaum, leuchte auf!" 

Auf langen, wei6 gedeckten Tischen steht für jeden Jungen ein 
bunter TeUer und daneben ein Büchlein als Weihnachtsbescherung. 
Gemeinsamer Gesang der Weihnachtslieder weChselt ab mit Musik, 
Gedichten, Chören, der Weihnachtsgeschichte, einem Weihnachtsspiel 
und führen zu der Ansprache des Vollzugsleiters. " 

Dann sitzen alle beisammen, in buntem Wechsel, die Beamten 
zwischen den Jungen, und jedem wird ein Becher K~fIee gereicht. 

Die Weihnachtsstimmung ist auf alle übergesprungen. Die Gedanken 
wandern wohl zurück in die eigene Kindheit und nach Hause. zu 
den Eltern und Angehörigen. Manche Träne wird heimlich getrocknet. 

Rudolf Kinau schrieb einmal: ..,Es wird immer eine Weihnacht 
- eine Heimwehnacht bleiben - ein Abend und eine Nacht, wo siCh 
jeder Mensch etwas wünscht und sich nach irgendetwas sehnt," 
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Zwang oder Freiwilligkeit zur Teilnahme 
am Unterricht in der Strafanstalt? 

Von Oberlehrer Paul nu cu 0 i n ger .. SlrafaßIII. 1t Freiendiez 

Bei Gesprächen mit Angehörigen des Strafvollzogsdienstes ilber 
die Strafaostaltsschule kann man verschiedenartige Ansichten hören. Im 
grODen und ganzen sind es drei Hauptgedanken, die sich berauskri
etaUisieren lassen: 

1. Der Gefangene sollte gezwungen werden, sm Unterricht teil
zunehmen, denn er sei ja im Gefängnis und nicbt im Erho 
lungsheim. 

2. Der Gefangene sollte Dach eigenem Ermessen nur d e n Unter
richt besuchen, der ihm aus irgendwelcben persönlichen Grün 
den heraus zueagt. 

3. Man könnte den AuslaItsunterricht überhaupt abschaffen. d .. 
sich die aufgewendete Kraft und die 60anziellen Mittel nicht 
rentierten. Die meisten Gefangenen nähmen zwar am Unter· 
richt teil, aber es fehle der ernstliche Wille, daraus etwas mit· . 
zunehmen. 

Zu der Ansicht, dau der Gefangene zum Unterricht gezwungen 
werden solle, ist Folgendes zu sagen: Nach einem allgemein bekann
ten Gesetz der Physik erzeugt Druck immer Gegendruck. Druck ist 
bier in unserem Gedankengang gleichzusetzen mit Schulzwang. Dieser 
Zwang (Druck) erzeugt hei dem Gefangenen Unlustgefühle (Gegen· 
druck), welche bewirken, daS er im Unterricht weitestgehend abschaltet. 
Dieser Vorgan~ schädigt zunächst nur den betreffenden Gefangenen 
seihst. Er reagiert eben passiv. negativ und wird im günstigen Falle 
den Verlauf des Unterrichts kaum stören. Werden aber die Unlustge
fühle bei einem stark extravertierteo·Menschen erregt, so wird er mit 
groSer Wahrscheinlichkeit aktiv ·.negativ reagieren durch absichtliche 
Unruhe, unsachliche Kritik bei Aussprachen oder sonst ige Disziplin
losigkeiten - alles nur um zu stören: Wenn es nicht gelingt. ihn voo 
dem Wert des Unterrichts an sich zu überzeugen und zu ruhiger, sach
licher Mitarbeit zu bewe;!:en. so müSte er von der Teilnahme ganz 
ausgeschlossen werden. Er hätte damit sein erstrebtes Ziel erreicht, 
nämlich von der Last des Unterrichts befreit zu sein. Erziehung durch 
Unterricht erfordert aber, da6 der Zögling sich erziehen lassen ~ill. 
aho einer gewissen Bereitschaft einen Platz in seinem Inneren einräu· 
men will. Dieser freie Platz kanu dann ausgefüllt werden durch Ge
danken, Erkenntnisse und Überzeugungen, die er sich durch das Ge· 
hörte oder Erlebte aneignen wird. Welcher Art diese sind, hängt von 
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seiner individuellen arteigenen Erkennlnisfähi gkeit und seinem Ur'"" 
teilsvermögen ab. ht keine Erziehungsbereitschaft vorhanden, so fehlt 
auch der freie Raum, der ausgefüllt werden will. und der Gefangene 
sitzt lediglich seine Zeit im Schulsaal ab. Er ist nur .,da". Er ist aber 
nicht .,dabei" . Er ist nicht " intereniert" . .. Interesse haben" kommt 
aus der lateinischen Sprache und hei6t soviel wie .. dabei sein. dazwi
echen sein, bei der Sache sein". Wer nicht am Unterricht interessiert 
ist, sollte in dieser Zeit lieber arbeiten. Daher Bollle Illan ihn zum 
blo6en .,Dasitzen" nicht zwingen, sondern seine Kräfte, die. er zur Ab
webr ~es ihm unangenehmen Zustandes aufwendet, umleiten und zu 
positiver Arbeit einsetzen. 

Die Kategorie der freiwillig zum Unterricht erscheinenden Gefan
genen kann man unterteilen in L solche mit ecbtp.1D Interesse und 
2. solche mit nur geheucheltem, einem bestimmten - meist verbotenen 
- Zwecke zugewandten Intereue. Die Angehörigen der zweiten Gruppe 
werden meistens rasch erkannt, und man kann die notwendigen Ma'
nahmen ergreifen : Entweder gewinnt man sie in vertraulicher Aussprache 
von Mann zu Mann für ehrliebe Mitürheit, oder man mUb eie ganz 
ausschlie6en. fall s sie den Uoterricht für irgendwelche verboteuen Hand· 
lungeo ausnutzen. Die Augehörigen der ersten Gruppe, aho die Gefan~ 
genen mit echtem Interesse. kommen mit mehr oder weniger Aufnahme
bereitachaft zur Schule. Sie wo ll e n etwas aufnehmen und lernen, was 
für ihr zukünftiges Leben wertvoll sein kann: Sei es, daß lückenhaftes 
Wissen ergänzt werden soll oder Unklarheiten auf einem Gebiete be
seitigt werden müssen; sei es, da6 Neues - etwa Fremdsprachen, Buch
führung, Stenografie, kaufmännisches Rechnen oder technisches Zeichnen 
- erlernt werden soll. 

Bei jedem einzelnen Gefangenen wird der Wun sch nach dem für 
ihn zweckmä6igen Unterrichtsstoff verschieden sein. Der Stundenplan 
der Anstaluschule wird sich aber zwangsläufig nach den dort tätigen 
Lehrkräften richten müssen. Diese können Spezialkurse vorsehe n für 
Gebiete. auf denen sie besondere Kenntnisse und Lebrgeschick haben. 
Der Gefangene kann sich dann für ein oder zwei Kurse entscheide ny 
die seinen Neigungen und Abl ichten entsprechen. Manche Männer mögen 
sieh allerdings aus Selbstüberschätzu ng oder Geltungsbedürfnis für Kurse 
melden und sie auch beginnen. denen sie nach einiger Zeit nicht mehr 
folgen können. Sie werden eines Tages von selbst abspringen. Ubrig 
bleibt durch diese Art der Auslese ein Stamm von Teilnehmern, dem 
der Kurs wertvolle Hilfe zur Resozialisierung bieten kann, wenn, ja 
wenn das erworbene Gut in der Freiheit ri c htig verwertet wird. Das 
kann von uns aus in den meisten Fällen leider nicht mehr kontrolliert 
werden. Trotzdem ist es unbedingt notwendig, da6 der Lehrende seine 
gan:c;e Kraft einsetzt und sieb auch durch unausbleibliche }<~eblscbläge 
nicht entmutigen Hi6t. 

8 



Bei der Aufstellung des Stundenplanes darr der Elementarunterricht 
oatürlich nicht fehlen. Für Analphabeten und Männer, die in der 
Volksschule zurückgeblieben sind, wird man Klassen einrichten, in 
denen sie ihre Mängel .beseitigen odfl,r mindestens zum Teil ausgleieheo 
können. Bei manchen Gefangenen gerade dieser Gruppe wird es nur 
ein Versuch bleiben müssen, ihm noch mehr über das hinaus zu ver
mitteln, wa~ er aus der Schule mitbringt, weH eben die schlechte 
Qualifikation durch die Volksschule ihre Ursache meist in schlechten 
physischen und psychischen Anlagen hat. Und doch - oder besser 
noch: gerade deshalb - mu6 der Versuch immer wieder gewagt 
werden. Wir haben von Gott her kein Recht, diese Menschen als 
hoffnungslos aufzugeben in der bei diesen Erwägungen fragwü rdigen 
Auffassung, da6 Hans nimmermehr lernt, was er als Hänschen nichl 
gelernt hat. Wir müssen bedenken, dan diese l\1änner oft, erst nach· 
dem sie älter geworden sind, die negativen Auswirkungen ihres man
gelnden Wissens und der fehlenden Kenntnisse und }~ertigkeiten in 
den einfachsten Lebensnotwendigkeiten erkennen. Das relativ geringe 
Auffassuagsvermögen bat sicb doch wohl bei manchen el"weitert, wenn 
man es mit dem Stand in der Volksschulzeit vergleicht. Zweifellos 
bleibt daher immer etwas bängen. von dem, was sie im Unterricht 
der Strafanstalt hören, lerflen und selbst üben. Dieses kleine "Etwas" 
bedeutet bei ihnen aber oft ein "Sehr viel" . 

Ich habe während meiner Tätigkeit im Volksschuldienst mehrere 
-schwachsinnige Kinder unterrichtet. Wie froh waren sie jedesmal, wt"nn 
sie wieder ein kleines Stück weitergekommen waren in ihren Schreib
und Leseübungen! Wie hat sich ihr Selbstvertrauen von Fortschritt 
zu Fortschritt ~ehoben, wenn sie auch bei .weitem nicht die Erfolge auf
zuweisen hatten wie die normal veranlagten Mi't~üler. Der geringste 
Fortschritt war für diese Kinder ein wirklicher "Fort"·SchriU, nämlich 
fort. weli: von dem für die Kleinen so schrecklichen Gefühl, weniger 
zu sein als ihre anderen Schulkameraden. Ist es denn nicht eine un
serer Aufgaben als l.R.hrer an der Strafanstalt, gerade denjenigen Men
.ehen, di~ oft nur aus Mangel an Selbstvertrauen straffällig geworden 
-eind, zu helfen, ihre Minderwertigkeitskomplexe abzuschwächen? Und 
wenn wir nur bei einem dieser Teilnehmer in dieser Richtung Glück 
haben, so bat sich die Mühe gelohnt. Schulzwang sollte man auf die 
ilO gearteten Gefangenen auch nicht ausüben. Jedoch ist kaum damit 
zu rechnen, da6 sich viele frei willig melden. Persönliches Ansprecben 
wird in den meisten Fällen Erfolg haben, denn diese Art Menschen 
schrecken häufig davor zurück, ihre mangelhaften Kenntnisse und Fä
higkeiten zuzugeben und dadurch offenkundig werden zu ·lassen. 

Der Psychologe - sofern ein solcher an der Anstalt tätig sein 
tlollte - wird dem Lebrer in besonders gelagerten Fällen gerne wich

. tige Aufschlüsse über die seelisch-geistige Struktur der für den Uu-
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terricht vorgesehenen Männer geben. Der Pädagoge wird filr Hinweise 
über die anzuwendende Behandlung dankbar sein, vornehmlich dann, 
wenn der eine oder andere Gefangene vielleicht sogar durch den Psy
chologen zum Besuch des für ihn so wichtigen Kurses angeregt 
worden ist. 

Aus dem bisher Gesagten ergeben sich nunmehr drei Punkte: 

1. Kein Unterrichl!!zwang, weil durch · den inneren und äu6eren" 
Widerstand des gezwungenen Gefangenen die Erfolgsmöglicbkeit 
des Unterrichts sehr gering bleibt. 

2. Freiwillige Teilnahme am Anstaltsunterricht, weil durch echtes 
Interesse die Aufnahmebereitschaft und Aufnahmewilligkeit von 
vornherein gegeben ist und somit ein gewisser Erfolg eintreten 
muli. 

3. Eine wohldosierte Mischung von Elementarunterrif'bt, "allgemein
bildendem Unterricht und Spezialkursen dient der Anregung 
des notwendigen echten Interesses an der Anstalttoschule. 

Die Verfechter der Idee des Untenichtszwanges werden gegen 
diese drei Punkte einwenden, da6 durch ihre VeJ:'wiJ:'klichung den Ge
fangenen der Aufenthalt im Gefängnis viel zu angenehm gestaltet würde, 
wenn sie sich ihre Schulstunden selbst aussuchen dürften. Diese Auf
fa~sung beruht auf einem Trugschlu6, weil der Unterricht in einer 
Strafaustalt ja kein Mittel zur Erreichung eines zusätzlichen Strafübeh 
mit unangenehmer Wirkung sein soll, sondern eiozig und allein der 
Resozialisierung, d. h. der Wiedereingliederung in die menschliche 
Gemeinschaft zu dienen hat. Wenn also der Unterricht eine VeJ"l!chärfung 
der - Bchon allein durch den Freiheitsentzug ohnehin verursachten -
Unannehmlichkeit nicht beabsicbtigt, so ist folglich auch Zwang dazu 
nicht nur unnötig, sondern dem Sinne des Untenichts geradezu ent# 
gegenwirkend. 

Die MeiDung derer, die " den Unterricht als völlig überflüssig be
zeichnen, ist wohl hinreichend beleuchtet worden durch die vorsteben~ 
den überlegungen . Die Abschaffung der AnstaltlSchule käme einem 
Rückschritt in das 15. Jahrhundert gleich, in eine Zeit also, da man 
an du Unterrichten der Gefangenen noch nicht gedaCht hatte. Zudem 
dürften es - dem Himmel Bei Dank - nur sehr wenige Menscben 
sein, die den hohen sittlichen Wert der Schule in der Strafanstalt 
niebt hegreifen. Selbstverständlich hält das Wissen allein vom Ver
brechen nicht ab, aber es macht den Menschen wirtschaftlich und so· 
ziologisch wertvoller und wird so auf indirektem Wege eines der Mittel. 
vor dem Verbrechen zu bewahren. Nicht nur die fehlenden Kenntnisse 
muS die Anstaltsschule zu vermitteln sueben, sondern darüber hinaus 
einen Unterricht hieten, der geeignet ist, die sittlichen Gefühle zu heben. 
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Unter den Männern. welche die Entwicklung der Gefäognisscbule 
heeioßu6ten .. steht Pe!ltalozzi. der gro6e Erzieher, nicht an letzter Stelle.,. 
obwohl er. wenig genannt wird. SchOD t;r forderte, dab .,alle Zuchthäuser' 
und Gefangnisse auf einen FuG gesetz\ werden, der dem Endzweck: 
angemessen ist, die Gefangenen zum G,efühl der PßiCbten und alles
dessen, was schön, edel und gut ist, zurückzuführen", (Dr. Halnerp 

Schule und Kirche in den Strafanstalten der Schweiz. Bi. f. GK 60/172.) 
Auch heute noch - im Atomzeitalter - ist dieser Ausspruch 

Pestalozzis Wort für Wort gültig lIod richtungweisend für den inneren 
Aufbau der Strafaostaltsschule. Von da her leitet sich auch ihre groie 
Bedeutung ab und die Stellung, die ihr im modernen Erziehungs9uaf
vollzug zukommt. 

Acht Jahre Rundfunk- und Filmerfahrungen 
in der Strafanstalt 

Von Oberlebrer lo.eph Sc b n ei d,., r. Stral.Ilst.1t Freiendiez 

Die Anfange des Rundfunks in unserer Anstalt waren sehr be
IIcbeiden. Sie erwuchsen aus dem Wunsch. den &hulfunk auch dem 
Unterricht in der Strafanstalt dienstbar zu machen. Ich hatte ihn als 
laDgjäbrige~ Mitglied e ines Schulfunkau&schusses kennen- und schätzen 
gelernt und hielt ihn für die erzieherischen und unterrichtlichen 
Belange in einer Vollzugsanstalt für sehr geeignet. (Vergl. meinen 
Auhlltz .,.Der Schulfunk in der Strafanstalt'" Heft Nr. 4/51 dieser 
Zeitschrift.) Aber es fehlte zunächst das Wichtigste, das Gerät, und 
es waren, wie üblich, keine Mittel dafür vorbanden. AnfaoMs half ich 
mir mit meinem e igenen Gerät. Später erbot sich ein in der Anstalt 
eimitzender Radiofacbmaon, einen Apparat zu basteln. Es war kurz 
nach der Währungsreform; die Beschaffung des Zubebörs war noch 
nicht einfach, das vorhandene Material stammte noch au!! Kriegsbe-
8tänden und war in seiner Qualität auch entsprechend. Schlie6licb 
gelang es, mit einem Kostenaufwand von rd. 250 DM, die aus Spenden 
elamrnten. e inen einigerma6en brauchbaren Apparat zu erstf!llen. Er 
war in erster Linie für den Scbulgebrauch gedacht, wurde aber auch 
gelegentlich im Zuge der Freizeitgestaltung vor einem kleineren Kreis 
von Zubörern b~nutzt. Er erfüllte über zwei lahre seinen beschei
denen Zwt'ck. 

E, war aber mein Bestreben. den Rundfunk einem gröDeren 
Kreis. möglichst allen Anstaltsins8ssen, zugänglich zu machen. Auf die 
Initiative des damaligen Anstaltsleiters wurde der Anstalt von einem 
Rundfunkrat ein einwandfreier Grofiempfanger geschenkt. Nun wurde 
zunäclut eiu gro6~r Lautsprecher auf der Zentrale, später je ein Laut· 



sprecher in jedem der vier Flügel aufgehängt und der Apparat mit 
Hilfe eines Verstärkers in Betrieb genommen. Die Sendungen beschränk
ten sich auf 1·2·stündige l\1usikdarhietungen an Sonntagnachmittagen. 
Bei besonderen Anlässen, wozu ich auch Reportagen über Länder
spiele. zähle, wurden die interessierten Gefangenen aus ihren Zellen 
geschlossen und auf dem freien Platz der Zentrale versammelt. 

Die Unzulänglichkeit dieser Art Sendebetrieb liegt" auf der Hand: 
Die Qualität ded Empfanges war je nach der Entfernung der 
Zelle vom Lautsprecher unterschiedlich, die Lautstärke zu gro6. 
oder zu klein, die Akustik in dem hohlen Raum schlecht, die 
Echowirkung störend; das gesprochene Wort war kaum zu ver· 
stehen. Hinzu kam, dali der uninteressierte Gefangene die Berie· 
selung zwangsläufig ü~r sich ergehen lassen mu6te, weil er keine 
Möglichkeit haUe abzustellen. Die mit der übertragung entstandene 
Unruhe erforderte erhöhte Aufmerksamkeit des damals ungeschulten 
Aufsichtspersonals. Das Risiko des Gemeinschaftsempfanges auf der 
Zentrale für die Sicherheit der Anstalt war groli. Erfreulicherweise 
wahrten die Gefangenen die Disziplin. wenn auch our aUfl der Besorg
nis heraus, künftig auf solche "Genüsse" verzichten zu müssen, wenn 
sie zu Unbotmä6igkeiten führten. Aber es ~iDg gut. Den Veranstaltern 
fiel ein Stein vorn Herzen, wenn die Gefangenen wieder in ihren 
Zellen eingeschlossen waren. 

Die uozu länglichen Rundfunkverhältnisse drängten .geradezu nach 
einer anderen Lösung. Sie wurde vor nuomehr drei Jahren gefunden. 
Es wurde eine Anlage geschaffen, die lilIen Anforderungen genügt. In 
einer erweiterten Wohnzelle befindet sicb eine Apparatur, die von ei
nem duu angelernten Gefangenen zentral ge'teuert wird. In den Zellen 
sind Lautsprecher, kleine Freischwinger angebracht, die der Zel.lenin
sasse selbst ein- und abstellen kann. leder Flügel kann gesondert be
dient werden, auch die Lautstärke wird zentral eingestellt. Lautspre
cher wurden Kopfhörern vorgezogen, weil letztere grö6eren Beschiidi
gungswöglichkeiten ausgesetzt sind. Mit Lautsprechern ist dem Hörer 
grö6ere Bewegungsfreiheit geboten, wenn er z. B. während des Em
pfanges arbeiten möchte u. ä. Die Lautsprecher haben sich bewährt, 
sie stören auch keinesfalls die Ruhe des Hauses. Das Kernstück der 
Anlage ist ein Il·Röhren-UKW-Super-Saba-Freiburg mit allen techni· 
schen Errungenschaften. Zur Anlage gehört ein Plattenspieler, ein Ma
gnetophonbandgerät, ein Telefon und ein Mikrophon. Weitere Mi
krophone befinden sich im Dienstzimmer des Anstaltsleiters und des 
Dienstaufsichtsleiters für Durchsagen an di"e Beamten und Gefangenen. 
Es sind noch einige transportable Mikrophone vorhanden, die in an
deren Räumen nach Bedarf benutzt werden können. 

Mit der Schaffung dieser Anlage war der Rundfunk. zum inte
grierenden Bestandteil der Erziehungsarbeit im Strafvollzug geworden, 
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und seine systematische Anwendung zur fruchtbringendsten Anwendung 
mu6te in Erwägung gezogen werden. Die Gefangenen betrachteten den 
Rundfunk zunächst als einen Schritt auf dem Wege zur Verwirkli
chung des .. fidelen Gefängnisses". Sie wurden aber bald eines besseren 
belehrt. Die Programmgestaltung liegt ausschlie6lich in der Hand der· 
Anstaltsleitung. Diesem Prinzip wider!lpricbt nicht, daS Gefangene bei 
der ZnsammensteIlung der Sendefolgen mitwirken. Seebs Gefangene 
orientieren si('h an Hand ein er Rundfunkzeitschrift über das Wochen
programm, hören Wünsche und Anregungen von anderen Gefangenen 
und kommen mit Vorscblägen samstags zu einer Besprechung mit den 
Oberlehrern und dem Fürsorger. Das Programm der kommenden Woche 
wird zusammengestellt und vom Anstaltsleiter genehmigt. Die Sende
zeiten liegen sonntags in der Zeit von 13 bis 21 Uhr mit den not
wendigen Unterbrechungen zum Kiibeln, zur Essenausgabe u. dgl. und 
werktags in der Zeit von 18.30 his 20.00 Uhr. D.as Programm ist 
sonntags sehr abwechslungsreich. Einen gr06en Teil nehmen Sporne
portagen in Anspruch, im übrigen werden Mu sik. Buchbesprechungen, 
Wissenswertes, Kommentare u. ä. gesendet. Die Sendefolgen an Werk. 
tagen sind gleichbleibend. Die Gefangenen hören die Tribüne der Zeit, 
Nachrichten und eine halbe Stunde Unterhaltungsmusik. Die Gefahr 
einer ü berfütterung besteht also nicht. Den Insassen des Lazaretts 
wird zusätzlich eine einstündige Sendung nach dem Mittagessen gewährt. 

Es ist interessant zu beobachten, wie sich bei plllnvoller Lenkung 
der Geschmack und die Bedürfnisse wandeln. Anfanglich war nur eiu 
verschwindend kleiner Teil für ernstere Musik, belehrende Sendungeu 
und Hörspi~le zu haben. Es kam wiederholt zu Störungen durch Rufe 
aus dem Fenster oder Poltern gegeu die ZeIlenHir, wenn Sendungen 
dieser Art liefen. Es wäre einfach gewesen, die Störenfriede mit Diszi· 
plinarmitteln zur Raison zu bringen, als erfoJgversprCf'1:Jender wurde 
folgender Weg gewählt; Es wurde den Gefangenen gesagt; Die normale 
Sendezeit (also bis 20 Uhr) bringt Sendungen, die dem Durchschnitts
geschmack entsprechen (vorwiegend leichte Musik) . Um aber auch den 
Gefangenen mit höheren Ansprüchen Rechnung zu tragen, wird ein· 
oder zweimal in der Woche die Sendezeit verlängert. In dieser Stunde 
bringt der Rundfunk zusätzlich ernstere Musik, Hörspiele, belehrende 
Wortsendungen und dgl. Wer an djesen Sendungen nicht tei lnehmen 
will, möge seinen Lautsprecher abstellen. Der Erfolg war verblüffend. 
Es mehrten sich von Woche zu Woche die Wünsche nach solchen 
Sendungen. Die angeblich Nichtinteressierten hatten ihre Lautsprecher 
nicht abgestellt sondern mitgehört und allmählich Geschmack daran ge· 
funden. Diese Dinge waren für sie Neuland . Eiue Woche ohne Hör
spiel ist heute undenkbar. Der Hessische Rundfunk versieht die Anstalt 
laufend nicht nur mit den Schullunkheften, sondern schickt auch jedes 
Iahr sein Hörspielheft , an Hand dessen man sich orientieren kann. Es ist 
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erstaunlich, wie dankbar sogar klassische Dramen, zu deren Aufführung 
im Schiller· Jahr reichlicb Gelegenheit war, aufgenommen wurden. Eine 
Fault·Aufführung zu Ostern war ein voller Erfolg, sie wurde im fol· 
genden Jahr aUldrücldich gewünscht. Genau so verhält es sich mit 
gehobener Musik. Die plärrenden ChanIon' und Scblagersänger, an· 
fänglich begehrt, werden beute durchweg abgelehnt. Auf dem Wege 
von leichtester über leicbte Musik wurden die Gefangenen an schwere 
Musik herangefübrt. Es wurde sogar gewagt, zur Zeit d~r Bayreutber 
Festspiele die .. Meistersinger'" und .. Tannhäuger'" zu bringen. 

Störungen kommen heute höcbst selten vor llnd dann nur von den 
bekannten Radaubrüdern, die kein Wertmesser für den Durchschnitt 
Bind. Vor einigen Jahren wurde in einem Gemeinschaftsempfang in dtlr 
Kirche .. Die Maubäu8·Passion" geboten. Sie war ein glatter Mi,6erfolg. 
Heute gebört sie zum eisernen Bestand der Sendungen in der Karwoche 
wie Weibnachtssendungen in de~ Weibnachtszeit. 

Es ist erfreulich. wenn man beobachtet, wie bei ei nzelnen Gefan
genen das Interesse für Komponisten und Schriftsteller wächst. Sie 
wünschen Belehrung darüber und verlangen aus der Bücherei eine 
Musik- oder Literaturgeschichte. Das sind zwar Einzelfälle, aber sie 
beweisen doch, welche erzieherischen Kräfte in einer Rundfunksendung 
stecken können. Zugehende Gefangene sind zunächst nicht zum Rund· 
funkempfang zugelassen. Sie werden auf einer Station untergebracht, 
deren Zellen keinen Lautsprecher haben. Diese ZeUen dienen auch 
zur Unterbringung von Gefangenen, dtlnen aus disziplinaren Gründen 
der Rundfunkempfang vorübergehend gesperrt ist. 

Auch die Anfänge des Films fielen in die sogenannte schlechte 
Zeit. Die Besatzungsmächte haUen ihre Hand auf den Strafvollzug 
gelegt und lähmten die Initiative der wenigen im Amt verbliebenen 
Beamten. Das Aufsichtspersonal war ungeschult. Die Arbeitsbetriebe 
waren noch nicht wieder in Gang gebracht. weil Maschinen demontiert 

. oder demoliert und Ersatzbeschaffungen noch nicht möglich waren. 
In den Handwerksbetrieben konnten Gefangene nur beschäfligt werden, 
wenn sie ibr eigenes Handwerkszeug mitbrarnlen. Die Bestände der 
Gefangenenbüchereien waren dezimiert, in den Anstalten herrschte 
Langeweile und Müßiggang, der ja bekanntlich aller Laster Anfang 
ist. Lediglicb im Unterricht war eine der wenigen Möglichkeiten ge
geben; die Beschäftigungslosigkeit zu überbrücken . Aber auch er 
konnte nur ein Notbehelf sein, denn alle Gefangenen konnten in ihm 
nicht erfa6t werden. Es wurde darum versucht, den Film als Lücken
bÜDer einzuschalten. Aber auch hier lag vieles im arge~; es fehlte an 
Apparaten und Filmen. Die Apparate waren verschleppt und die Filme 
der KreiBhildstellen von den Besatzungsmächten beschlagnahmt. Da 
sprang auch hier wieder ein Gefangener ein, der einen Agfa·Movektor 
besa6. Fast zwei labre behalfen wir uns mit den Filmen der Kreis· 
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bildstelle. Es ~tanden nur Kulturfilme zur Verfügl,lng. Es war ergötzlich 
anzuseben. wie sich alte Männer kindlich freuten, wenn als Bei
ßabe ein Märchen- oder Trickfilm begeben wurde. Im grOben und 
ganzen war der Filmbetrieb recht primitiv. Das gebastelte Rund. 
funkgerät quietschte mebr oder weniger erfreulich zu den Stumm
film~n, und man konnte sich in die Zeit des Kintopps zurückversetzt 
fiihlen. 

Später, als das deutsche Wirtschaftswunder gerade begann, wurde 
mit einem ambulanten Filmvorführer eine Abmachung getroffen, in 
regelmäGigen Abständen einen Spielton61m mit einer Wochenschau 
gegen einen Pau~chalbetrag vorzuführen. So ist es bis vor kurzem 
geblieben, mit dem unwesentli~en Unterschied, dafi die Kreisbildstelle 
an die Stelle des ambulanten Unternehmen getreten ist. Die Kosten 
für die Vorführungen trugen die Gefangenen vom Hausgeld. Die 
Filmveranstaltungen haben in der achtjährigen Praxis noch nicht zu 
Unbotmä6igkeiten geführt, obwohl · der Vorführungsraum keineswegs 
ideal ist. Die Vorführungen finden auf dem Flur eines ZeIlenRügels 
statt. Es nehmen jeweils Gruppen von 150 bis 180 Gefangenen teil. 
[n der Herrichtung einer Verdunkelungsvorrichtung, eines abgetrennten 
Vorführraumes für das. Gerät, einer Beleuchtungs- und einer Signal· 
anlage baben Gefangeof: der Handwerksbetriebe grobe Geschicklichkeit 
bewiesen, daG es in ganz kurzer Zeit möglich ist, den Raum benut· 
zungsfertig zu machen. Die Akustik ist gut, die Lüftung läGt zu 
wünschen übrig. Die Benutzung der Kirche ist, selbst bei Verdeckung 
~es Chores, aus Pietätsgründen abzulehnen. 

Die Filmvorführung durch einen Unternehmer hat ihre Nachteile. 
Er mUß bei seinem Verleih blockbuchen, d. h. er mUß mit ei nem oder 
eiDigen vernünftigen Filmen eine ganze Staffel oft minderwertiger Filme 
abschlie6en, die für eine Vollzugsanstalt nicht geeignet sind. Er ka,nn 
aus geschäftlichen Gründen nur wenig auf die Belange der Anstalt Rück· 
tlicht .nehmen. Er wird vorwiegend kassenfüllende ReiGer abschliefien, 
die nicht in eine Strafanstalt gehören , Besser ist schon, sich mit kirch· 
lichen Filmstellen in Verhindung zu setzen, damit sie Filme, die sie 
ambulant auf dem Lande vorführen, in die Anstalt bringen. Die Ideal· 
tömng ist jedeteb der eigene Filmapparat und der unmittelbare Bezug 
.der Filme vom Verleih. Unsere Anstalt ist seit einiger Zeit. dank zweck· 
ßcbundener Spenden, im Besitze eines eigenen Schmalfilmtongerätes. 
Obwohl sich damit die K'lsten für eine Vorführung verringert haben, 
wird der Beitrag des Gefangenen vom Hausgeld beibehalten. Dieser 
ßtaunahme liegt der Gedanke zugrunde. da6 der Gefangene für Dinge. 
die seiner Unterhaltung dienen , auf eine andere Aonehmlichkeit (Einkauf) 
verzichten muG. 80 wie es im Leben auch ist. Nun sind zwar Film und 
Funk längit nicht mehr reine Unterhaltungsmittel; aber der Gefangene 
empfindet sie als solche. 



Man sollte überhaupt an der Schaffung solcher Einrichtungtn deo 
Gefangenen weitgehendet beteiligen und nicht ausschlie61ich Haushalts~ 
und 'Fürsorgemittel in Anspruch nehmen. Eine Strafanstalt ist kein 
Wohlfahrtsstaat. In den Kriegsgefangenenlagern wurde von dem durch 
die Kricgsgefangenen erJ;ielten Lohnaulkommcn ein Prozentsatz als so~ 
genannte Lagermittel abgezweigt, die ausschließlich den Gefangenen für 
kulturelle oder Unterhaltungszwecke, zur Verschönerung des Lagers u. ä. 
zur Verfügung standen. Die Anwendung dieses Verfahrens auf unsere 
Verhältnisse dürfte doch auch möglich sein. Früher wurde der Aufwand 
der Gefangenen für Scbreibmaterial und im Kriege sogar für Porto 
auf diese Weise abgebucht. Es wäre zu überlegen, ob von dem Gesamt
arbeitslobnaufkommen nicht auch so eine Art Lagermittel abgezweigt 
werden könnte. Die so erzielten Mittel müllten zur Verfügung des An· 
staltsleiters stehen, dem mit dieser Unabhängigkeit von Haushaltsmitteln 
eine grö6ere Bewegungsfreiheit gegeben wäre. 

Gefangenenbücherei für unsere Jugendlichen 
in der Untersuchungshaft 

VOll Verwahullgloberjll 'pektor Goehl. MÜII8ter i. W .. Lalldl!erichl&,eflill~ni6 

Für die Büchereien in den Juslizvollzugsanstalten sind in deo 
letzten Jahren bedeutende Miu"l bereitgestellt worden, um Neuanschaf· 
fungen dnrchfiihren zu können. 

Auf dem Bnchmarkt ist ein grolle~ Angebot. Anf uns komnlt es 
an, eine richtige Auswahl zu treffen nnd da6 unsere jungen Gefange
nen hierbei nicht übersehen werden. Gericht~gefängnisse und Unter
suchungshaftanstalten hahen keinen Strafanstahsoberlehrer, dem in der 
Regel die Anstaltsbücherei untersteht. Deshalb müssen sich Verwal
tungs· und Aufsichtsbeamte um die Gefangenenbücherei in kleinen und 
mittleren Anstalten bemühen. 

Die zu uns kommenden Jugendlichen stammen meist aus zerrüt
teten Familienverhältnissen. Schon deshalb ist es notwendig, mit ·der 
Buchauswahl sehr sorgfältig zu sein. Das Unterhahungsbuch muLi sitt
lich einwandfrei sein. Das Edle, Hilfreiche und Gute im Menschen. 
die Liebe zur Umwelt, zum Tier und zur Pßanze mull zu spüren sein. 
Ehrfurcht vor Gott dem Allmächtigen mull zart betont hervortreten,. 
ohne auffällig, ein~eitig übertrieben zu wirken. da sonst ein Z~eifel 
an der Wahrheit des Geschriebenen aufkommen könnte. da der Junge 
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Mensch von göttlicher Allmacht und Güte noch nichts versphrt haben 
will und aus Unreife noch nicht wei6, oh Gott ihn jemals angesprochen 
hat. Es fehlt ihm noch an. der richtigen Lebensreife. 

Durchweg hat der Jugendliche Freude am Abenteuer und den 
Drang, etwas zu erleben. Die ihm übergebenen Bücher werden zunächst 
durchgeschnüffelt. Finden sich keine besonders ansprechenden Stellen, 
dann ist ihm das Buch langweilig. Es ist ein großer Unterschied, ob 
ein " Karl May"·Buch von einem Jungen in geordneten Verhältnissen 
oder von . einem solchen gelesen wird, der infolge zerrütteter Verhält
nisse auf die schiele Bahn gekommen ist. Ich bin mit Ansgabe von 
"Karl May"-Büchern sehr zurückhaltend. Es· gibt bessere Bücher lür 
die uus anvertrauten jungen Menschen. Eine Aufzählung erübrigt sieb, 
da bei vorhandenem Interesse für diese Sache das erforderliche Ver
ständnis vorhanden sein dürfte. In Zweifelsfällen sind Geistliche und 
Lehrer. auch andere Personen da, die gefragt werden können. Die Buch
händler selbst kennen nicht immer den Inhalt des Buches. Bei ihnen 
geht oft das Geschäft über eiDe richtige Beratung. Die Inhaltsan
gabe auf dem Buchumschlag ipt bei manchem Buche auch nicht 
ganz zutreffend. Fachbücher für Handwerk, Gartenbau, Landwirt
schaft, Geflügelzucbt, Lehrbücher für deutsche Sprache, Rechnen, 
Einführung in Botanik, Chemie, Physik, Technik dürfen nicht zu 
kurz kommen. 

Empfehlenswert ist, in der Gdangenenbücherei sorgfältig ausge
wählte Bücher für junge Gefangene von anderen Büchern getrennt zu 
halten, um die Bucbausgabe zu erleichtern. 

Wenn Verwaltungs- und Auhichtsbeamte erzieherische Kräfte und 
Fähigkeiten haben, ist es wünschenswert, gelegentlich mit jungen In
sassen über den Inhalt des Buches zu sprechen, um ein Verständnis 
für das Gute im Buche zu wecken. Häufig haben wir es mit jungen 
Menschen zu tun, die anmaßend und wichtigtuerisch sind und klug 
sein wollen, ohne zu wissen, wie lückenhaft ihr Wissen ist. Diese stel
len oft unangemessene Ansprüche an Bücher; Belehrungen und Rich· 
tigstellungen sind dann wohl angebracht. 

Es wird überall an Zeit fehlen, junge Insassen zusammenkommen 
zu lassen, um Buchinhalte zu bespreehen . So notwendig diese Arheit 
schon in der monatelangen Untersuchungshaft wäre, so wird diese Ar
beit doch den Oberlehrern an Strafanstalten vorbehalten bleiben. 

Zum SchiuS möchtfl ich ein Erlebnis aus jüngster Zeit schildern. 
Ein Landwirtssohn von 16 Jahren. der mit Unterstützung seiner Mut
ter den zum Alkohol neigenden Vater umgebracht hat, sitzt in Unter' 
suehung9haft. Eines Tages kommt ein Erster Staatsanwalt, um einige 
Fragen an ihn zu stellen. HierZiu will ich den Jungen vorführen lassen, 
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doch der Erste Staatsanwalt möchte aus einem ganz besonderen Grund 
den Jungen in seiner Zelle aufsuchen. Ich begleite ihn zum Haftraum. 
Auf dem Zellentisch liegt ein Unterhaltungsbuch. Der Erste Staatsan· 
walt sieht es sich an. Es ist .,Das vierte Gebot" von Augusti" Wibbelt. 
Ein zufriedenes Lächeln des Ersten Staatsanwalts sagt mir, da6 auch 
in seinem Sinne die rechte Buchauswahl getroffen war. Ein solches 
Erlebnis belohnt ohne viele Worte die 'aufgewandte Mühe. 

Verkehrssünder im Strafvollzug 

Von Amugerichtuat Konra.d Händ e l, l\fanoheim 

An keinem Tage können wir die Zeitung aufschlagen, ohne eine 
Vielzahl von Meldungen über mehr oder minder scbwere Verkehrs
unfalle zu finden. Die Strafgerichte - insbesondere die Amtsgerichte -
stehen einer Flut von Verkehrsstrofverfahrcn gegenüber; im Vergleich 
mit ihnen ist die gesamte übrige Kriminalität weit in den Hintergrund 
getreten. Eio Beispiel mag diese Lage beleuchten: Beim Amtsgericbt 
Mann beim ricbtet Hich die Zuständigkeit der Einzelrichter in der Regel 
nach dem Tatort, so daß jeder von ihnen sowohl Verkehrssacllen, als 
auch alle übrigen Deliktsurten behandelt. Der Anteil der Verkehrs· 
strafsachen beträgt 50 bia 80 0/ 0 , wobei die Unterschiede auf örtlichen 
Gegebenheiten beruhen (starkes überwiegen der Verkehrssachen bei 
den Abteilungen, zu deren Bezirk die grafien Ausfallstra6en gehören). 
Dieses Verhältnis wäre sogar noch höher, wenn nicht in Baden die 
Verkehrsübertretungen von den Friedensgerichten, einer besonderen 
landesrechtlichen Einrichtung, .behandelt würden. Die Zahl der Ver
kehrsunfalle i8t sehr schwer festzustellen ; die Statistiken der Polizei 
und der Versicherungsgesellschaften beruben auf ganz verschiedenen 
Grundlagen und weisen deshalb Zablen auf, die überaus unterschied
lich sind. Hingegen stehen zwei Zahlen feet: Der Stra6enverkehr for
dert jährlich einen Blutzoll von rund 12000 Toten und weit über 
300000 Verletzten in der Bundesrepublik. Das sind er,chüUernd hohe 
Zahlen. Hinter jedem Fall verbirgt sich eine Fülle von Leid, körper
licht'n Schmerzen, Sorgen und Nöten, aber auch ein erheblicher wirt· 
schaftlicher Schaden, wie Arbeitsausfall, Arbeitsunfähigkeit, Behandlungs
kosten, dauernder Fortfall des Ernährers - von den reinen Sachscbäden 
ganz zu schweigen - ihn mit sich bringen. 

Das sind Sorgen und Prohleme, die im Ausland - entsprechend 
der fortscbreitenden Motorisierung des Verkehrs und der steigenden 
Ge8chwindigkeite~ auf Grund technischer Verbesserungen - niebt minder 
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bedeutungsvoll sind. Im Ausland wie in der Bundesrepublik werden 
desbalb in großem Malle Zeit, Kraft und Mittel aufgewendet, um die 
Verkebrsunfalle zu vermindern. Amtliche und private Stellen befassen 
sich mit der Verkehr~erziehung der breiten Menge der Verkellfs, 
teilnehmer. 

Leider entsprechen die Erfolge dieser Erziehungsversuche nicht 
dem Aufwand. Die Unfallzahlen sind jedenfalls iu der Bundesrepublik 
von Jahr zu Jahr gestiegeu. Gewiß spielt die Tatsache, dab die Zahl 
der Kraftfahrzeuge (einschließlich der Mopeds) st~ndig zunimmt, hier· 
bei einll Rolle. Aber hieran allein kann es nicht liegen. Es wird von 
interessierter Seite gern vorgebracht, die deutschen Stra6enverbältnisse 
trügen die Hauptsch uld ; daraus wird dann die Folgerung gezogen " bessere 
StraGen - weniger Unfälle". Damit wird die Kernfrage verwischt. 
Mangelhafte Strafienverhältnisse sind nur für einen kleinen Bruchteil 
der Verkehrsunfälle verantwortlich. Bessere Straßen sind freilich erstre
benswert und notwendig, aber man mub füglich bezweifeln, ob durch 
sie nicht zum mindesten die Sdlwere der Unfalle noch erhöht wird. 
Wir haben die - unll auch sonst oft bestätigte - Erfahrung gemacht, 
dafl ungünstige Strafsenverbältnisse zwar oft zu leichten Unfällen füh· 
ren, bei denen es aber fast stets bei " Blechschaden" bleibt ; die .. blu. 
ligen" Unfälle ereignen sich auf den gut ausgebauten, schnell befah
renen Ausfallstrallen, deren Zustand und übersichtlichkeit in keiner 
Weise zu wünschen übrig I~nt. Daraus ist die Folgerung zu ziehen: 
Nicht die Stra6enverhältnisse, sondern die mangelhafte Verkehrsmoral 
sind an der überwiegenden :'t1ehrzahl der Verkehrsunfalle schuld. 

Diese Ver keh rsmora I ist es, die mit allen Mitteln gehoben werden 
mull. Vorbeu~ende Erziehungsma6nahmen werden zur Genüge versucht: 
Verkehrserziehung in den Schulen, Verkehrserziehung dureh die Polizci , 
df>;r Einsatz von Rundfunk und Presse (wobei wir den Eindruck hahen, 
dan seitens der Presse noch viel zu wenig geschieht), die Aufklärungs
arbeit der Automobilverhände und der Fachzeitschriften. Die unver· 
ändert hohen Unfolh.:ahlen zeigen, dab diese vorbeugende Arbeit nicht 
den erstrebten und notwendigen Erfolg hat. Ueicht o~er die Vorbeu· 
gung nicht, so müssen härtere Mittel angewendet werden . Eines dieser 
Mittel ist die Bestrafung derer, die die notwendige Verkehrsmoral ver
missen lassen, und ihre Ausschaltung aus dem motorisierteu Strafien. 
verkehr. Diese letztere Maßnahme kann durch die nach § 42m StGB 
mögliche Entziehung der Fahrerlaubnis durchgesetzt werden. Wir wissen 
aus der täglichen Praxis, wie sehr gerade diese Mallna hme von den 
Betroffenen ~efürchtet wird, insbesondere von denen, die von Berufs 
wegen auf die Benutzung eines Kraftfahrzeugs angewiesen sind. Für 
viele hängt von der Fahrerlaubnis die Existenz ab; ein Berufswecbsel 
bringt neben einer Einkommensverschlecbterung oft eine vorüberge
hende Einkomlllenslosigkeit während der ü bergangszeit mit sich. In· 
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folgedes8en können sich vieie Gerichte nicht dazu entsChiielien, die 
Sperrfrist, innerhalb deren ein neuer Führerschein nicht erteilt werden 
darf, so zu bemessen, wie es eigentlich notwendig wäre; grundsätzlich 
dürften die persönlichen Folgen, die die Maßnahme für den Betrof
fenen hat, nicht berücksichtigt werden, weil es sich hier um eine Mall· 
regel der Sicherung und Besserung handel!, ~i der das Schutzbedfufnis 
der Öffentlichkeit den unbedingten Vorrang hat. . 

Bei der Bestrafung der Verkehrsstraftaten werden in der weit 
überwiegenden Zahl der Fälle Geldstrafen verbängt. Das gilt vor allem 
dann, wenn der Täter nicht oder nur gering vorbestraft ist und 
wenn du Verschulden des Täters in Grenzen bleibt. Eine kleine, 
vermeidbare Unaufmerksamkeit, das falsche Reagieren auf den Feh· 
ler eines anderen können Unfälle zur Folge haben, ohne daß doch 
dem Täter ein ernstlicher Charaktermangel zur Last gelegt werden 
kann. 

Die zweite Gruppe der Bestrafungen befaßt sich bereits mit ernst· 
hafteren Fällen, bei denen das Verschulden des '!'ätetll oder die einge
tretenen Folgen eine Geldstrafe nicht mehr zulassen, dennoch aber 
die Persönlichkeit des Täters die Hoffnung gestattet, da6 es sich um 
eine einmalige Verfehlung handelt, deren Wiederholung schon durch 
die drohende Vollstreckung einer ausgeset:.r.ten . Freibeitsstrafe ausge· 
schlossen wird, vorausgesetzt, dan nicht das öffentliche Interesse die 
Strafvollstreckung zwingend erfordert. Bundesgerichtshof und Oberlan
desgerichte haben bereits reichlich Gelegenheit gebabt, sich mit der 
Frage, wann in Anwendung des § 23 StGB Strafaussetzung zur Be· 
währung zugebilligt werden kann, zu beschäftigen und entsprechende 
Grundsätze aufzustellen. 

Für unser Thema jedoch sind in erster Linie diejenigen Täter 
von Bedeutung, bei denen eine Freiheitsstrafe ausgesprochen werden 
muli, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann, sei es wegen 
der Persönlichkeit des Täters, sei es wegen des öffentlichen Interesses 
an der Volhtreckung der Strafe, sei es schließlich, weil wegen früherer 
Strafen (die oft auf ganz anderem Gebiet gelegen haben) die Straf· 
aussetzung unzulässig ist (§ 23 Abs. 3, Nr. 2 und 3 StGB: Freiheits· 
strafen von mehr als sechs Monaten in den letzten fünf Jabren vor 
der Tat oder bedingte Aussetzung einer Freiheitsstrafe während des 
gleichen Zeitraumes). Diese Verurteilten sind es, die in den StrafvolL· 
zug kommen und zur Erörterung von Fragen zwingen, die im Übrigen 
dem Strafvollzug fremd geworden si~d. 

Dazu müssen wir einmal betrachten, welche Art von Verkehrs
straftaten mit Freiheitsstrafen unter Ablehnung der Strafaussetzung zur 
Bewährung geahndet wird, weiter aber auch, um was für Täter es sich 
hierbei handelt. 
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Es wurde bereits angedeutet, daß Verkebrsstraftaten, bei denen 
das Verschulden minder schwer ist und die Folgen- sich in Grenzen 
halten, in aller Regel nur Geldstrafen zur Folge haben: Freiheitsstrafen 
werden nach allgemeiner Praxis der Gerichte insbesondere bei folgenden 
Taten in Betracht kommen: 

fahrlässige Tötung (§ 222 StGB), 
schwere Fälle der fahrlässigen Körperverletzung (§ 230 StGB), 
Verkebrsunfallflucht (§ 142 StGB) und unterlassene Hilfeleistung 
(I 330c 51GB), . 
Trunkenheit am Steu.er (§ 315a Ahs. I, Nr. 2 StGB oder §§ 2, 
71 Stra6enverkehrazulassungsordnung), 
grob verkehrswidrige und rücksichtslose Verkehrsgefährdung (§ 315a 
Abs. I, Nr. 4 StGB), 
Führen eines Kraftfahrzeugs trotz Entziehung der Fahrerlaubnis 
(§ 241 Nr. 2 Stra6enverkehrsgesetz). 

Diese Aufzählung ist keineswegs erschöpfend; bei anderen Ver· 
kehrsstraftaten wird jedoch eine Freiheitsstrafe verhältnismäfiig lIeiten 

in Erwägung gezogen werden. Bei den angeführten Taten handeJt es 
eich, wie unschwer zu erkennen ist, um Verkehrsdelikte, die überwie
gend vermeidbar sind. Das gilt vor allem für die drei zuletzt .ge
mmnten Taten. Führen eines Kraftfahrzeugs trotz Entziehung der 
Fahrerlaubnis zeugt von einer groben Mifiachtung des vorausgegangenen 
Richterspruches und von dem Willen, sich diesem nicht zu beugen. 
Die Entziehung der Fahrerlaubnis hat aber nur Sinn, wenn jede Zu· 
widerhandlung mit aller Strenge verfolgt wird; eine andere ßandhabung 
würde die Maßnahme zur Wirkungslosigkeit verdammen und sie zum 
Gespött herabwürdigen. Hier handelt es sich zudem um ein vor
sätzliches Delikt. 

Vorsätzliche Taten sind auch die Verkehr9unfallßucht und die 
unterlassene Hilfeleistung, wobei insbesondere die leb;tgenannte 
Tat von Roheit, Gefühlslosigkeit und . Mangel an jeglichem Mitge. 
fühl zeugl. 

Größere praktische Bedeutung haben die heiden anderen Taten: 
Trunkeuheit am Steuer und grob verkehrswidrige, rücksichtslose Ver· 
kehrsgefährdung, wobei es keine Rolle spielt, ob sich ein Unfall 
ereignet hat oder nicht. Der Eintritt eines Unfalls hängt vielfach von 
Zufälligkeiten ab, 80 insbesondere von der Reaktioneweiee dea gefähr· 
deten Gegenbeteiligten, der - z. B. durch Notbremsung, Anhalten, 
Verzicht auf überholen - rlurcb rücksichtsvolles, vernünftiges Handeln 
den Unfall abzuwenden vermag. Diflse beiden Straftaten jedoch zeugen 
von einer rücksichtslosen, verwerflichen Gesinnung. Wir müssen uns 
von dem Gedanken freimachen, daß es sich hier um "Kavaliersdelikte" 
bandelt, um Taten also, die dem bravsten Bürger durch eine unglück-
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liehe Verkettung von Umständen zustoßen können. Jeder erwachsene 
Verkehrsteilneh~r weiß - sei es aus Presse. Rundfunk oder Gesprä· 
chen im Freundeskreis, sei es aus Fahrunterricht und Fahrprüfung - . 
welche Gefahren dem angetrunkenen Verkehrsteilnehmer und durch 
ihn anderen Menschen drohen; das gilt nicht nur für Kraftfahrer. 
sondern auch für Radfahrer und letztlich sogar für Fullgänger. Die 
Führung eines Kraftfahrzeuges fordert bei der heutigen Verkehrsdichte 
die volle Reaktionstüchtigkeit des Fahrers. Von einem verantwortungs· 
bewu6ten Erwachsenen muß deshalb gefordert werden. daß er da!! 
Schicksal nicht herausfordert, sondern durch Enthaltsamkeit vor und 
während der Fahrt jede Gefahr meidet. Es ist hier nicht der Ort, 
die Frage zu erörtern. ob der Kraftfahrer bis zu einem gewissen mä6i
gen Grade Alkohol genießen darf oder ob ihm völlig E nthaltsamkeit 
anzuraten ist; in den Fällen, die letztlich zu einer Freiheitsstrafe 
führen, wird die allenfalls noch traghare Grenze _stets überschritten 
sein. Dabci handelt es sich aber überwiegend um Menschen, bei denen 
nach Alter. Beruf und persönlicher Vergangenheit erwartet werden sollte, 
daß sie ihr Verhalten von verständigen Erwägungen leiten lassen . Die 
AuJjenlchtla~~ung ~olcher Erwägullgen offenbart aber schwere Charakter
mängel : Hemmungslosigkeit, Genußsucht. Rücksichtslosigkeit, Gewissen
losigkeit und eine durch nichts zu entschuldigende Unbekümmertheit um 
die etwaigen Folgen treten hier zu Tage. Die gleichen Charaktereigen· 
schaften sind es jedoch auch. die deo Kriminellen sonst kennzeichnen. 
Wir müssen deshalb - und das betonen wir mit allem Nachdruck -
in dem angetrunkenen Kr:aftfabrer das sehen. was er wirklich ist : 
einen Kriminellen eigener Prägung. Dabei dÜrfen wir uns nicht durch 
die häufig von Eintragungen anderer Bestrafungen freie Strafliste ver
wirren lassen. Auch Sittlichkeitsverbrecher sind - von Talen gleicher 
Art abgesehen - oft unbestraft, und doch wird niemand am Vorliegen 
einer echten Kriminalität zweifeln . Auch die geachtete Stellung in 
einem bürgerlichen Beruf kann die charakterliche Beurteilung des 
Täters nicht ändern. Es ist nicht in jedem Falle eine besondere Lei· 
stung, sich von Vermögens· und Triebdelikten fernzuhalten, wenn man 
einen gesicherten, womöglich einträglichen Beruf hat, wenn Erziehungs· 
mängel und Milieuschäden fehlen und geregelte häusliche Verhältnisse 
vorliegen . 

Was wir soeben für den angetrunkenen Kraftfahrer gesagt haben, 
gilt in entsprechender Wei se für den rücksichtslosen Kraftfahrer im 
Sinne des § 315 Abs. I, Nr. 4 5tGB. Wer ohne Not - nur aus einem 
Geschwindigkeitsrausch und im Vollgefühl des Besitzes eines besonders 
starken Fahrzeugs - ein keineswegs langsam fahrendes Kraftfahrzeug 
auf der Autobahn rechts überholt, um dann womöglich den eben Ober· 
holten nach links wieder zu schneiden , oder wer gleichrangige, nicht 
frei übersehbare Kreuzungen mit hohen Geschwindigkeiten überquert, 
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zeigt. da6 brutale Eigensucht bei ihm jede Spur von Rückaicht auf 
Leben und Gesundheit seiner Mitmenschen überwuchert. Auch bei ihm 
haben wir es - was die gesellschaftsfeindliche Haltung angeht - mit 
einem echten Kriminellen eigener Art zu tun. 

Fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung - vorausge· 
setzt, da6 diese Taten nicht mit Trunkenheit am Steuer oder rücksichts· 
IO!er Verkehrsgefährdung tateinheitlich verbunden sind - können dem 
nicht ohne weiteres gleichgestellt werden. Menschliche Unvollkommen. 
heit. ein Augenblick mangelnder Aufmerksamkeit und Konzentration, 
mitwirkendes Versmulden des Gegenbeteiligten und noch mancherlei 
andere Ursachen können hier eine wesentliche Rolle spielen. Auch wer 
als Richter ein echtes Täterslrafrecht anstrebt, kann nicht über die Tat· 
sache hinweg, daß das geltende Strafrecht bei einer Reihe von Delikten 
auf den Erfolg abhebt. woraus sich die unterschiedliche Behandlung 
der Fahdässigkeitstat je nach dem eiDgetretenen, wenn auch vom Willen 
und Handeln des Täters unabhängigen Erfolg ergibt. Die Einstellung 
der Schöffen zeigt oft, wie sehr die allgemeine Auffassung mehr den 
Erfolg als die Schuld berücksichtigt: Bei völlig gleichem Maß der SdlUld 
beurteilen sie den Täter ganz unterschiedlich, je nachdem. ob der Vor
gang schadenfrei abgelaufen ist, eine KörperverletzuDg znr Folge hatte 
oder ein Menschenleben gekostet hat. Tatsächlich liegen die wegen fahr· 
lässiger Tötung ausgesprochenen Freiheitsstrafen meist weit über den 
rürTrunkenheit am Steuer (ohne bedeutende Folgen) verhängten Strafen, 
obwohl das Verschulden im letzteren Falle weit gröfier ist. 

Damit ist hereits erwähnt, daß die für Trunkenheit am Steuer und 
rücksichtslose Verkehrsgefährdung ausgesprochenen Strafen im Verhält
nis zum kriminellen Gewicht der Tat oft recht niedrig sind. Sie liegen 
- grob geschätzt - zwischen zwei Wochen und drei Monaten Geflingnis 
(bei deD übertretungen zwischen zwei und sechs Wochen Haft). Hier 
wird der Strafvoll zug vor neue Probleme gestellt. Wir halten in aller 
Regel die kurzfristige Freiheitsstrafe Dicht für zweckmäßig. Sie lä6t für 
eine tiefergehende erzieherische Beeinflussung keine Zeit; auf der an
deren Seite rei6t sie den Hetroffenen aus seiner bürgerlichen Existenz 
und gefährdet Charakterachwacbe durch die Möglichkeit, in der Straf
haft durch · stärker krimiDelle PersöDIichkeiten uDgünstig heeinflu6t, 
wenn niebt sogar nachhaltig verdorben zn werden. Wie also verträgt 
sich diese ErkenntDis mit der Verhäogung relativ kurzer Freiheitsstrafen 
ohne BewähruDgsaussetzung gegen Verkehrssünder - wobei wir unter 
diesem Sammelhegriff hier vor allem die Trunkenheitsfahrer, die rück
sichtslosen Fahrer und die Ungehorsamen, die trotz. Führerscheinentzie
hung fahren, zusammenfassen wollen? 

Es wurde schon gesagt, da& ein großer Teil dieser Täter nicht 
oder nur geringfügig vorbeatraft ist. Wir können aus unserer Betrach· 
tUDg gel rost die wenigen herauslassen, die im Rahmen ihrer sODstigen 
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kriminellen Betiitigung si'ch auch einmal auf diesem Gebiet versuchen . 
Auch den heranwachsenden oder gar jugendlichen Verkehrssünder, 
der aus Unreife, Angeberei und mi6verstandener .,sportlichkeit" herau s 
als rücksichhloser Raser den Schrecken der Stra6e bildet, wollen wir 
hier auGer Betracht lassen ; er wird erzieherisch 80 zu beeinßussen 
sein, wie es mit Menschen dieses Alters auch sonst zu geschehen pBegt; 
zudem wird hier die kritische Zeit durch langfristige Entziehung der 
Fahrerlaubnis überbrückt werden können, dies um so mehr, als bei 
solchen jungen Menschen eine ernstliche Existenzgefahrdung durch die 
Entziehung der Fabrerlaubnis kaum zu befürchten steht. 

Da6 wir unter den Verkehrssündern nur sehr selten asoziale. viel· 
fach vorbestrafte Menschen finden, beruht sicher zu einem erheblichen 
Teil darauf, da6 diese weder selbst ein Kraftfahrzeug besitzen. noch 
SOO8t Gelegenheit haben, Kraftfahrzeuge zu führen. Die Verwaltungs" 
behörde wird hier zumeist von der Möglichkeit Gebrauch machen, 
einer solchen Person wegen Unzuverlässigkeit die Erteilung eines Führer· 
scheins zu versagen. Gelegentlich wird einmal eines jener Mädchen 
unter den Trunkenheitsfahrern sein, das den Wagen eines der Besatzung 
angehörenden Freundes fährt, während soust Frauen unter den hier 
besprochenen Tätern überaus selten sind. Wir haben in unserer -
leider sehr umfangreichen - Praxis aufier einigen Soldatenbräuten 
tatsächlich noch keine · Frau erlebt, die hierher zu rechnen wäre. Mit 
Befriedigung können wir auch feststellen, da6 wir kaum jemals einen 
Bea~ten in dieser Lage gesehen haben. 

Wer also sind vorwiegend die Menschen, um die es hier geht? 
Nach unseren Erfahrungen im Gerichtssaal stehen bei den Trunken· 
heitsfahrern Reisende. Vertreter, Händler und Handwerker im Vorder
grund. Angehörige des Handels und der Industrie in gehobener ~der 
gar leitender Stellung, Akademiker (darunter nicht sehr selten Ärzte 
und nichtbeamtete Juristen) und Berufskraftfahrer ergänzen die Gruppe, 
wobei selbstverständlich auch noch eine beachtliche Zahl aus anderen 
Berufsgruppen hinzukommt. Auffallenderweise setzt sich die Schar der 
rücksichtslosen Kraftfahrer ähnlich zusammen, wobei wir bisher den 
Eindruck gewonnen haben, daß die sogenannten Intelligenzberufe noch 
stärker vertreten sind. Bei den Trunkenheitsfahrern handelt es sich 
recht häufig um Männer in vorgerückten Jahren, unter denen solche 
zwischen 50 und 65 lahren nicht selten Bind ; die rücksichtslosen Fahrer 
rekrutieren 'Iich mebr 8US den Gruppen mittleren Alters, etwa zwischen 
25 und 40 Jahren. Diese Altersangaben weisen nur auf den Schwer
punkt hin; es gibt daneben ebenso gut jüngere wie ältere Verkehrs
sünder. 

Diese nach sozialer Stellung und Alter grob charakterisierte Gruppe 
ist unmittelbaren erzieherischen EinBüssen schwer zugänglich. Es sind 
Menschen, die selbst mehr oder weniger andere fUbren und leiten, die 
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~~ im Leben bereits zu etwas gebracht und Wohlstand errungen haben. 
Von einem Erziebungsstrafvollzug kann bei ihnen nicbt wohl die Rede 
-sein. Sie würden rein intellektuell vielleicht sogar die überlegenen 
sein. Eine Form der erzieherischen BeeinHussung allerdings Helle sich 
vorstellen: [n Zusammenarbeit mit der Polizei, der Verkehrswacht oder 
anderen Stellen könnte ihnen durch Vorführung von VerkehrserziehuDgs· 
filmen, vor allem aber durch Vorführung von Filmen und Lichtbildern, 
die drastisch die Folgen des Leichtsinns und der Rücksichtslosigkeit 
im Verkehr zeigen, zum Bewulitsein gebracht werden, was für Gefahren 
sie durch ihr Verhalten heraufbeschworen haben. [m Zusammenbang 
damit könnte durch geeignete Krüfte eine Art Verkehrsunterricht 
abgehalten werden, der weniger die rein technischen Verkehr5re
geln lind Verkehrszeichen als die Probleme der Verkehrsmoral, der 
Rücksichtnahme und des Anstandes im Verkehr zum Gegenstand 
haben sollte. 

Bei anderen Straftaten wird die Frage der Wiedergutmachung 
~ine Rolle spielen können; für Verkebrs!\traflaten kommt dies kaum 
in Betracht. Bei einer b106en Gefährdung gibt es nichts wiedergutzu. 
machen, bei einem Schadensfall tritt in der Regel die Haftpflichtver. 
sicherung ein, so dafi der Täter kanIn je selbst dazu beitragen muli. 
überdies ginge es dabei meist um so erhebliche Beträge. dau diese 
aus der Arbeit des Strafgefangeneu kaum beigebracht werden könnten, 
-während umgekehrt die Wiedergutmachung dem Schädiger bei seinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen aufierhalb der Haft keine grofien Schwie
rigkeiten bereiten wlirde. 

Für den Vollzug an derartigen Verkehrssündern sind jedoch einige 
Besonderheiten von Bedeutung. Die Persönlichkeit der Täter, die Kürze 
der Strafe und die bäuslichen Verhältnis.se weroen kaum je befürchten 
lassen, dau der Verurteilte Süchten oder die Sicherheit in der Anstalt 
.gefährden könnte. Besondere Sicherheitsma6nahmen werden bei ibnen 
fast immer überflüssig sein. Wir können deshalb diese Gefangenen 
ohne grofie Bedenken an Stellen unterbringen und verwenden, die 
für Fluchtverdächtige und Gefährliche gesperrt bleiben müssen. Deshalb 
können solche Gefangenen auch unbedenklich in offenen Anstalten 
untergebracht werden, so weit es solche Anstalten gegenwärtig in der 
Bundesrepublik überhaupt gibt. 

Eine andere Gefahr allerdiDgs besteht. Wir baben darauf hinge
wiesen, daß eine erheb liche Zahl dieser Verurteilten in wirtschaftlich 
günstigen Verhältnissen lebt und dafi viele von ihnen intelligent sind 
und die Kunst der MenschenbeeinSus8ung verstehen. Es lielle sicb 
denken, dafi sie diese Möglichkeiten auch. in der Haft auszunützen 
versuchen. Mit anderen Worten: Es hesteht mehr als hei anrleren 
Gefangenen die Gefahr von Durchstechereien und Bestecl:.ullgsversucben. 
Es müssen daher gerade beim Umgang mit diesen Gefangenen zuver-

21St' 25 



lässige, charakterfeste Beamte verwendet werden, die gegen jede Ver
suchung gefeit sind'. 

Bei der Beschäftigung der Verkehrssünder in der Strafanstalt mui 
zwar die körperliche Verfassung der Gefangenen berücksichtigt werden, 
es darf aber - soll nicht der Zweck des Vollzuges gefährdet werden 
- auf kei~en Fall dem Gefangenen eine Arbeit zugewiesen werden, 
für die er zwar nach seiner Ausbildung und seinem Beruf geeignet ist, 
die aber für ihn eine Annehmlichkeit darstellen würde. Ein Kaufmann, 
der die Wochen oder allenfalls wenigen Monate der 8aft ab Schreiber 
in einem Geschäftszimmer zubringt, oder ein Arzt. der als Gehilfe im 
Krankenrevier beschäftigt würde, spürt von einer abBchreckenden Wir
kung des Strafvollzuges sicher nichts - von der Freiheitsentziehung 
abgesehen - schon gar nicht, wenn er dort mehr oder weniger "kollegial" 
behandelt wird. Damit kommen wir zu einem wesentlichen Punkt unserer 
Darlegungen . Der Gefangene soll im Regelfall erzogen, gebessert und reso
zialisiert werden. Das sind Grundsätze, die bei den bier in Betracht 
kommenden Menschen wenig verfangen. Mehr als bei vielen anderen 
Straftaten soll hier die Strafe im eigentlichen und auf den ersten Blick 
vielleicht überaltert erschei nendt!1l Sion 'ab schrec kend wirken. Diese 
Abschreckung soll aber nicht allein auf den Täter wirken, auf den oft 
die Entziehung der Fahrererlaubnis grölleren Eindruck macht als die 
Strafe. sondern sie muli general präventiv sein. Der Verkehrssünder 
ist ja in der Regel ein Mensc,"" der einen erheblichen Bekanntenkreis 
gleicher aozialer Stellung hat; in Haus und Beruf, vor allem auch am 
Stammtisch trifft er auf andere, die gleicherma6en gefährdet sind wie 
er. Es würde nichts weniger als zweckentsprechend sein, wenn er nach 
der StrafverbülluDg in diesem Kreise die Kunde verbreiten würde, die
Zeit im Gefängnis sei eine Ar.t angenehmer Urlaub gewesen. etwas lästig 
heeinßu6t durch die Freiheitsentziehung, das Fehlen des Stam mtisches 
und mancher sonstiger kleiner Freuden des Lebens, aber im ganzen 
eben doch recht erträglich, er habe im Revier , hei schriftlichen Arbeiten 
oder dergleichen die Zeit gut hingebracb t, mancherlei Jnteressan telt 
geaehen und erfahren und könne - mit leichter übertreibung gesagt 
- den Aufenthalt als eine Art .. Ferien vom Ich" seinen Stammlisch
u nd Kegelhrüdern durchaus empCehlen. Nein, so geht ea nicht! Der 
Verkehrssünder, der aus der Strafhaft zurückkehrt, mull von diesem 
einen Mal genug haben; er mull seinen Freunden sagen können. dan 
er gerecllt und menschlich hehandelt worden sei, daß aber das Gefängnis 
ein Ort sei, an den er nur mit heiliger Scheu zurückdenke. Dazu wird 
es zweckmäßig sein. den Gefangenen entweder in Einzelhaft zu bahen~ 
ein Zustand, der fiir seine SelbBtbesin nung nur förderlicb sein kann 
und ibm die Peinlichkeit erspart, mit anderen Gefangenen in nähere
Berührung zu kommen, oder ihn - je nach seiner körperlichen Ver· 
fassung - zu· körperlicher Arbeit heranzuziehen, die von der Me-hrzahl 
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der Vertreter, Reisenden und Intellektuellen keineswegs als Annehm
lichkeit empfunden wird. 

Wir wissen aus der praktischen Erfahrung, da6 diese general prä
ventive Wirkung der Freiheitsstrafen gegen Verkehrssünder niebt gering 
eingeschätzt werden darf, daß vielmehr das Erlebnis eines Kollegen 
oder Stammtischgeno~sen sehr wohl geeignet ist, die anderen zu gebüh
render Vorsicht anzuhalten. Diese unmittelbare Wirkung lä6t sich natur
gemä6 Dicbt zllhlenmä6ig erfassen. Da6 sie vorhanden ist, kann nicht 
gelengnet werden, und wir haben den Eindruck, da6 sie nachhaltiger 
wirkt als hie ·und da ein knapper Zeilungsbericbt, über den gerade 
die, die es angebt, leicht hinweglesen. 

Nach unseren Beobachtunge~ wird nicht selten der Versuch gemacht, 
die Strafe " in Raten" zu verbüßen. Es wird vorgetragen, dan die Erhal· 
tung der geschäftlichen Existenz des Verurteilten seine Anwesenheit 
fordere und dan er nur vorübergehend, möglicbst nur über das Wochen· 
ende, .. abkömmlich" sei. Häufig wird dies nur ein Verschleppungs
veNuch sein. Aber auch bei ern~tlichcm Vortrag dieser Gründe werden 
wir dem nicht entsprechen küuoen. Es würde mehr und mehr dazu 
führen, dali der Betroffene die Haft nicht als ernste Strafe, sondern 
als eine recbt witzige Unterbrecllung des täglichen Einerlei ansehen 
wiirde, wie etwa Studenten sich früher den Spa& machten. eine gering. 
fügige Oberlretungsstrafe nicht zu bezahlen. um die dafur fälligen ein 
orter zwei Tage Haft absitzen zu können. begle itet und abgeholt von 
du Schar tier fröhlichen Freuude. Wocbenendarrest ist für Jugendliche 
eine sehr zweckmä6ige Einrichtung. Für einen Erwachsenen. dem der 
Erust seiner Tal mit Nachdruck vor Augen geführt werden soll, ist 
eine solche geteilte Vollstreckung nicht geeignet, ganz abgeseben von 
den verwaltungsmä6igen Schwierigkeiten~ die eine solche wiederholte 
Aufnahme und Entlassung mit sicb bringen würde. 

Wir glauben gezeigt zu haben, daS der Strafvollzug an Verkehrs
sündern sieb von dem an anderen Verurteilt.eo durch die Besonderheit der 
Personen, um die es geht, und durch die verhältnismäuig kurze Straf· 
dauer, ZIlIlI Teil auch durch das VOll der Regel abweichende Ziel we· 
sentlich unterscheidet. Ich bin mir durchaus bewu&t, daß diese Aus
führungen bei manchem auf Widerspruch sto6en werden, insbesondere 
bei denen, die den kriminellen Charakter der hier in Betracht kom· 
menden Taten verneinen. Es scheint mir aber notwendig, den Kampf , 
gegen den Verkehrstod, gegen Leichtsinn, Rücksichtslosigkeit und Ver
antwortungslosigkeit auch von dieser Seite zn führen; das Ziel ist die 
ReUuog ungezählter Menschenleben lind die Bewahrung vieler Men· 
schen vor Seh merz und Leid. 
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Aus: Der Geist des englischen Rechts 
VOD Gustav Radhrueh, 1946, Adoll ß.u~cb Verlag - Htidelberj!:. S. 17.20 

Die tiefste Grundlage der Be30nderheit engliscben Rechts ist der 
in besonderer Stärke und Reinheit entwickelte Rechtssinn. Der Weg 
zu dieser Erkenntnis muli zunächst VOll überkommenen Vorurteilen 
ge~äubert werden. Man redet gern vom englischen Ca nt und pflegt 
dazu deo Satz Tbeodor Fontanes zu zitieren: "Sie sagen 'Christus und 
meinen Kattun." !\tao vergifit. da6 Fontane für die entsprechende 
Erschei nung in Deutschland ein ähnliches Wort geprägt hat: "Sie 
sagen Schiller und meinen Geraon." Der so gekennzeichnete Cant, die 
Heuchelei vorgeblicher sittlicher Idealruoli ve. wird also von Fontaoe 
nicht als eiue besondere eng lische Eigenschaft llufgefa6t. sondern als 
eine Eigentümlichkeit der Bourgeoisie überhaupt und überall in der 
Welt. Fontane hat der amüsierten Schilderung dieses horgeoisen Cant 
eine seiner bekanntesten No vellen gewidmet: Frau Jenny Treibel. Und 
wäre dieser Cant heim englischt:n Volk auch wirklicb in besondt:fem 
Ma6e entwickelt. so wäre gerade das kein schlechtes Zeugnis für dieses 
Volk. Denn erheuchelte Moral, soll sie einen Sinn haben, setzt in 
einem Volk ein noch stärkeres !\taG echter moralischer Foroerung 
und Bindung voraus; der Grad der Heuchelei ist der beste Ma6stab 
für die Macht der Moral über ein Volk. 

Auch das vielzitierte Wort: .. Right or wrong - ru y country" 
(Recht oder Unrecht, gleichviel: Mein Vaterland), das Wort niebt 
eines Engländers. sondern eines amerikanischen Admirals. ist gerade 
für das englische Volk besonders unzutreffend; kein Volk ist so sehr 
zur Selbstkritik geneigt wie" eben das englische. D~r Engländer hat 
ein starkes Gefühl seiner insularen Volksbesonderheit und pflegt sich 
deshalb mehr als andere Völker mit der Selbstanalyse seines Wesens 
zu beschäftigen und in diesem Zusammenhang auch öffentlieb sich 
selbst oft sehr barte Wahrheiten zu sagen. In keinem Volk wird ferner 
an der Politik der eigenen Staaumänner so rücksichtslos und freimütig 
Kritik geübt; selbst in Kriegszeiten. wie gerade in England. Schon 
darin zeigt sich ein starker, unbeirrbarer Reebtssinn. 

Es ist die Eigenart des englischen Reebtssinns, da6 er nicht auf 
ein ideale! Recht, auf eine überpositive Gerechtigkeit gerichtet ist. 
vielmehr auf da! gehende engliscbe Recht (the law of the land), ein
schlie6lich aller seiner historischen Absonderlichkeiten. Man zitiert 
wohl gelegentlich Dicken!: "The law is an ass" - da! Gesetz ist ein 
Esel -, aber man tut es mit mehr Humor als Empörung. Man achtet 
das überkommene vaterländisebe Recht, man kennt es und wahrt es, 
wenn es angegriffen oder verletzt wird. Man braucht dabei nicht an 
den von [hering als beispielhaften Typus gepriesenen englischen Rei-
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senden zu denken, der seinen ganzen Reiseplan umwirft ,und seinen 
Aufenthalt in einer reizlosen Stadt verlängert, um den Rechtsstreit über 
eine überforderte Hotelrechnung durchzufiihren - denn es gibt viel 
beweiskräftigere Tatsachen als diesen Don Quichote des englischen 
Reehtssinn 9: die hervorragende Steuermoral der Engländer, die über
raschend geringe Zahl der Strafgefangenen in englischen Gefängnissen, 
die hohe Za hl der Geständigen vor Ge richten, die Verfemung der Lüge, 
selbst der Notlüge, der üblen Nachrede und des Klatsches in der eng· 
lischen Gesellschaft, die so häufig offenen englischen Haustüren, die 
Rückgabe der Beweispapiere durch englische Banken am Schlu6 des 
Geschäftsjahres, die Art der Beförderung des Passagiergepäcks auf 
englischen Eisenbahnen (ohne Zertifikat stellt der Reisende sein G~päck 
in, den Packwagen, um es am Ziel ort selbst wieder herauszuholen), 
vor allem das Verhältnis des Engländers zu seiner Polizei: wird bei 
uns der Schutzmann oft als Widersacher empfunden, zum mindellten 
als Respektsperson kühl betrachtet uud in seinen Amtshandlungen kaum 
je unterstützt, so ist in England der " Bobby" ei rlC volkstümliche, all· 
beliebte Gestalt, die im Konfliktsfall das Publikum meist auf ihrer 
Seite haI. Mit Recht diirfen die Engliinder von sich sagen : "We are 
a law.ahiding people'" - wir sind ein rechtliebendes Volk. 

Disziplin 111 Vollzugsanstalten 
Au. _PBlenon on Pri."nl·'. über d ie theorCli ~ ch ej, G rundlagen du Borstal·Syetem. 

Wenige Worte werden 80 häufig lind in so uoter!;chiedlichem 
Sinne verwendet wie das Wort .,Disziplin". Es gibt eine besondere 
Art der Disziplin in einer Armee, ei ne andere in der Marine, eine 
dritte in der Schule, e ine vierte in der Fabrik usw. Jede Gruppe 
einer grofien Gemeinschaft hat ihre eigene Form der Disziplin und 
erliegt dabei häufig dem gefährli chen Irrtum, dafi nur die ihre die 
richtige Porm sei und aUe anderen höchstens billige Nachahmungen 
darstellen. Es ist natürlich richtig, daß Disziplin eine unabdingbare 
Vorall ssetzuug für das Leben einer zivilisierten Gemeinschaft ist und 
daG, wo sie fehlt, das Chaos herrscht. Jede Gemeinschaft gibt sich 
schliefllich eine ihrer Größe und Eigenart entsprechende Lebensform, 
die auch die Besonderheiten der in ihr geltenden Disziplin umfaDt. 

In ihrer einfachsten .Form bedeutet Diszi plin lediglich den Ge· 
horsam gegenüber Befehlen. Das ist der Anfang, und wenn diese 
Grundlage nicht gesichert ist und nicht jede Anordnu ng der zur 
Autorität BerufeneJ,l mit Eifer und ohne I<'rage ausgeführt wird, so 
kann sich daraus keine höhere Ordnung entwickeln. Der Besucher , 
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dem es darauf ankommt, sich von der Disziplin des Personals und 
der Insassen eines Gefängnisses zu überzeugen, wird gut daran tun, 
sich nach dem Betreten der Anstalt geradenwegs zum Dienstzimmer 
des Anstaltsleiters zu begeben, dort das gröute Fenster weit zu öffnen 
und den Gefängnishof zu beobachten. Er wird hören, daß eine Anzahl 
von Gefängnisbeamten den Gefangenen Anweisungen gibt. Wenn er 
feststellt, dau diese mit ruhiger. klarer Stimme gegeben werden und 
die Selbstverständlichkeit der Ausführung üherhaupt nicht in Frage 
gestellt wird, wird er das Fenster mit dem Gefühl schlie6.en, daß 
zumindest für den Augenblick alles in Ordnung ist. Wenn er jedoch 
hört, daß ein Befehl gegeben wird und daß einige Sekunden später 
derselbe Befehl mit lauterer und zornigerer Stimme wiederholt wird, 
wird er wissen, .:laß nicht alles in Ordnung ist und daC! zumindest 
einige Beamte der Anstalt uoch nicht die erste Lektion für einen 
Gefangnisbeamten gelernt haben, nämlich; wie man einem Gefungenen 
Aufträge erteilt! 

Später wird er durch den Gefangnishof gehen, und sein erfahrenes 
Obr wird den Unterschied zwischen dem Gemurmel und Murren 
unzufriedener Menschen und dem normalen Geschwätz ruhiger und 
sich natiirlich gebender Gefangener bemerken. Er wird zwangsläufig 
erkennen, ob im gauzen ein normaler Zustand oder aher starke 
Spannungen herrschen. Die böheren Formen der Disziplin umfassen 
jedoch wesentlicb mehr als diesen einfltchen Anfang. Die Form der 
Ceselhchaft mit der höchsten Di szrplin ist die, in der jedt:rmann frei 
ist und in welcher jede Handlung frei und unbefohlen dennoch zunr 
Nutzen der Allgemeinheit beiträgt. 

Lassen Sie uns diese Theorie' in die Praxis eines ßorstals über· 
setzen . Früher konnte man in einer solchen Unterkunft eine Au,tahl 
von mit Kn~üppelu bewaffneten Beamten sehen, die auf iilreu festge
setzten Posten standen und für Ruhe und Ordnun g unter deu jungen 
Burscben sorgten. Alles war ruhig ltu6er vielleicht einer gelegentlichen 
heimlichen Unterhaltung zwischen ein paar Burschen, und der ober
flächliche Eindruck war dfir einer guten Disziplin . Heutzutage tut ei n 
einziger unbewaffneter Beamter in diesem Hause Dienst. Wenn es 
erlaubt ist. sich zu unterbahen, so wird frischweg und viel ges pr~chen. 
Eine freie Unterhaltung unter den Bnrschen ist ein weit sicherere!! 
Ventil als heimliches Flüstern; denn was geheim ist, ist gewöhnlich 
zweifelhafter Natur. WenD inmitten dieses babylonischen Stimmenge
wirrs Ruhe geboten wird, tritt Ruhe ein. Die Ordnung wird hier 
nicht mehr durch du blo6e Gewicht der Autorität erre:icht. sondern , 
durch den Einfluß des Beamten, der viel schwerer zu gewinnen ist 
als einfache Autorität, und durch die wachsende Bereitschaft der 
Burschen, sich durch einen solchen Einfluß leiten zu lassen. Das Er
gehnis ist eine weit qualifiziertere Disziplin als früher. 

30 



Wenn die Anstalt die Burschen für die Freiheit vorbereiten will, 
kann sie sie nicht in einer Atmosphäre der Gefa llgenschaft und Unter
drückung erziehen. Sie müssen lernen, ihr Recht zur freien Entschei
dung richtig zu gebrauchen. WeDD sie nur immer durch blo6es zahlen
mä6iges übergewicht ge~wungen werden, das Richtige zu tun, wird ihre 
Fähigkeil, selbst zu entscheiden, verkümmern, und sie werden bei der 
Entlassung nur auf Befehle von außen warten,' weil sie keine innere 
Stimme hesitzen, die ihnen sagt, was sie' zu tun hahen . Deshalb 
müssen wir in den Anstalten eine Art der Disziplin baben, die etwas 
von den Burschen verlangt und in ihnen den Willen, das Gut<;. zu 
tun, stärkt, während sie ihnen gleichzeitig die Freiheit läßt, das Rich
tige zu wählen, ohne sie durch Furcht vor Strafe zur richtigen Wahl 
zu zwingen. 

Dieses grundlegende Prinzip ist das Rückgrat und die Basis des 
. Bontal-Systems der Erziehung. Es hat schon immer üble Burschen 

gegeben, und der Nachschub wird niemals vollkommen aufhören. In 
früberen Zeiten bestand die einzige Methode, mit ihnen umzugehen, 
in der Anwendung bIouer Gewalt. Der Bursche wurde als ein Klumpen 
barten Materials angesehen, da s nur dem Hammer nachgibt und das 
mit bester Absicht in eine Form geschlagen werden muu. Manchmal 
gab es dabei innere Verletzungen, und der Charakter des Jungen 
nahm eine verkehrte Form an, denn der Gebrauch der Gewalt bringt 
~elegentlich eine noch stärkere antisoziale Haltung hervor, als sie 
ursprünglich beSL'lnd. Daraus erwuchs eine zweite Methode, die über 
fünfzig Jahre lang an vielen Schulen un~ Orten in Blüte stand, die 
zur Erziehung der Burschen dien te; diese l'IIethode könnte man "die 
Methode des immerwährend en Drucks" nennen. Der Bursche wird 
dabei behandelt, als sei er ein Klumpen Töpferton, uud .man gih.t sich 
alle Mühe, ihn durch sanften, ständigen Druck der Erzieher in eine 
gewisse uniforme Gestalt zu pressen. Im Laufe der Zeit. durch stän
dige Wiederholung bildet er die Gewohnheit aus, sich schlau und 
geschickt überall durchtuwinden, sicb sau ber zu halten. Befehlen zu 
gehorchen und sich mit allem Anstand in der Gegenwart sei ner Vor
gesehten zu benefllnen. Diese Eigenschaften sind an sich sehr nützlich, 
und diejenijl.en, di e dieses System vertreten, hoffen, da6 nach ei nigen 
Jahren Iier ständigen Ermahnung und der täglichen Gewohnheit alle 
Burschen diese gefällige Form auch dann beibehalten, wenn sie nicht 
länger unter dem Druck ihrer Erzieher stehen. Aber die Triebfedern 
des Handeln! Iiege~ tiefer, als die Gesetze der Gewohnheit oder die 
Stimme eines Mentors gewöhnlich reichen, und der Charakter wird 
letzten Endrs nicht durch die äuliere Form bestimmt. die man heraus
gebildet hat. so_rn durch die inn ereu Kräfte, die mögliche;weise 
überhaupt nicht beriihrt wurden. Es kommt leider sehr oft vor, daß 
d er Bursche. der lediglich dem Druek einer äußeren Au.torität unter
worfen wurlle, ~ille ganz andere Gestalt annimmt, wenn er anderen 
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Lebenseinfiüssen ausgesetzt wird. Mit anderen Worten, wenn e1' wie 
ein Klumpen Töpferton behandelt wurde, so wird er sich auch wie 
ein solcher verhallen und in der Folgt' auf die Einflüsse jeder Um
gebung reagieren. 

Die dritte und schwierigste Art, einen Burschen zu erziehen. ist 
die, ihn als einen lebe.ndigen Organismus anzusehen, der sein eigenes 
Lebensgeheimnis und seine eigenen Gesetze des Handelns in sich trägt 
und der sich in seiner äußeren Führung der augenblicklichen Umge
bung wohl anpafit, ohne eine anhaltende organische Änderung durch
zumachen, die lediglich das Resultat äufieren Drucks ist. So betrachtet 
das Borstal·System den Jungen als einen Menschen mit vie.len inneren 
Möglichkeiten und mit einem Eigenleben und eigenem Charakter. Die 
Aufgabe besteht nicht darin, ihn zu brechen oder ihn in eine be!;timmte 
Form zu kneten, sondern die Kraft in ihm anzuregen, mittels deren 
er lernt, sich ordentlich zu verholten, und die den Wun sch in ihm 
weckt, sein Leben ZI1 nutzen und sieh aus eigener Kraft vor dem 
Ahsinken zu bewahren, ohne dabei von anderen abhiingig zu sein. 
Diese Methode verlangt von uns, daß wir jeden einzelnen Jungen 
wirklich kennen lernen, seine Neigungen nod Möglicbkeiten entdecken 
und ihn mit einer Lebenseinstellung "anstecken", die in ihm seihst 
Wurzel schlagen kann und seinen Charakter so beeinßubt, dafi er 
lernt, seine Wünsche zu zügeln und sich ein Ziel zu suchen, das mehr 
wert ist als bloße Befriedigung oder materieller Wohlstand. 

Dies ist tatsäch lich ein weit scbwierigerer Weg, denn er führt 
von den äUßeren Dingen, mit denen Illan soviel leichter fertig werden 
kann, hinweg zn den inneren und unsichtbaren Kräften. Aufierdem 
fordert diese Metholle, daG jeder Junge als Individuum behandelt wird 
und nicht nach einem für alle gleicheu Schema. Daraus folgt, dafi die 
Männer und Frauen, die an dieser Erziehung beteiligt sind, den 
Burschen zunächst kennen lernen mü ssen, wobei sie jeden Tag tieferen 
Einblick in sein äuileres und inneres Sei n gewinnen. Zuerst werden 
sie sich durch aufrichtige Sympathie und persönliches Einfühlungsver
mögen in seine Lage versetzen, lind wt=nn ihnen das gelingt. werden 
sie auch erkennen, was er liebt und ha6t, was er fürchtet oder ver

.achtet. Er h,at seine Helden, andere Menschen lehnt er restlos ah. In 
einigen Punkten ist er übermä6ig empfindsam, in anderen unbegreif. 
lieh roh. Vielleicht hat er eine Vorstellung von dem, was er sein und 
werden möchte, die er aber höchstens in einer seltenen Stunde des Zu· 
trauens denen offenbart, an deren guten Willen er glaubt. Auf Grund 
einer solchen eingehenden Beobachtung werden die Erzieher allmählich 
den Zusammenhang zwischen den Erfahrungen des Jungen und seinen 
Reaktionen erkennen lind begreifen, wie venchiedenatnge Behandlungs· 

. weisen auf ihn einwirken. Damit ge winnen sie den Schlüssel für die 
richtige Behandlung des Jungen und erkennen, welche Methode in ihm 
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das Gefiih l der Loyalität und ..... elclIe nur seine Verachtung hervorru
fen wird. Man mag tlenken, da6 eine so sorgfältige Erforsehnng der 
inneren Triebfedern einc! Burschen verlungt. da.6 jcder Gefäogn isbe
am te ein Psychologe ist. Das ist aber nicht nöt ig. Die wirklich wich· 
ti gen Erkeontni sse ..... e rden durch echtes Mitgefühl , durch die Fähigkeit, 
Zusammenhänge zu erkennen, und durch prakti sche Erfabrung im 
Laufe der Arbeit mit vielen jungen Menschen gewonnen. Viele Beamte, 
die über die ihnen anvertrautf'i.n Jungen das sachlich besle und zutref· 
fendste Urteil aiJgehen können, sind nicht in der Lage, ihre Einsicht 
in Worte zu k l eid~n oder Tatsachen niederznsehreiben, die sie entdeckt 
haben. Abf.r sie kennen di ese Tatsuchen, handeln danach, und das ist 
besser als tausend Abhandlungen . 

. Man lIIag mit scheinbarem Recht argum entieren, da6 di es obne 
Zwei fel ein ~lItf".r Weg sei, eine Jungengruppe zu leilen, dali sich die 
p;eschilderte Methode aber kaum auf eine Borstal·A nli talt anwenden 
l as~e , in der drei- hi s vierhundert junge Verbr« her wohnen, die 
sich VOn normalen Clubmitgliedern <lOell sehr unterscheiden. Natürlich 
gibt eil do eiuen Unterst:hi ed . Der Beamte wirt! an diesen {lenken und 
sich am gesundem Menschenverstand uud aus seiner Erfahrung heraus 
~o verhalten, da6 er bt"ltimmte Vorsichtsmaßregeln einhält , die er in 
einern Club mit anderen jungen Bu rschen vernachlässigen würde. Abl'r 
wenn ein Bnrstal·Beamter das Beste aus seinen Jungen herausholen 
will, so darf diese Vorsicht ni cht zu deutlich in E rscheinu ng treten, 
und er mu G die Jun gen im allgemeinen behandeln, wie er auch die 
Mitglieder eines antleren Clubs behandeln würde. WeuD er ständig 
daran denkt, dafi er junge Verbrecher vor sich hat, so werd en sie sich 
. chHe/Weh selbst dafür halten. Denn nidlls steckt 80 schnell und so 
.icher an wie die Einstellung, mit der wir einem Menschen begegnen. 
Wenu aber ein Beamter seine Dursehen, obne dabf"i sein eigenes 
Gleichgewicht, seine Vorsicht und seinen gesunden Alenschenverstand 
aufzugeben, so behandeln kann , wie er es mit jungen Arbeitern in einem 
etwas ungeschliffenen Club in der Freiheit tun würde, so wird die 
Mehn:ab l der Jugendlichen den in sie gesetzten Erwartungen entspre
chen wollen und sich zu der Haltung aufraffen, die stillschweigend 
vorausgesetzt wird. 

Selbst der beste Beamte wird oft entmutigt.. wenn er nach diesem 
System vorgebt, einem Jungen vertraut und von diesem am Ende im 
Stich gelassen wird. Es ist zwar bedauerlich. daLi solche Fälle vorkom
men, zugleicb sind sie aber unvermeidlich, denn wenn es keine Fehl
schläge und Enttäuschungen gäbe. so würde das bedeuten, daG unsere 
Methode kein Wagnis eingebt und da6 den lungen nicht die Chance 
geReben wird, sich selbst zu entscheiden. Aber auch das Gegenteil ist 
möglich , nur dafi wir noch nicht das rcehle Wort dafür gefunden 
haben, weil wir bisher über diese Möglichkeit zu wenig naelJRedacht 
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haben. Es kommt leider immer wieder vor, dau wir einem Jungen, 
stalt "ihm zuviel zuzumuten, zu wenig Vertrauen schenken, indem wir 
ihn ständig überwachen und ihm nicht gestatten, sei nen eigenen Weg 
zu geben. Der Junge wird das schnell gewahr werden, und statt an 
innerer Freiheit zuzunehmen, wird er in jene Haltung zurückfallen, 
die einem stillschweigenden Einverständnis mit seiner eigenen Schwäche 
gleichkommt. Jeder Beamte wird gelegentlich den t'ehler machen, 
einem Jungen zuviel zuzutrauen, und wenn er dann enttäuscht wird , 
fürchtet er vielleicht, daß ihm dieser Fehler .. angekreidet'"' wirll. Der 
umgekehrte Irrtum aber, bei dem der Bea mte lieber weniger Verlrauen 
schenkt und, um nicht eD[täu~bt zu werden. deu Jungen unter Druck. 
setzt, bewei~t ein viel größeres Versageu der Urteilskraft und wird 
auch " so bewertet w~rden, " ' 

Wenn ein Beamter nur nach einer festen Regel arbeiten kann . 
darauf bestehl, stets zu wissen, .. wo er steht''", und in jedem Notfall 
durch genaue Bestimmungen geschülzt sein will, ist das Borstal nicht 
der richtige Platz für ihn. Das System hat Vertrauen zu den Beamten 
und ~ibt ihnen anstelle geuauer Vorschriften our allgemei ne Leitsätze 
mit. Die Ausländer, die diese Einrichtung besichtigen, finden in ih'r 
nichls, was ihnen mehr Bewunderung abfordert als die Geschicklichkeit, 
mit der die Beamten ihr eigenes Urteil sprer.he"n lassen . und die Festig
keit, mit der sie trotzdem die nötige Autorität zur Geltung bringen. 

• • • 

Welche Bedeutung Sir Alexander Paterson für den englischen und 
internationalen Strafvollzug be!itzt, geht au s dem Nachruf. den se in 
Amtsnachfolger. S ir Li o n e l Fox, ihm 1947 widmete. hervor. 

Der Tod Alexander PalersOn!! wird voo den zahllosen Meuschen, 
die seine Freundlichkeit erlebien, als ein gro6er persönlicher Verlust 
emprunden werden; aber die Arbeil, für die er 811 seine Krärte hergab, 
wird di ~ Erinnerung an ihn wachhalten. Was er nur geben konnte, 
gab er und gab es so reichlich, da6 sowohl in England als auch im 
Ausland alle. die UD ~e r Str"f~ptelll mit den Werten der Hmmmität 
bereichert haben, iho s', lange nicbt vergessen werden, als iiberhaupt 
ein Name in Erinnerung se in wird , 

Für ein Vierteljahrhundert, das heißt seit seiner Eroennung " zu 
einem der Beauftragten Für das Gefangniswesen von England und 
Wales im Jahre 1922, haben seine Voraussicht, sein Glaube und sein 
praktischer Idealismus die Formel mit Lehen erfüllt, nach der "da s 
Ziel unserer Gefä ognüse sein sollte. die Gefangenen soweit wie möglich 
als heuere Männer und Frauen zu entlassen, als die sie hineinkamen ." 
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Dieser Glaube und diese Ideale müssen bereits in ihm gesteckt 
haben, als er im November 1884 geboren wurde, denn an der Uni· 
ver~ität Oxford waren sie bereits so herangereift, dau sie einen blei
benden EinDuß auf die Mitglieder seines Kreises ausüben konnten. 
Er fand sofort seine Berufung in einer Arbeit für den Oxford- & Ber· 
mondsey-Club für Jungen, in einer der ärm~ten GegendeQ Londons, 
und diese. Interesse, dali einen so lebhaften Au~druck in seinem Buch 
",über die Brücken" (1 911) fand, gab er niemals auf_ 

Eine Zeitlang arbeitete er als Lehrer in einer Volksschule in 
Bermondsey und dann als stellvertretender Direktor der Borstalver
.einigung für die Nachfürsorge und Überwachung der aus den BorstaI
Einrichtungen entlassenen Jungen - seine erste direkte Verbindung 
mit der Arbeit, für die er sei ne späteren, gereiften Kräfte verwenden 
sollte. 

Bei Ausbruch des Krieges weigerte er sieb cbarakteristiscberweise 
zunächst, die Offizierslaufbahn einzusch lagen, mid trat mit seinen Freun
den von Bermondsey als einfacher Soldat in ein Regi ment der Königin 
.ein. Spä ter eab er es ah seine Pllicbt an, eine höhere Verantwortung 
zu übernehmen, und er erreichte den Dienstgrad eines Hauptmanns 
mit einer Auszeichnung und einer Erwähnung im Kriegsberichl wegen 
Tapferkeit, lind zwar zur Zeit, ah sein aktiver DienSt durch e.ilu· ge
fabrliehe Wunde beendet wurde, die ihm - obgleich e3 Dur wenige 
vermutet hätten - für den Rest sei nes Lebens Beschwerden machte. 

Seine Un iform h .. iseitelegend. fand er zunächst eine Steilung beim 
Arbeitsministerium für die Wiedereingliederung und die Arbeitsbe
scbaffung für junge Menscben. Dann wurde er in (Ii e Gefängniskom
mission berufen, in der er 25 Jahre diente und eine Reihe von Vor
sitzenden inspirierte, obne jedoch selbst nach diesem Amt zu trachten, 
denn er war - nach seinen eigenen Worten - "ein Missionar und 
kein Verwaltun gsbellmter". Dies ist niebt der Platz, nm die Revolution 
d es Geistes der engli~cben Gefängnisse uud Borstal-Systeme zu dis
kutier~n, welche für die Jahre zwischen den Kriegen bezeichnend wa r, 
aber keiner kann diese Revolution ableugnen und auch nicht, dau 
sie im wesentlichen vom Geiste Alexander Patersons bestimmt war. 

Vielleicht mußte ein solcher Wechsel kommen, und er würde 
vielleicht mit der Zeit aueb durch andere gekommen sein ; aber es ist 
schwer zu sageIl, wer außer ihm auch noch die geeigneten Menschen 
gefunden hätte, durch die der Wandel eintre ten konnte, und wer sie 
80 mit dem Glauben an die Möglichkeit dazu inspiriert hätte, wie er 
es tat. Dies war seiD einzigartiger Beitrag, und alle Fäden seines Le· 
bens wurden in dieses Muster verwoben. Er bat immer Beziehungen 
aufrecht erhalten zu alten und neuen Freunden - in Oxford, in Ber
mondsey lind in den Jungen-Clubs in Toch (wo er eine Zeitlang Vor
sitzender war), in seinem Regimentsverband -, überall war er eine 
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anregende und Initiative we<'kende Persö nli chkeit. Er kannte jeden. 
er ging zu den Treffpunkten und sprach die Leute an. So wird in 
seinem eigenen Lande sein Geist durch die Männer weiterleben, die 
er in un sere Borstal-Einrichtungen hineingebracht bat und die er dort 
ausbildete, weil er darauf bestand, dali un sere Arbeit durch Menschen 
vorwärts gebracht wird und nicht durch Gebäude oder Bestimmungen. 

Aber sein Einßuß blieb nicht auf England beschränkt. Er war 
unermü dlich um internationale Zusammenarbeit bemüht_ Er kannte 
und machte sich mit den Gefängnissystemen der meisten europäischen 
Länder und Nordamerikas bekannt, und er führte viele Inspektions-. 
Beratungs- oder Schulungsreisen in die Gefängnisse Afrikas und Asiens 
im Auftrage unseres Kolonialamtes durch_ Während des le tzten Krieges 
besuchte und beriet er auch die Internierungslager für Ausländer in 
Grofl-Britannien und Kanada_ Man mag sich wohl fragen, ob irgend 
ein Mann jemals gleichzeitig ein so tiefes und so weites Wissen über 
die Bedingungen des Menschen in der Gefangenschaft hatte_ Als bri
tischer Abgeordneter in der internationalen Kommission für das Ge
fangnisw~sen stan~ er über 20 lahre immer mitten im Kampf für 
menschliche Werte in unseren Strafsyste men, ob in der Vorbereitung 
für die Sta ndard-Vorschriften über die Minimalforderungen der Ver
einten Nationen .oder im Kampf gegen die Nazi-Ideologie auf dem 
Berliner Kongrefi 1935 oder in der letzten Reso lution, die er 1946 
vorlegte und in oer er die Schande der Konzentrationslager anpranj!:erle. 

Wir müsse u froh sein. dao es UD S möglich war, ihm während un
seres letzten Treffens in Bern. als er noch unter UD S war, Ehren zu 
erweisen und zu wissen, dao ihm, als sch lechte Gesundheit seinen 
Rücktritt e rzwang. in seinem eigenen Lande die Ehre zuteil wurde. 
in den Adelsstand erhoben zu werden. 

Das Hausstrafverfahren aus 
psychologischer Sicht 

Von Regir.rungsrat Helmut Küokeler, 8utzbacb 

Nach der im allgemeinen mit den z. Zt. gültigen Vorschriften der 
Vollzugsordllungen der anderen Bundesländer übereinstimmenden Re
gelung für das Gel1ingniswesen in Hessen ist über einen Gefangenen, 
der seine Pßicht schuldhaft verletzt, eiDe Hausstrafe zu verhängen. In 
allen besonders gelagerten Fällen hat der Anstaltsleiter die Beamten
konferenz zu hÖren_ Bei leichten Verstöhen kann er sich mit einer 
Verwarnung begnügen_ Der Sachverhalt ist in der Beamten~onferenz 
gründlich zu erörtern und in einer Niederschrift so festzulegen, dan 

36 



eine Nachprü fung möglich ist. Der Anslaltsleiter bat den Gefangenen 
zu hören. Der Strafbescheid ist mit kurzer Begründung schriftlich 
abzufassen und dem Gefangenen vom Anstaltsleiter mündlich zu eröffnen. 

Es ist nicht zn verkennen, daß dit;,ser Gang des Verfahrens Ähn
lichkeit mit den ordentlichen Strafverfahren aufweist. Es drängt sich 
deshalb dem psychologisch interessierten Praktiker die Frage auf, ob 
die allgemein gültigen Erkenntnisse auf dem Gebiet der foremischen 
Psychologie auch auf das Hausstrafverfahren anwendbar sind. 

Der Anstaltsleiter hat es ebenso wie der Richter keineswegs aus· 
schlie61ich oder auch nur in der Hauptsache mit der Lösung von Rechts
fragen zu tun. Er hat vielmehr in erster Liuie strittige Tatbestiinde 
festzustellen , Dabei sind im Gegensatz zu der Strafrechtspflege ausge
dehnte kriminaltechnü~che Hilfskenntnisse nicht erforderli r.;h. Es kommt 
nur selten darauf an, ph ysische Spuren der Tat zu erkennen, sachgemäß 
zu erhalten und zutreffend zu bewerlen. E ntscheidend ist vielmehr die 
Fähigkeit, den Tatbesta nd festzustellen und zutreffeud zu würdigen. 
Dabei sind psychologische Kenntnisse und AnstaltserIahrungcn erforder
lich_ Der Strafentscheid des Anstaltsleiters ist ebenso wie das Urteil 
des Gerichts ein psychischer Akt, das Endergehnis einer Reihe anderer 
psychischer Akte, die der beschuldigte Strafgefangene, die Zeugeu und 
die ermittelnden Mitarbeiter vorgenommen haben. Die Kunst des ver
antwortlichen Anstaltsleiters besteht darin, die tatsächlichen Feststellungen 
in so sachgemä6er Weise zu treffen. da6 ein wirklichkeitsgetreues Bild 
entsteht. Von entscheidender Bedeutung können dabei die ersten Er
mittlUDgen der Allfsichtsbediemteten sein. Sie werden beso nders dadurch 
erschwert, da6 ihre Feststellungen in Form von Berichten und Nieder
schriften geferligt werden müssen. Das in einwandfreier Weise zu er
ledigen, ist, wie die tägliche Praxis heweist, nicht immer einfach. Auch 
bei allen Bemühungen, das Beste zu leisten, kann infolge möglicher 
Febler und I\H6griffe nicht die Gefahr ausgeschaltet werden, da6 ein 
Strafentscheid irrig ist, da6 der für sch uldig befundene StrafgefaDgene 
in Wirklichkeit schuldlos ist. Das gi lt in gleichem Ma6e umgekehrt 
für die Nichtbe81rafung eines schuldigen Strafgefangenen. 

Nllch der Vorschrift bat der Anstaltsleiter den Gefangenen zu hören. 
Diese Regelung bietet den Vorteil, da6 der die Strafentscheidung findende 
Anstaltsleiter den Beschuldigten zu sehen bekommt, da6 er ihn selbst 
vernimmt, da6 er ihm die Zeugen und Mitbeschuldigten gegenüberstellt 
und da6 er nicht Dur das, was der Beschuldigte sagt, sondern auch 
die Art, wie er es sagt und wie er sich benimmt, auf sich wirken 
lassen kann. -

Bei der Beurteilung des Verhaltens des beschuldigten Gefangenen 
gilt es ganz allgemein, die Haftreaktionen zu berücksichtigen (vgl. Nass, 
Haftreaktionen bei Kriminellen. in MschrKr. Heft 5/6 ]954, S. 143 tI.). 
Weiter ist zu beachten, dali die GefüblssituatioD eines falsch aussagenden, 
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schuld bewußten Mf'nschen stets eine andere ist als die eines wahrhaft aus
sagenden Schuldlosen (soauch Erismann, Recht und Ps)'chologie,194 7 ,S.97). 
Es ist darüber hinaus bekannt, daß einen feinfühligen oder ängstlichen 
Menschen schon das Aussprechen eines Verdachtes so verwirren kann. 
da6 er sich nicht anders benimmt. als wenn die ~egen ibn erhobenen 
Besch uldigungen zu Recht bestünden. Weiter ist erwiesen, da6 die Ge· 
fangenen, 90 wie sie sich bei dem Ans'taltslei ter be"nehmen. kaum zu 
vergleichen sind mit denselben Menscl1 en im Kreise der Mitgefangenen 
oder im Verkehr mit den Aufsichtsbediensteten. Das gilt auch in ganz 
besonderem Maue von dem beschuldigten Gefangenen, aber bis zu einem 
gewissen Grad auch von " den als Zeugen gehörten Gefangenen . Sie tragen 
vielfach Pine Maske (s. auch Herrwigh,Menschen ohneSchliissel,S. 11 5 ff.). 
Di'e ei nzigen. die vi elleicht nicht innerlich aufgeregt sind, s;bd diejenigen 
Gefangenen, . die regelmäßig vor der Hausstrafenkonferenz erscheinen. 
die .. Matadore" der Anstalt. Aber selbst bei ihnen ist keinesfaUs all· 
gemein anzunehmen , daß ihnen jegliche Aufregung fremd sei, ganz 
besonders dann, wenn sie in der ihnen zur Last gelegten Tat nicht 
schuldig sind . Das kann mit Rücksicht auf ihre allgemein bekannle 
scblecllle Fiibrung in der Anstalt vielleicht sogar besonders leicht ge
schehen. Aber auch wenn sie sich schuldig fühlen, werden sie selten 
obne innere Spannung sein. Ausgenommen sind die Fälle. in denen 
sie hoffen können, mangeh Beweises nicht bestraft zu werden, wenn 
sie nur tapfer leugnen, sei es auch. daß sie mit einer sich eren Bestra
fung rechnen. In welchem Zustand innerer Aufregung beschuldigte 
Gefangene sein können , bewei8~ die bekannte Erfahrung im Strafver· 
fahren und Zivilrechlsstrei t, daß auch f ersonen, die kei nerlei Interesllc 
an dem Au!gaog des Verfahrens baben, mitunter, wenn sie als Zeugf'n 
vernommen werden, au&erordentlich erregt sind. Das gilt für alle Be· 
rufsgruppen nnd Bildungsschichten. 

Ein schnldiger Gefangener wird in der Regel so lange leugne n, 
bis er erkannt hat, daß sei n Leugnen keinen Zweck mehr hat, und his 
er hofft, durch ein Geständnis seiner Verfehlung eine mildere Beur
teilnng oder einen sonstigen Vorteil zu erlangen. Ebenso wie im or
dentlichen Strafverfabren ist bei schwerwiegenden Verfehlongen ein 
reumütiges Geständnis selten. Es ist jedoch im Hausstrafverfahren 
häutiger zn finden als vor dem Strafrichter, weil die mögliche Höchst· 
strafe als unerheblich empfunden wird gegenüber der vom Gericf..t 
yerbängten Strafe. Seelig bezeichnet das Leugnen in se jnem Lehrbuch 
der Kriminologie, 2. Aun. 1951, Seite 223, als die oormale Reaktion 
des Selbsterhaltungstriebes. Nach seiner An sicht (aaO.) ist e in beharr· 
liches Leugnen trotz objektiver Übe rführung als primitive Verteidigungs· 
taktik bei Minderintelligenten festzustellen, die an dem einmal Be
haupteten festhalten zu müssen glauben. Mitunter sei das Leugnen 
auch auf die innere Ablebnuog der Tat bei ethisch Höherdehenden 
zllrückztdühreo. Das Leugoeo der beschuldigten Strafgefangenen ist 
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aber keineswegll im einzeln en ein entscheidender Beweis dafür, dali 
sie sich M:huldig fühlen und daS sie schuldig siDd . Das Leugnen kann 
auch der Wahrht':it enuprech~D. Gerade Unschuldige zeigen oft aus 
Scham darüber, daS ihnen die Verfehlung zugetraut wird, oder aus 
Furcht. ihre Schuldlosigkeit nicbt beweisen zu können, Verhaltensweisen, 
die sie erst recht verdächtig ~"cheinen lassen (Seelig aaO.). Gewi(5 ist 
das eine falsche Scham. Es ist hüher einzuschätzen, wer trotz dieser 
verständlichen groSen inneren Hemmungen die innere Kraft dazu auf· 
briugt, sich zu einem Geständnis durcbzuringen und die Folgen einer 
Tat auf sich zu nehmen. Aber auch jenen schwächeren Naturen, die 
aus Scham leugneD, gesch ieht Unrecht, wenn man sie als ventoekte 
Menschen behandelt, die eiDe härtere Strafe verdienen. Dem Leugnen 
belastender Umstände ist auch aus anderen Gründen keine allzugro6e 
Bedeutung beizumessen. Es liegt nahe anzunehmen, daS der beschu l· 
digte Strafgefangene diese Unutände leugnet. obwohl sie bew iesen sind, 
weil er sich schuldig fühlt und nun das Bestreben zeigt, alle Belastungen, 
die auf eine Schuld hinweisen. abzustreiten. Das Leugnen des beschul
digten Strafgefangenen in Forlll e ines blo6en Bt';streitens oder auch in 
Form positiv aufgestellter, bewullt fahcher Behauptungen, läut auf 
ein böses Gewissen, auf das Bewu&tsein der Scbuld sch lie6en. Doch 
braucht dieser SchluS ni~hl auf jeden Fan richtig zu sein (so auch 
v. Hentig "Zur Psycbologie der Ausrede" Beibeft znr MschrKr. 1926; 
Wulffen, Archiv Kr. 23,94, zit. bei Seelig aaO. S. 224). 

Die Gründe fi.ir e in reumütiges Geständnis können sebr vielgestaltig 
sein. Sie können einmal auf die Erkenntnis zurückgefübrt werdeJl , da6 
we it~.res Leugnen keine Auu icht auf Erfolg bietet. Zum anderen können 
auch Gewissensbisse. echte Reue, religiöse Motive, Freundschaft, Kamerad· 
s<:baft, Ehrgefühl , Rache, Wut, Geltungsdurst, Gewinnstreben, Verblen
dung, Kränkung, Zwan~ lind piychopathologiscbe Gründe entscheidend 
sein. SeeHg (180. S. 224) nennt ale weiterCJI Grund den Gewi!sensdruck. 
und das Bestreben, die Tat zu sübnen (sog. Geständniszwang). Bei einem 
Geständnis ist deshalb zu prüfen, ob es sich um eine aufricl,ttige Aussage 
handelt. Abgesehen \Ion Menschell, die an einer Geisteskrankheit oder 
schwerer Psychopathie lei den, kommt e! auch bei geistig gesunden und 
bei solchen, die nur leichte psycbopathische Züge aufweisen, aUI den 
verschiedensten Gründen zu falschen Geständnissen und zu Selbstltezich· 
tigungen. Seelig (aaO. S. 224) nennt bier u. a. die Zwecklüge. Ein Gefan- . 
gener nimmt eine fremde Tat auf sicb, weil er hierzu vom Täter gegen 
Gewäbrung von Vorteilen gedungen ist oder weil er den Täter aus 
altruisti schen Gründen decken will . Dem "Geständigen" sind Arbeitspen
sen zugeschoben, 11m hierfilr die Arbeitsbelobnung, u. U. sogar eine 
Leistungsprämie zu erwirken. Er ist mit der Uberlassung von Raucbwaren 
oder Toilettenartikeln gewonnen worden . Im schlimm eten Fan ist zu 
bedenken, ob der .. Geständige" die Tat auf sieb nimmt etwa als Entgelt 
für die Vornahme oder Duldung unzüchtiger Handlungeo. Es ist auch 
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daran zu deuken , tJafi der geständige Gefangene die Tal anf sich nimmt, 
um einen Mitgefangenen wegen des Mi6verhaltens vor einer ablehnenden 
Stellungnahme der Anstalt zu einem Gnadengesuch zu bewahren. 

Die Prüfung des Geständnisses auf den Wahrheitsgehalt geschieht 
zweckmäßig dadurch, daß sofort nach den Nebenumständen gerorscht wird, 
die nur der wahre Schuldige wissen kann und die sich auch iiherprüfenlas
sen_ Darauf war !lchon in der cce 1532 in Arl_ 54 hingewiesen worden. 

Nach den Motiven der Lügen uuterscheidet Seelig (aaO_ S. 2U) neben 
den schon erwähnten ZweckHigen die triebhaft ausweichenden Lügen, 
durch die eine bei aufrichtiger Aus§age unmittelbar drobende Un lust
situation (z_ B. Sich-schämen-[\1üuen) vermieden wird, und zwar als 
triebmärlige Reaktion ohne hewu6te Zweckvorstellnng_ Hier ist an Ge
ständni sse Ztl denken. die nur abgegeben werden, um weiteren Verneh
.mungen zu entgehen. Weiter wird die phantastische Lüge genannt, durch 
die die Lust am Spiel der Phantasie und an der Darstellung der Pbllu-· 
tasieprodu kte sowie meist auch der Geltungstrieb, das Sich-interesssnt
Machen, befriedigt werden_ Ein Gefangener beschuldigt sich, Entwei
cbungspläne gehegt zu haben mit den Erwägungen, notfalls auch einen 
Bediensteten umzubringen , um bei den Mitgefangenen als ,., Held des 
Hauses" und bei den Bediensteten als besonders gefährlicher und 
fluchtverdächtiger Gefangener zu gelten_ Schlie61ich unterscheidet Seelig 
noch die konventionelle Liige, die der (meist uu bewufiten) Neigung 
entspricht, gemä& der Sitte zu handelu und zu reden, ohne dau damit 

'ein Ziel verfolgt wird. 
Nach dem Inhalt der Lüge unterscheidet Becker in ,., Tatbestand der, 

Lüge" (1948.S_39)die Lügen nach patenter Feststellungslüge, latenter Fest-
8tellungslüge, patenter Wertung~lüge und latenter Wertungslüge (Lebens
lüge), auf die näher einzugehen. mir an diese r Stelle versagt ist. 

Es gibt kein absolut sicheres i\littel zur Unterscheidung von richtigen 
Aussagen und Lügen. Nach Ansicht von Seel ig (aaO. S. 222) verraten sich 
manche schleroten Lügner durch typische Ausdruc.kserscbeinungeu, Ans
weichen des Blickes. stockende Sprache. Besonders uufsch lu6reich ist 
das Benussische Allnungssymptom der Lüge (vgL Seelig 1111.0. S.242)_ 
Umgekehrt gelten ruhiges In-die-Augen-Hlicken, klare aDschauliche 
Sroilderungen, besonders auch von NebenumstäotJen, als Zeichen der 
Aufrichtigkeit. Seelig (aaO. Anm. 82) hat jedoch die Erfahrung gewacht, 
dan rund 68 % der Lügenf:iIIe von den beurteilenden Versnchspersonen 
für anfrichtig geholten werden (vgl. Seelig, E rgebnisse der ges. Medizin 
XIII, Berlin nnd Wien 1929, S. 419 ff_). Er steht deshalb auf dem Stand
punkt, daß gute Versteller sich so völlig in den erdachten Vorgang oder 
in die angenommene Rolle hineinzudenken vermögen, da6 sie ebenfalls 
die dargelegten Aufrichtigkeitssymptowe zeigen_ 

Bei der Betrachtung der Zeugenaussagen ist einmal zu unterscheiden 
zwischen den Aussagen der Bediensteten und der der Gefangenen • 
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Weiter ist zu berücksichtigen, daß die Richtigkeit der Aussagen im 
Hausstrafverfabren nicht durch Eid bekräftigt werden kann. Von Kar
man unterscheidet in seiner Schrift .. Ein Schema zur Psychologie der 
Zeugenaussage" (in .. Archiv für Kriminalanthropologie" Band 61, 
8.167 ff.) bei der Prüfung der Glaubwürdigkeit der Aussage die Genauig
keit der Wahrnehmung sowie die Richtigkeit der Aussage. Nach seiner 
Ansicht hängt die Genauigkeit der Wahrnehmung einmal ah von der 
körperlichen und geistigen Gesundheit des Wahrnehmenden, zweitens 
davon, ob die örtlichen und zeitlichen Verhältnisse einer zuverlässigen 
Wahrnehmung günstig waren oder nicht und drittens davon, oh der 
Wahrnehmende nicht durch andere Verstandes- 'oder Gefühlsprozesse 
abgelenkt war. Die Richtigkeit der Aussage hängt nach seiner Ausicht 
von der getreuen Wiedergabe des Beobachteten ab, und zwar einmal 
von der Treue dea Gedächtnisses und zum anderen davon, ob der Zeuge 
imstande ist, den zutreffenden sprachlichen Ausdruck für seine Vorstel· 
lung zu finden. Diese Erkenntnisse gelten m. E. übereinstimmend für 
beide Gruppen der obengenannten Zeugen. Es ist eine alte Erfabrung 
aus dem Strafverfabren. da6 der Mensch in allen Fällen. in denen er 
sich auf Aussagen von Zeugen verlassen mUB, auf schwankendem. un· 
sicherem Boden stebt und mit ~inem unvermeidbaren Irrtum rechnen 
mUD. Es ist zwar richtig, daß die allgemeine Truglichkeit der Zeugen
aussagen, die die Aussagepsychologie gelehrt hat, keineswegs ausschlie6t, 
da6 in dem gerade zur Entscheidung stebenden Fall die Aussage des 
Zeugen verläßlich ist. Es kanu auch nicht bestritten werden, da!; es von 
Bedeutung sein kann, wie die Verläßlichkeit eines Zeugen zu beurteilen 
ist, welche allgemeinen DurchschnittBwerte für die Verläilichkeit von 
Aussagen bestimmter Art die Aussageforschung ergeben hat. Dennoch 
läßt sieh nicht verkennen, daß es im konkreten Fall vielfach unmöglich 
ist festzustellen, welches Maß an Verläßlichkeit der Aussage beigemessen 
werden kann. Die Wege, die Verlä6lichkeit der Aussage zu prüfen, 
mögen mannigfaltig sein. Es gibt jedoch kein Allheilmittel. das den 
Menschen in den Stand setzt, die Richtigkeit der Aussage in absolut 
verlä6licher Weise zu erkennen. Auch die übereinstimmung der Aus
sagen mehrerer Gefangener beweist noch nicht, da6 die Aussage verlä6· 
lich ist. Gewiß wird im allgemeinen eine Tatsache. die nicht nur durch 
einen, sondern durch zwei oder sogar mehrere Gefangene bestätigt wird, 
grö6ere Gewähr für die Verlä6lichkeit bieten. Sie können sich jedoch 
verabredet haben. Sie können auch von dem Schuldigen zu der überein
stimmenden Aussage durch Drohung oder Versprechen oder Gewähren 
von Vorteilen bestimmt sein (s.o.). Anders liegt der Fall, wenn eine 
von.. einem Gefangenen behauptete Wahrnehmung durch Bedienstete 
bestätigt wird. 

Wahrnehmungen bilden normalerweise die Grundlage jeder Aussage. 
In der Regel handeh es eich dabei um Sinneswahrnehmungen, doch 
eind auch Aussagen über seelische Erlehnisse, also über innere Wahr-
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nehmungen, nicht ausgeschlossen. ,Bd der Prüfung, ob eine bestimmte 
Wahrnehmung, die von einem Zeugen bekundet wird. der Wahrschein
lichkeit nach richtig ist, gilt es, das Auffassungsverm ögen des Zeugen 
zu prüfen. Dahei ist fo lgendes zu beachten : Eine richtige Wabrnchmung 
setzt einmal voraus eine Empfindung, sodann das Verständnis für das 
Empfundene und in zahlreichen Fällen überdies noch eine ziffcrnmä6ige 
Abschätzung des Verstandenen auf Grund der Erfahrung uud Übung. 
Die Fähigkeit, einen Reiz zu empfindcn, hän gt von den Sinnesorganen 
und von ihrer Schärfe ab. Das Verständni.s für das Empfundene heruht 
darauf, daß zu den Empfindungen eiDe genügende Anzahl gewisser Vor· 
stellungen hinzukommt, die es ermöglichen, sie mit der Wirklichkeit 
in Einklang zu bringen, sie zu begreifen. Mithin handelt es sich um 
eine Prüfung in dreierlei Richtung, und zwar um eine Empfindlichkeits· 
prüfung. Das rein sinnliche Auf(assungs vermögen ist nicht pur bei den 
einzeluen Menscheu außerordentlich veNlchieden, es wechselt auch bei 
ein und derselben Person je nach besonderen Umständen. Es ist bekannt, 
daß Tageszeit, augenblicklicher körperlicher Zustand, Freiheit von äuLie
rem Zwang, Einfluß von Angst. Zorn und Wut von Bedeutung eind. 
Bekanut iet aucb der groGe E influ6, den die Aufmerksamkeit bei der 
Wahrnehmung hat. Au6erordentlich ungünstig wirkt es auf das 'Auf· 
fassungsvermögen, wenn sich der Zeuge zur Zeit der Wahrnehmung 
in einem besonderen Erregungszu stand befunden hat. Gesichtseindrücke 
werden im allgemeinen besser wahrgenommen als Gehörs-,Gefühls- und 
Geruchseindrücke. Die Vorgänge bei der E rinnerung, die als weiteres 
Mittel der Zeugenbekundllng zugrunde zu legen sind, sind ebenso wie 
die Vorgänge hei der Wahrnehmung nicht einfacher Art, sondern zu· 
sammengesetzter Natur. Wenn ein Zeuge imstande sein soll, einen 
Vorgang, deu er richtig und fehlerfrei wahrgenommen hat, auch genau 
bei seincr Aussage wiederzu geben, so mU ß er in dem gegebenen Fall 
über Fähigkeiten zum Merken, zum Behalten und zum Wiedererinnern 
verfügen. Es ist aus eigener innerer Erfahrung bekannt, daß manches 
von dem, was einmal wahrgenommen ist, für das Bewufitsei~ verschwin
det, bis es bei irgendeiner Gelegenheit als Erinnerung wieder auftaucht, 
Es ist e ine allgemeine Erfahrung, daß die im Gedächtnis aufbewahrten 
Eindrücke nicht nur unvollständig, sondern auch fehlerhaft sein können 

. (vgl. auch Erismann, aaO. S. 66 f.). All diese Mängel der Erinnerung 
müssen berücksichtigt werden, sonst kann ll11zuleicht die leistungs
fähigkeit des Gedächtnisses überschätzt werden. Das gilt aber nicht nur 
für die Zeugen, Es gilt auch für den Anstaltsleiter , der die Hausstraf
entscheidullg zu treffen hat_ Beruhigend gegenüber diesen Erkenntnissen 
ist., dali es sich im Hausstnlfverfahren im allgemeinen um Vorgänge 
handelt, die sich eNlt wenige Tage, oft nur wenige Stunden vor der 
abschließenden Erörterung ereignet haben. 

Die Wahrnehmungen des Zeugen mögen fehlerfrei sein, ebenso 
aueb die Erinnerung. Dennoch besteht noch keine Gewähr dafür, daß 
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die Aussage, die über die Wahrnehmung gemacht wird, richtig ist. Es 
muli nämlich damit gerechnet werden, daS bei der sprachlichen For. 
mung der Gedanken Fehler vorkommen. Dabei ist zu berücksichtigen. 
da6 jede sprachliche Formung eines Gedankens. einer Vorstellung, fast 
mit Notwendigkeit ein nur ungenaues Bild dessen zu geben vermag, 
was dem Zeugen vorschwebt. Die Mehrdeutigkeit, oder besser, die 
Vieldeutigkeit von Beschreibungen ist eine Fehlerquelle, mit der in 
jedem Falle gerechnet werden muli. Das gilt in ganz besonderem .Maße 
für Gefangene. die überwiegend durcllschnittlich, wenn nicht unterdurch
schnittlich begabt sind. 

Eine Aussage kann aber nicht restlos und richtig gewürdigt werden, 
wenn nicht die Persönlichkeit des Aussagenden berücksichtigt wird_ 
Seelig (aaO_ S_ 226 f.) unterscheidet den beschreibenden Aussagertyp, 
der eine bildhafte gegenständliche Beschreibung des .Wahrgenommenen 
gibt. Der erklärende Aussagertyp trägt nach seiner Ansicht neben den 
Gegenständen der Wabrnehmung auch einen beträchtlichen Teil an 
Scblulifolgerungen vor, wobei dt!r Aussagende oft unfähig ist, Wahrneh
mungen und kausale Erklärungen auseinanderzubalten. Der Aussagertyp 
der abschweifend·assoziativen Verknüpfung Hicht in die Darstellung der 
.Wahrnehmung zahlreiche nicht dazugehörige Umstände ein, die dem 
Aussagenden infolge gedanklicher Verbindung einfallen. Der emotionale 
Aussagertyp bringt (nach Seelig aaO.) gefühlsmäfiige Beteiligung des Aus
sagenden zum Ausdruck, wobei entweder die eigenen Affekte im Wege 
der Einfühlung in das Aussagegescbehen hineingelegt werden, was zu 
einer emotionell gefärbten Ausdrucksweise führt (einfühlender Typ) 
oder die Aussage mit Werturteilen durchsetzt wird, die der affektiven 
Stellungnahme des Aussagenden zu dem betreffenden Vorgang, z. B. 
als Bestohlener, entspricht (wertender Typ). Bezüglich der Persönlich
keit der Zeugen kann nach SeeHg (aaO. S. 227) unterschieden werden 
nach den objektiven· persönlichen Verhältnissen des Zeugen, seiner We
sensart und seiner Beziehung zur Sache. So bringen schon Beruf und 
Beschäftigung durch die damit verbundene Einstellung manche Zeugen
typen hervor wie z. B. den Vollzugsbedienslelen im Hausstrafverfahren. 
Ebenso erzeugt die soziologische Beziehung zum Beschuldigten oft eine 
typische Einstellung des Zeugen, z. B. des Stationsbeamten als unmittel
barem Vorgesetzten, Mitgefangene, politisch-weltanschauliche Gesinnungs
genossen oder Gegner. Nach dem Auftreten und Benehmen bei der 
Vernehmung gibt es sichere. unsichere. gebildete. unbebolfene, vorsich· 
tige. schüchtern.ängstliche, einsilbige, geschwätzige, geltungssüchtige (eitle, 
ehrgeizige) und streitsüchtige Zeugen. Nach der Stellung zum Gegen
stand des Hausstrafverfahrens kann man objektive Wahrnehmungszeugen, 
durch die Tat betroffene Zeugen, an der Tat beteiligte Zeugen und 
Leumundszeugen unterscheiden. Nach Erismann (aaO. S. 93 f.) unter
scheidet Mönkemöller in "Psychologie und Psychopathologie der Aus
lage" 23 Gruppen der normalen Zeugen und 15 der ZwiSch~nformen. 
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Alle diese möglichen Typenhildungen ·sind teils unvollständig, teils 
überschneiden sie sich. Die konkrete Persüolichkeit des Aussagenden 
ist demgemä6 für die rechte Würdigung seiner Bekundung von wesent· 
licher Bedeutung. Es ist desbalb bei den als Zeugen vernommenen 
Strafgefangenen, ebenso aber auch bei den vernommenen Bediensteten, 
auf das Ergehnis der Erforschung der Persönlichkeit zurückzugreifen. Es 
wird sich dann schon mancher Zweifel aufklären lassen. Die Würdigung 
der Persönlichkeit wird zugleich eine Würdigung der zu beurteilenden 
.Aussage bilden. Im ordentlichen Strafverfahren ist der Richter bei Zeu· 
gen weder prozessual, u. U. auch fach lieb nicht in der Lage, die Richtig. 
keit der Zeugenaussagen in allen Fällen erachöpfend und zutreffend 
zu prüfen. Es wird desbalb in Ausnabmefällen ein kriminologischer 
Sachverständiger, der für Aussagepsychologie spezialisiert ist, zugezogen . 
In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle jedoch ist" der Ricbter auf 
eine Würdigung des Wahrheitswertes mit den Mitteln der Gerichtssaal· 
psychologie angewiesen, die er selbst vorzunehmen hat (Seelig aaO. 
S.229). In den meisten größeren Anstalten ist h eute ein Psychologe 
tiitig. Dieser Umstand versetzt den Anstaltsleiter in die glückliebe Lage. 
einen Zeugen, an dessen Aussagen er Zweifel hat, einer psychologischen 
Untersuchung unterziehen zu Jassen. Damit ist er wesentlich günstiger 
gestellt als der Richter in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, über 
die er zu befinden hat. Hinzu kommt, da6 der Analaltsleiter den Zeugen 
u. U. schon seit Jahren persönlich kennt und von ihm schon ein um· 
fassendes Persönlichkeitsbild gewonnen hat. 

Bei der Psychologie des Vernehmenden ist davon auszugehen, da6 
jede Vernehmung den Vernehmenden in den Stand setzen soll, das 
beste Wissen des Vernommenen üher den aufzuklärenden Sachverhalt 
zu erfahren . Dieses Ziel der Vernehmung kann nur erreicht werden, 
wenn nicht nur der Vernommene willens und imstande ist, sein bestes 
Wissen mitzuteilen , sondern auch der Vernehmende in der Lage iSl, 
das beste Wissen aus dem zu Vernehmenden herauszuholen und dieses 
einwandfrei und richtig aufzufassen. So ist die Persönlichkeit des ·Ver· 
nehmenden von wesentlicher Bedeutung für die Frage, ob das Ergebnis 
der einzelnen Vernehmung geeignet ist, dem Gesa mtziel der Ermitt· 
lungen näherzukommen. Jahrzehntelange Erfabrungen in der Stralrechts· 
pHege und im Vollzugsdienst haben gezeigt, daS nicht jeder BeEchuldigte 
dem Vernehmenden offen gegenüber tritt. Wer will, da6 andere ihm 
sein Herz öffnen, muS selbst ein gütiges Herz haben. Er muß tiefes 
Verstä..ndnis für das Menschliche und Allzumenschliche besitzen . Er 
muß dies in der ganzen Art, wie er dem Zeugen oder dem b,schul . 
digten Strafgefangenen gegenübertritt, auch erkennen lassen, Mit a.nderen 
Worten, er muu ehrliche Menschenfreundlichkeit zeigen. Wer sich in 
andere nicht eiozufühlen vermag, wer nicht imstande ist zu verstehen, 
dem werden sich Mund und Herz nicht öffnen. Nor wer sich ·ein · in 
seinen Grundzügen zutreffendes Bild von denjenigen Personen zu bilden 
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vermag, die er zu vernehmen hat, wird sie mit Erfolg vemebmed 
können. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß aus naheliegenden 
Gründen allem seelischen Verständnis Grenzen gesetzt sind (&0 auch 
Ledig, Kriminologie, 1947, S. 50). Es kommt deshalb darauf an, das volle 
Vertrauen des zu Vernehmenden zu gewinnen, ibm obne Vorurteil und 
unbefangen mit wabrer innerer Freundlichkeit entgegenzutreten. Auch 
dem übel beleumdeten Strafgefangenen kann doch ein gewisses Ver
ständnis für seine Lage entgegengebracht werden. Man braucht ibn nicht 
als Unmensch unmenschlich zu behandeln. Dieser Grundsatz ist gegen
wärtig in den meisten Vollzugsdienstvorschriften niedergelegt, Es genügt 
allerdings nicht, daß der Vernehmende eine menschenfreundliche Ge
sinnung hat. Er muß sie auch nach außen hin bei der Vernehmung 
zeigen. Wenn der Beschuldigte oder der Zeuge aus der ganzen Art 
des Vernehmenden nicht die Gewifiheit erhält, daß er es mit einem 
gütigen Menschen zu tun hat, zu dem er Vertrauen fassen kann, dann 
wird sich ihm gegenüber sein Herz ebenso wenig öffnen wie gegen· 
über einem Vernehmenden, der ohne eine derartige men schenfreund
liche Gesinnung, o hne ionere Anteilnahme an d em Lebens8ciJicksul des 
anderen, kalt und gefühllos handelt. Es gibt Menschen, denen ihre innere 
Einstellung zur Sache und zur Perso Il auch dann anzumerken ist, wenn 
sie vielleicht wünschen, sie nicht durchblicken zu lassen. Andere tragen 
nach außen hin eine l\1aske, die sorgsam das verhüllt, was in ihrem 
Inneren vorgeht. U. U. bemühen sie sich gar, in bewußter Weise ihre 
menschliche Anteilnahme nicht offen hervortreten zu lassen, weil sie 
fürchten , man könne an ihrer Objektivität zweifeln. Vielleicht ist der 
Grund hierfür auch in der uneingestandenen Sorge zu suchen, Bie könn
ten 80n81 ihrem guten Herzen unterliegen, aus einem Verstehen ein 
Verzeihen werden lanen und so ihrer schweren Amtspflicht untreu 
werden. 

Die tägliche Arbeit im Vollzugsdienst zeigt, daß Menschenfreund
lichkeit nicht zur Verweicblichung führen muß. Weichliche, schwächliche 
Menschen werden sich ebensowellig zum Anstaltsleiter eignen wie ein 
weicblicher, schwächlicher Jurist zum Richter, insbesondere zum Straf
richter. Sie werden bei der Vernehmung nicht befähigt sein, den rechten 
Ton zu finden. Mitunter ist ein kräftiges Wort am Platze. Dt:r Ver
nehmende muß auch imstande sein, zur rechten Zeit und am rechten 
Ort Energie zu zeigen. Insbesondere muß er auch in der Lage sein, 
widerspenstigen Zeugen und besch uldigten Gefangenen merken zu laasen, 
daß er sich von ihnen Frechheiten und Ungebührlichkeiten nicht bieten 
läßt. Entscheidend kommt es aher auf die GrundeinsteIlung an, die 
der Vernehmende zu dem zu Vernehmenden einnimmt. Aus ihr ergibt 
sich dann alles übrige von selbst. 

Schneid bietet nicht die Gewähr für große Erfolge. Einem schneidig 
Vernehmenden treten außerordentliche Hindernisse entgegen. Er wird 
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nicht imstande sein, sich in die zh V~rnehmenden einzufühlen, ihr 
Vertrauen zu gewinnen. Er wird ihnen vielmehr fremd und kalt gegen
üb~nleben. Dadl:lrch wird er ibre natürliche Befangenheit vermebren, 
aus ifmen nicht die Wabrheit herausbolen, sondern sie ein schüchtern 
und deshalb manches nicht erfabren, was ein Vernehmender mit Takt 
und Einfühlungsvermö~en ohne grofie Mühe von ihnen erfahren würde. 
Er wird in sie auch hineinfragen, was der Wabrheit nicht enlsprirht. 
Der Erfolg einer solchen Vernehmung ist, daS die Wirklichkeit venerrt 
dargestellt wird. 

Der tägliche Umgang mie Gefangenen hat gelehrt, dai ein kühler, 
nüchterner Ton nicht geeignet ist, die Herzen zu öffnen und die Wabr~ 
heitserforschung zu fördern . Ein Vernehmender, der seine Aufgabe in 
form aler Weise au ffa6t, der nich t mit der Seele dabei ist, wird zwar 
nicht Unheil in solchen AUBmalien anrichten wie ein acbneidiger und 
Beharfer Vernehmender. Er wird aber das Ziel der Vernehmung nur 
un vollkommen erreichen, während ein menschenkundiger und menschen
freundlicher Vernehmender meiBt Besseres leisten wird. 

ß esonders unerfreulich und unsachgemä6 ist es, wenn ein Ver
nehmender seine Stellung und seine Aufgabe so vollkommen verkennt, 
daß er seinen Spott mit denen treibt, die vor ihm steben, daS er iro
nische Bemerkungen mach t, ÄuGerungen oder Handlungen des Beschul
digten vo r Zeugen in d~s Lächerliche zieht. Da6 der Vernehmende 
objektiv zu sein bat. ist ein Grunderfordernis seiner Amtshandlung. 
Es kommt bei der Vernehmung nicht darauf an, änlieren Erfolg zn 
erzielen. Entscheidend ist. d, fi das Ermittlungsziel mit einwandfreien 
Mitteln erreicht wird . Es besteht da die Gefahr, dafi derjenige, auf den 
zunächst eiu Verdacht gelenkt worden ist, auch ohne weiteres als schuldig 
angeilehen wird. Diese Gefahr muli jedoch mit allen Mitteln bekämpft 
wer.len. Solange ein Strafgefangener des ihm zur Last gelegten Ver
stofies gegen die Hausordnung oder das Strafgesetz nicht überführt ist, 
ist er nicht als schuldig anzusehen. 

Es ist nicht zu best reiten, dafi auch bei objektiv denkenden und 
handeln den Vernehmenden Gefühle der Sympathie und der Antipathie 
aufkommen können. &:hon die Persönlichkeit des zu Vernehmenden 
in seiner äuGeren Gestalt. sei n Gesir.htsausdruck, seine Sprechweise, seine 
Art der Verteidigung können den Vernehmenden gegen ibn einnehmen. 
Sie kiinnen ihn . aber auch aufregen. Ebenso kann umgekehrt auch ein 
gefrilliges Äußeres, ein beacheidenes Benehmen , du in geacbick.ter Weise 
uuf die menschlichen Schwächen des Vernehmenden Rücksicht nimmt, 
in diesem ein günstiges Vorurte il erzeugen. Der Begriff der Befangen· 
heit, wie ihn die Straf- und die Zivilproze6ordnung kennen, ist den 
Voltzugsordnungen unbekannt. Doch wird ein verständiger Anstaltsleiter 
im Einzelfall im Interesse der Sache vermeiden, dafi offensidltlich befan 
gene Bedienstete den beschuldigten Gefangenen oder Zeugen vernehmen. 
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Auf Grund der Erkenntnisse auf dem Gehiet der Aussagelorschung 
und der praktischen Erfahrungen haben sich Grundregeln für die best· 
mögliche Durchführung von Vernehmungen aufstellen lassen. Sie werden 
unter dem Begriff "Vernehmungstechnik" geführt. Nach übereinstimmen· 
der, herrschender Ansicht ist gutes Vernehmen nicht restlos erlernbar. Es 
ist vielmehr eine Kunst, deren Beherrschung von der Persönlichkeit des 
Vernehmenden abhängt (so Seelig aaO. S. 231). Bei der Vernehmungs· 
technik ist alles zu beachten, was oben über die Psychologie des Ver
nehmenden und des Vernommenen ausgeführt worden ist. 

Unter Vernehmung im kriminologischen Sinne ist die Aufklärung 
ei nes Sachverhalts zu verstehen, bei dem Aussagen eines Menschen von 
dem Vernehmenden hörend aufgefafit und in der Regel in einer Nie
derschrift festgehalten werden. Die erstc Vernehmung ist die wichtigste. 
Auf sie ist daher besonderes Gewicht zu legen. Fehler, die hier gemacht 
worden sind, können in den meisten Fällen nicht mehr behoben werden. 
Die ersten Aussagen sind meist wertvoller a]s die späteren (so auch 
Seelig aaO. S. 236). Die Vernehmungen sind deshalb sorgfaHig vorzu
bereiten. Dem Vernehmenden müssen nach Ansicht von Erismann 
(aaO. S. 106) weiter die Anzeichen der Schuld und Lüge, sowie die· 
jenigen von Unschuld und Wahrhaftigkeit so geläufig sein, dali ihm 
sowohl ihr Auftreten als auch ihr Mangel auffällt. Es ist weiter er· 
forderlich, das der Vernehmende den Vorgang, den er zu bearbeiten 
hat, kennt. Die Tatsache, das der Vernehmende sich erst während 'der 
Vernehmung über den Vorgang unterrichtet, stärkt in dem Vernommenen 
das Gefühl, durch sein Wissen dem Vernehmenden überlegen zu sein. 
Zum ordentlichen Vernehmen gehört, daß sich der Vernehmende bei 
wichtigen Vorgängen das in den Personalakten befindliche Persönlich· 
keitsbild des Gefangenen durchliest., sowie die ergänzenden Vermerke 
zur Persönlichkeit des Gefangenen. Es ist von ihm zu erwarten, dafi 
er etwaige Hinweise des Anstaltspsychologen kennt, auswertet und 
würdigt. 

Ruhe, Erost und Sachlichkeit fördern die Bereit.schaft des Ver· 
nommenen, sich dem Vernehmenden aulzuschliefien. Spöttische oder 
herabsetzende Äu6erungen sind deshalb stets verfehlt. Ganz zu schweigen 
ist hier von Aflektausbrüchen oder Beschimpfungen des Beschuldigten. 
ebenso auch von unwahren Behauptungen. Eine harte Behandlung kann 
gewisse Menschen derart einschüchtern, dafi ihre Aussagen unhrauchbar 
werden. Ein vertraulich·scherzender Tou kann aber auch unangebracht 
sein. Er mahnt gewitzigte und erfahrene Rechtsbrecher zur Vorsicht. 
Dagegen fördert ein mit dem Ernst der Lage zu vereinbarendes freund· 
liches und aufmunterndes Wort d en bei der Vernehmung anzustre· 
benden' ileelischen Kontakt. Dreisteu Lügen gegenüber ist der Ton zn 
verschärfen. Es ist auf ihre Nutzlosigkeit hinzuweisen (so anch Seelig 
aaO. S. 232). 
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Bei Beginn der Vernehmung von Zeugen und beschuldigren Straf· 
gefangenen ist es entgegen der in der Strafproze60rdnung vorgeschrie· 
benen Regelung nicht erforderlich, in Ausführlichkeit auf die Angaben 
zur Person einzugehen. Sie können im Hausstrafverfahren als bekannt 
vorausgesetzt werden. Es empfiehlt sich, nicht solort in die Verneh· 
mung einzutreten, sondern an eine frühere Unterredung anzuknüpfen 
und von dieser aus überzuleiten auf den Grund der Vernehmung. Es 
gehört gewi6 viel Zeit und viel Geduld dazu. einen beschuldigten Ge· 
fangenen orler einen verwirrten Zeugen ruhig anzuhören und einen 
Geschwätzigen ausreden zu lassen. Oie Bekundungen sollen zwar nicht 
uferlos werden; es ist jedoch eine Erfahrung, dafi mitunter nach einer 
Fülle von Belanglosigkeiten Angaben vorgebracht werden, die für die 
Entscheidung erheblich sind. Würde deshalb der zu Vernehmende uno 
terbrochen, wäre er vielleicht niemals darauf gekommen, diese Tat· 
sache in seiner Aussage zu erwähnen. Es kann sich deshalb u. U. em· 
plehlen, einen Zeugen nicht zu unterbrechen, sondern seiner Weil· 
schweifigkeit ein vertretbares Man an Geduld entgegenzusetzen, auch 
dann, wenn lIie auf eine barte Probe gestellt wird. Andererseits ist 
es zweckmäßig, konkrete Fragen zu stellen und darauf zu achten. dai 
diese ebenso konkret beantwortet werden. Erfahrungsgemä6 empfieblt 
es sich, die Gefangenen ausreden zu lassen, auch wenn man mit der 
Möglichkeit rechnen mu6, daS sie die Unwahrheit sagen. Es ist ihnen 
manches zugute zu halten. Nachsicht und Geduld werden sich unter 
anderem auch dadurch lohnen, dan der lügende Zeuge und der zu 
Unrecht die Tat in Abrede stellende beschuldigte Gefangene mit der 
Zeit sich seihst belasten, wenn man sie ruhig ausreden lä6t. Es gilt 
jedoch stets zu berücksichtigen, da6 ein ungünstiger EinHu6 Dritter 
bei Vernehmungen mitspricht. Nicht selten haben !lls Zeugen gehörte 
Strafgefangene deshalb Angst, die Wahrheit zu sagen, weil sie von dem 
Mitgefangenen, den sie belasten würden, oder von dessen Freunden 
bedroht werden. Die Vernehmung bedarf in solchen Fällen besonderer 
Geschicklichkeit. Bei besonderen Schwierigkeiten und Gelahren sind 
Vorkebcungsmafinahmen zur Sicherbeit des Zeugen zu treffen. 

Mi6veratändnisse bei der Vernehmung können gelegentlich eine 
Rolle spielen. Nicht selten wird behauptet, da6 die erste Vernehmung 
nicht richtig aufgenommen worden sei. Da6 dies möglich ist, lä6t sich 
nich t bestreiten. Das gilt sowohl für das ordentliche Strafverfahren 
als auch für das Hausstrafverfahren. Es ist deshalb genauestens darauf 
zu achten, daß alle Punkte, die unklar erscheinen, durch erneute und 
eingehende Beengung geklärt werden. 18t aus dem Benehmen eines 
als Zeuge vernommenen Gefangenen der Verdacht zu schöpfen, daß 
er bewu6t die Unwahrheit sagt, gilt es, besondere Vorsicht aufzu:wenden. 
Es kann sein, da6 er zu Gunsten, aber auch zu Ungunsten des beschul· 
digten Gefangenen aussagt. [st der beschuldigte Strafgefaugene, der 
seine Schuld hartnäckig leugnet, nicht gewillt, sich ausfragen zu lassen, 
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so kann er nicht durch unmittelbaren Zwang zur Aussage veranlaJj,t 
werden. Gibt er für sein Verhulten einen verständlichen Grund an, 
kann sein Schweigen auch nicht zu seinen Ungunsten verwertet werden. 
In solchen Fällen empfiehlt es sicb, die Anhörung abzubrechen und 
zu einem ~päteren Zeitpunkt, vielleicht in ei"nem kleineren Rahmen, 
fortzusetzen. 

Nach der DienstvorBchrift ist der Sachverhalt in einer Nieder
schrift so festzulegen, daß eine Nachprüfung möglich ist. Im allgemei· 
nen werden die Aussagen nicht wörtlich wiedergegeben, ~ondern nach 
ihrem we~!"ntlichen Inhalt. Um hierbei die Gefahr von Auffassungs
fehlern und Auslassungen zu vermeiden, ist nach jedem grölier('n Ab
schnitt der Vernehmung sofort zu protokollieren und die Richtigkeit 
des Protokolls vom Vernommenen bestä tigen zu lassen. Auf jeden Fall 
muli dE'r Bericht niedergeschrieben werden, bevor zum Verhör ge
schritten wird. In dem Protokoll ist der B~ginn des Verhörs hervor· 
zuheben. Bei der sprachlichen Formulierun~ der Niederschrift ist be
sonders durauf zu achten, dafi aus ihrdie individuelle Ausdrucksweise dea 
Ve rnomme n e n - und dadurch !lein Auuagerlyp (vergI. o b e n) - h e rvo r
geht. Nuch Seelig (aaO. S. 234 f.) ist der Vernommene während des 
Berichtes, des Verbörs und der Niederschrift zu beobachten und auf Zei
chen der inneren Zustimmung oder des Widerspruchs zu achten. Im letz
teren Falle ist er zu befragen, ob das, was eben diktiert worden sei, 
seiner Aussage entspreche. Manche Vernommenen scheuen sich nämlich. 
den diktierenden Vernehmenden zu unterbrechen, um Mifiverständ
nisse aufzuklären . Sie sind vielfach der Meinung, die Au sdruck sweise 
der Niederschrift mangels Biltlllng nicbt richli g zu versteht:n. Schwer
wiegend ist es, in der Niederschrift Vorgänge fortzu lassen, die der 
Vernomm ene bekundet hat_ Das kann vorkommen, wenn die An 
gaben sieb nicht mit dem Bild decken. das sich der Vernehmende 
über den Hergang gemacht hat. Nach Seelig (aaO. ::i. 234) hat Sello · 
in der Schrift "Zur Psychologie der Callse ceIehre" (Berlin 1910) einen 
solchen Vorgang beschri eben, der zo einem bedauern swerten Justizirr
tum beigetragen hat. Wahrnehmungen , die der Vernehmende über 
besondere Ausdruckserscheillungen bei dem Vernommenen macht wie 
etwa verlegenes Lachen, Sich-versprechen, Suchen nach Worten, auf
fallendes Erbleichen, Zittern, schweres Atmen, Weinen, Zu-Boden-Blicken, 
hat er unver:.diglich zu vermerken und später der Niederschrift beizu
fügen. Nicht zn empfehlen ist dagegen, fortlaufend Niederschriften über 
die Gebärden zu fübren, wie es nach l\Iittermaier "Neues Archiv des 
Criminalrechts" (1 , S. 327) e inst vorgeschrieben war_ 

Dem beschuldigten Gefangenen ist Gelegenheit zu geben, sich im 
Zusammenhang zu verteidigen. Nicht anders liegen in sachlicher Bezie
hung die Verhältnisse der als Zeugen gehörten Gefangenen. Sogenannte 
Suggestivfragen waren schon im Römischen Recht und in der CCC 1532 
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und sind auch gegenwärtig nach allgemein llerrschender Ansicht zu ver
meiden (so auch Seelig aaO. S. 235; vergl. auch Anmerkung 106). Hier· 
zu gehören alle Entscheidungslragen, die Dur mit einem Ja oder einem 
Nein zu .beantworten sind. Auf suggestible Gefangene haben noch eine 
stärkere Suggestivwirkung die Erwartungsfragen, aus denen bereits zu 
entnehmen ist, welche Antwort erwartet wird (z,"B.: .,Hat der X nicbt 
schon vor 23 Uhr begonnen, am Gitterstab zu sägen?"). Suggestiv 
wirken auch Voraussetzungsfragen, die etwas, das ' erst festgestellt 
werden mui, als gegeben hinstellen und dadurcb andere bestehende 
Möglichkeiten ausschliefsen (20. B.: .,Nabm der X bei der Entweichung 
ein Beil oder einen Kistenöffner mit ?"). Hier werden die Möglich· 
keiten Axt, Hammer oder Meinel überganRen. Diese Feststelhing birgt 
die Gefahr in sich, daG der Vernehmende unbeabsichtigt durch seine 
Vorstellungen dem Vernommenen Wissen vermittelt, das nicht in 
de5sen Person begründet war. Daher werden die Angaben, sobald sich 
einmal dieser Suggestionllvorgsng vollzogen hat, bei späteren Verneh. 
mungen nicht die ursprünglichen Wahrnehmungen wiedergeben. Die 
P~ycbologen, die sich in eingebender Weise mi~ dieser Frage befa6t 
haben, atehen deahalb durcbweg auf dem Standpunkt, daS Suggestiv
fragen unter allen Umständen vermieden werden müssen, weil das 
Ergebnis der Aussage durch sie gefälscht werden kann (vgJ. auch Eris· 
mann aaO. S. 87 f.). 

Ebenso wie im ordentlichen Strafverfahren soll die Vernehmung 
des beschuldigten Gefangenen im Hausstrafverfahren nicbt nur auf 
sein~ Uberführung hinzielen. Es soll ibm aucb Gelegeoheit zu seiner 
Verteidigung gegeben werden. Im Gegensatz zu der ordentlichen Straf
rechtspßege, wo der Beschuldigte nicht verpßichtet ist, sich auf die 
Beschuldigung zu erklären, wird von dem Strafgefangenen wahrheils
gemäGe Beantwortung der an ihn gestellten Fragen el"wartet. Das ist 
in den Hausordnungen' der Anstalten · sowie in den Dienstvorschriften 
nit'dergelegt. Ein Drängen zum Geständnis ist unzulässig. Als schwerer 
Fehler ist es auch anzusehen, einen Zeugen zur Beantwortung der an 
ihn gerichteten Fragen zu drängen. Einen schw~rfäIlig oder sich nur 
mangelhaft erinnernden Zeugen zu drängen, veranla&t ihn unter Um
ständen zu blinden Aussagen, um dem Wunsch des Vernehmenden zu 
entsprechen und nicht dumm dazustehen. Sind starke Widersprüche 
zwischen den Aussagen eines Zeugen und den Auslassuogen des beschul
digten Gefangenen festzustelleo, empfiehlt es eicb, den Zeugen dem 
Beschuldigten gegenüberzustellen und heiden Teilen Gelegenheit zu 
gehen, sich gegenseitig auszusprechen. Bei dieser Gelegenheit werden 
oft Angaben gemacht, die zuvor noch nicht hekuodet worden sind. 
Die Erfahrung lehrt. daß bei einer unmittelbaren AUSlprache es öfters 
gelingt, d'en Beschuldigten oder den Zengen, der die Unwahrheit gesagt 
hat., zum Eingeständnis zu bringen. Zumindest bietet die Aussprache 
gewiast Anhaltspunkte zur Bewertung der Gls\lbwiirdigkeit der Anga-



ben. Es ist allerdings Voraicht geboten bei der Bewertung des Beneh. 
mens des Zeugen und des beschuldigten Gefangenen. Ihr Verhalten 
.kanD je nach Temperament und augenblicklicher Stimmung verscbie. 
·den sein. 

Es ist einzuräumen, da6 die Beachtung aUer vorgenannten Erkennt. 
nisse in jed~m Falle fast unmöglir.h ist. Wir dürfen aber gewi6 sein, 
da6 echon eme teilweise Berücksichtigung dazu beitragen wird, wesent· 
liche Fehler zu vermeiden. 

Rüstzeit für Strafvollzugsheamte 
im Fürsorgehof Herzogsägmühle 

Von Max Zapf. 8clriebelciter, Strafanstalt Klitb eim 

Unter dem Gesamtthema .. Der Mensch im Strafvollzug unter dem 
Evangelium" fand in der Zeit vom 10. bis 15.9.1955 im Fürsorgehof 
Herzogsägmühle bei Schongau zum ersten Male eine vom Landesverhand 
der Inneren Mission in Bayern durchgeführte Rüsl7.eit für evangelische 
Strafvollzugsbeamte staU, an der 41 Beamte und Beamtinnen aus meist 
südbayerischen Strafanstalten und Gerichtsgefängnissen teilnahmen. 

Grundgedanke und Zielsetzung dieser Rüstzeit war es, den in ver· 
antwortungsvollem und aufreibendem Vollzugsdienst8tehenden Menschen 
eine kurze Zeit der Aussp9Dnung und Erholung in der Naturschönheit 
des Alpenvorlandes zu gewähren; darüber hinaus sollten di e Tage den 
Teilnehmern Gelegenheit bieten, ihr fachliches Wissen zu erweitern 
und durch ·innere Einkehr und Zurüstung vom Evangelium ber den 
Weg für den Dienst zu bereiten. Dieses Zusammensein kam niebt zuletzt 
auch dem gegenseitigen Kennenleroen und dem Gedankenaustauscb über 
Erfahrungen und Probleme der gemeinsamen Berufsarbeit sehr entgegen. 

Im Kreille der Berufskollegen wurde d~r Ruf der Inneren Mission 
zur Teilnahme freudig begrü6t. ging doch ein lange gebegter Wunsch 
in Erfilllung. Das bayerische Staatsministerium der Justiz hatte hierzu 
Dienstbefreiung und Fahrtkostenerslltz gewährt. 
. Nach dem Eintreffen in Berzogeägmühle am frühen Nachmittag 
des 10. September 886eo Werk· und Aufsichtsbeamte, Verwaltungsinspek· 
toren, Rjchter und Füraorger heim Mittagessen im .. Salettl" beisammen, 
und bald waren sie in ein gute8 Gespräch gekommen, wozu auch im 
Verlaufe der Tage bei Spaziergängen oder sonstigen erholsamen Anlässen 
reichlich Gelegenheit blieb. 

Im Schulsaal des Lehrlingsheims wurden die Teilnehmer von 
Anstalupfarrer Erfurth (Amberg), vom Präsidenten der Inneren Mission 
in Bayern. Pfarrer Hans Luther (Nürnberg). sowie von Oberkirchenrat 
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H. Schmidt (München) als Vertreter des Herrn Landesbischofs und des 
evang.·luth. Landeskirchenrates herzlich begrüßt. "Wenn wir den Gefan· 
genen helfeo wollen, müssen wir auch den Menschen zur Seite stehen, 
die Tag für Tag mit ihne;l zu run haben", sagte Präsident Luther in 
seiner Begrü6ungsansprache. 

In einem grundlegenden Referat, das so recht mitten in das Haupt· 
thema der Rüstzeit führte, zeigte Pfarrer Weili vom Amt für Gemeinde
dienst in Niirnberg auf, dall das Evangelium die Frohbotschaft vom Siege 
Christi bedclltet, an der die Grundfragen des Lebens sich entscheiden 
und die es weitel".!:ulragen gilt allch in die Nacht und Schuld binter 
Kerkermauern. 

Beim sonntäglichen Gottesdienst fanden sich die in den verschie
denen Häusern und Familien der Herzogsägmühle untergebrachten 
Teilnehmer mit der Anstaltsgemeinde in dem schlichten Kirchlein zu
sammen. Pfarrer Ltlther predigte, und was er der ganzen Gemeinde 
als Wort Gottes sagen konnte, das galt im besonderen den im Dienst 
des Strafvollzugs stebenden Menschen: "Ihr seid Gottes Geliebte und 
Heilige. nun ziehet an herzliebes Erbarmen" . 

. Am Nachmittag wurde di e Frauenstrafaustalt Rothenfeld bei Herr
s<:bing be!lucht. Nach einem Einfiihrungsvortrag über die Arbeit an 
den jugendlichen und erstbestraften Frauen durch die Anstaltsleiterin, 
Vf'rw. Inspektorin Wilma Lang. und die Oherlebrerin, .Frau Dreyer, 
sowie nach d~r sich anschließenden Besichtigung der Anstalt erzählte 
Präsident Luther im Gemeinschaftsraum den Gefangenen und Gästen 
von seiner Jugend. Von Rotbenfeld brachte uns der . Omnibus auf 
den in der Nähe gelegenen " heiligen Berg" Andews, w·o wir die be· 
rühmte Wallfahrtskirche besichtigen konnten. Der hochwürdigste Herr 
Abt des Klosters, Professor Hugo Lang, übernahm in dankenswerter 
Weise die Fiihrung. 

Zu dem Tagesthema : " Die Inllere Mission im Dienste am Men· 
Beben" berichtete am Montag Fräulein Dietdelbinger vom Landesver
band der Inneren Mission Nürnberg von der Jugendfürsorgea rbeit der 
Inneren Mission. - Der Leiter des Fiirsorgebofes Herzogsägmiihle, Direk
tor Goller, gab anschließend einen geschichtlichen ü herblick über diese 
"Oase der Barmherzigkeit" und erläuterte den Herzogsägmühler Auf
gabenkrei s an Menschen, die in Not an Leib und Seele geraten sind. 

"Süddeutschlands modernste Fiirsorgeanstalt", wie die Herzogsäg
mühle in der Presse genannt wurde. umfallt 440 ba Land und beher
bergt gegenwärtig rund 600 Insassen. Ein Rundgallg durch die vor· 
bi.ldlich geleitt;:ten Ansfalten im weiten Herzogsägmühler Gelände ver~ 
miuelte ein Bild von der Vielgestaltigkeit der dort geleisteten Arbeit 
im Dienste der Barmherzigkeit. - Neben den im " Lindenhof" unter
gebrachten ... Letzten Brüdertl der Landstra6e" verbringen dort auch 
zahlreiche Arbeitsinvaliden ihren Lebensabend , während im "Tannen· 
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hof" Kranke uud Sieche, die zur Unterbringung in üblichen Alters
heimen niebt geeignet sind, von Schweslern des Münchner Mutterhauses 
hetreut werden. In dp.m modernen .. Lehrlingsbeim" sind körperlich 
gesunde, aber erziehungsgeschädigte Jugendliche und im neuerhauten 
.. Haus Friedenshort" körperlich behinderte, aber doch für Berufsarbeit 
noch zu ertücbtigende junge Menschen uoterg .. bracht. In Oher-Obland. 
dem höchsten Punkt des Geländes, wurde jüngst der Melkerhof in 
ein modernes und son niges Heim für schwachsinnige Jungen - meist 
Epileptiker - umgebaut. 

Neben all diesen Schutzbefohlenen finden auch heimat- und bin
dungslose Strafentlassene in Herzogsägmühle vorübergehend Unterkunft 
und Beschäftigung, bis sie in eine anderweitige Arbeitsstelle vermit
telt werden können. - Einen nachhaltigen Eindruck machte die Viel
zahl der Werkstätten (Bau- und l\föbelschreinerei, mechanische Werk
stätte mit Kunstschmiede, Elektrowerk~tätte. Sattlerei, Polsterei, Korb
macherei. Schneiderei, Schuhmacherei, Handweberei), in welchen unter 
Leitung von Werkmeistern wertvolle Lehr- und Umschulungsarbeit gelei- ' 
stet wird. - Eine mustergültige Landwirtschaft mit Vieh- und Schweine
zucht, Gärtnerei, Metzgerei und Bäckerei sorgen für das leihliche Wohl 
der gro6en Anstaltsgemeinde. - So wurde uns Einblick gegeben in 
die Arbeit der Hauseltern, Schwestern, Meister und Erzieher, die an 
der Stätte echter Liebestätigkeit nicht müde werden, den ihnen anver
trauten Menschenkindern zu helfen, ihnen ihr schweres Los zu erleich
lern oder sie für den Lebensweg drau6en vorzubereiten. 

Am Abend des Montags wurde zuerst der Kurzfilm über die Ein· 
führung des Landesbischofs Dietzfelbiger in Nürnberg gezeigt. Der an
IlChlie6end abroUende Film .,Der fallende Stern" war ein starkes Er
lebniB. das klärender überlegung bedarf. Wahrlich keine geistige Schon
kost. Das Geschehen führt schonungslos an die Probleme unserer Tage 
heran und vermittelt in eindrucksvollen Bildern den dramatischen 
Kampf zwischen Gut und Böse, wohei letztlich das Gute siegt. Gerade 
wegen der Wucht der Handlung, die streckenweise zu erschüttern ver
mag und zu tiefem Nachdenken anregt, wurde dieser Filmstreifen von 
allen Teilnehmern zur Vorführung in Strafanstalten empfohlen. 

Am Dienstag, dem das Tagesthema: .,Wege de~ Hilfe für den l\fen· 
~chen im Strafvollzug" voran!tand, referierte Regierungsrat Dr. Büttner. 
Vorstand der JugendanstaIt der bayer. Jusliz in Laufen - Lebenau, 
über: .. Psychologische Menschenbehandlung im Strafvollzug". Der Vorlra
gende verstand es, die aufmerksamen Zuhörer in die Welt des Strafan
staltspsychologen einzuführen und zeigte auf, wie die Psychologen auf 
wissenschaftlicher Grundlage ein Persönlichkeitllbild des Rechtshrechers 
erarbeiteten, um daraus die Methoden zu entwickeln, mit denen eine 
Wandlung zum Guten ermöglicht werden kann. Am Nachmittag spra
chen Anstaltspfarrer Erfurtb (Amberg), Fürsorgerin Fräulein Schultze · 
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(München) und Diakon von Lossow (Augsburg) über "Die kirchlichen 
Aufgaben in der StraWmigenpßege", sowohl aus der Sicht des Strafao
IItaltspfarrers wie der Stralaostaltsrursorger. Hier wurde dargetan, wie 
die Fürsorger unermüdlich tätig sind, den aus Schuld oder Schicksal, 
Veranlagung oder Fügung gestrauchelten Menschen und den zwangs· 
läufig mitbetroffenen Angehörigen helfend beizustehen, sie aufzurich. 
ten und ihnen den Weg in ein neues Leben zu ebnen. - Die Ge
meindejugend von Herzogsägmühle brachte am Abend im Theatersaal 
deI Lindenbofes das Märcbeuspiel .. Die Bremer Stadtmusikanten" zur 
Aufführung. Die gelungene Veranstaltung war mit gesanglichen und 
musikalischen Darbietungen einer Jugendgruppe des Lehrlingsheims 
wirkungsvoll umrahmt. 

Der Miuwoch stand unter dem Tagesthema : "Der Mensch und 
das Recht". Dieser Tag bildete in fachlicher Hinsicht den Höhepunkt 
der Rüsttage. Zunächst sprach Oberamtsrichter Dr. tippert (Neu-UlOl) 
über "Schuld und Sühne und unsere StelJungnahme zum Verbrechen 
nach Gedanken Hermann Mos1ar's". Der erfahrene Richter erläuterte 
in fesselnder Weise anband des Buches von Hermann Mostar "VerlaliseD y 

Verloren, Verdammt" tragische Menschenschicksale und fübrte in er
schütternde Tiefen des menschlichen Daseins. Der Sprecher befürwortete 
sehr moJerne Wege im Strafvollzug und sprach auch den Gedanken 
der materiellen Wiedergutmachung des angerichteten Schadens durch 
den Rechlsbrecher an. Die sehr tiefschürfenden Ausführungen klangen · 
aUI mit den Worten: "Liebt den verlorenen Haufen". 

Das gro6e Interesse, welches das bayer. Staatsminislerium der Justiz. 
dieser Rüstzeit beima6, fand seinen Ausdruck in der dankbar begrüßten 
Teilnabme von Herrn Ministerialdirigenten Leopold, dem Leiter des 
Gefäogniswesens in Bayern. Er dankte zunächst Herrn Präsidenten LUlher 
für die Initiative zur Durchführung dieser Rüst." .. it unt! betonte, da& 
wir diese Rüsttage als Fundament für die Durcbhultung unseres Bernfes 
einfach brauchen ... Das Tor i8t aufgetan", sagte er und gab bekannt. 
da6 diese Rüstzeiten für Vollzugsbeamte beider Konfessionen zur stän
digen Einrichtung werden sollen. In einem grundlegenden Referat 
sprach er in überailB eindrucksvoller Weise über ",Die Öffentlichkeits· 
weite im Diensle des -Strafvollzugsbeamten", wobei er u. a. ausführte, 
da6 seit 1945 über 1 Million MenBchen durch dIe hayerischen Gefang
nisse gegangen sind und da6 deren Zahl jetzt noch alljährlich 40 - 45000 
beträgt. Die Öffentlichkeit habe ein Recht auf Sühne für ein begange
nes Unrecht. Der Freiheilsentzug sei jedoch Strafe genug; eine weitere 
Verschärfung sei nicht möglich. Es seien alle Mittel auszuschöpfen, um 
zu versuchen, den Rechtsbrecher in die menschlicbe Gemeinschaft wieder
~inzugliedern _ Dabei ermahnte der Vortragende die VollzugsbeamleD 
zur EillBicht, Vorsicht, Umsicht und Nachsicht. Fest in der Sa.:he sein .. 
aber in der 1\lethode weise, mild und menschlich_ Die Methode ~e. 
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richtig, welche die Öffentlichkeit beachte und den Menschen nicht ver
gene. Dabei habe lieh <Jie Religion als tragendes Fundament erwiesen. 
Lebhafter Beifall dankte dem Redner für seine lebendigen Ausführungen. 

Dieser Tagung wohnten aueh Pfarrer Henninger und Ober1ltlandee
gericbtsrat a. D. Meinzolt von der Inneren Mission München sowie 
Schwester Annerl von der Mitternachtsmission München bei. - Ein 
gemütliches Beisammensein, bei dem zu aller Freude auch Ministerial
dirigent Leopold anwe~end war, beschlo6 den Tag, 

Am letzten Tag klang das Hauptthema noch einmal an, nun ab· 
gewandelt für die Praxis und für den Dienst der Teilnehmer: .,Du 
Evangelium im Strafvollzug". Was in den biblischen Besinnungen der 
vorhergehenden Tage mit Pfarrer Erfurth. Pfarrer Henninger und · 
Pfarrer Zimmermann angeklungen war, wurde durch Pfarrer Erfurth 
ganz auf den Strafvollzug nnd die in ihm und unter ihm lebenden 
Menschen hingedeutet in seinem Referat: .,Gemeinde der Beiligen 
hinter Gittern", 

Zum Schluli sagte Anstaltspfarrer Erfurth namens der Teilnebmer 
allen Dank, die zum Gelingen dieser 80 fruchtbaren Rüslzeit beige
tragen haben, nicht zuletzt der Herzogsägmühle und ihren Mitarbeitern, 
die uns 80 gastlich aufnahmen. 

Allen an den Rüsttagen gehaltenen Referaten, die durchweg auf 
beachtlichem Niveau standen, folgten rege Aus8prachen, die d88 Mit
gehen der Teilnehmer und ihr Ringen um Gerecbtigkeit und Barm
herzigkeit im Straf~onzug erkennen Jie6en, 

Abschlieliend darI gesagt werden, dan die Tage der Rüstzeit in 
der Welt der Herzogsägmühle für alle Teilnehmer zu einem tiefen 
Erlebnis wurden. Die gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen werden 
hineinleuchten in den grauen Alltag und werden richtungweisend sein 
für die künftige Arbeit an Menschen, die zwar gefehlt haben, aber der 
Gemeinschaft nicht verloren sein dürfen, Darüber hinaus muß uni 
allerdings du Bibelwort bewu6t bleiben: .,50 ist nun weder der da 
pflanzt, noch. der da begießt, etwas, sondern Gott, der das Gedeibeo 
gibt". (1. Kor. 3,7) 
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Fortbildungslehrgang für Beamte der Garten
bau- und Landwirtschaftsbetriebe in Hessen 

Von Laodw. Verwllllllf Erieb Wölzel, Stnflm~tah Butzbach 

]n der Zeit vom 5. bis 10. Dezember 1955 wurde für die Werk. 
beamten der Gartenbau· und Landwirtscbaftsbetriebe der hessischen 
Strafanstalten in den Räumen der Landvolkhochschule in Neustadt, 
Kreis Marburg/Lahn. ein Fortbildungslehrgang abgehalten. Sinn des 
Lehrganges war, die Lehrgangsteiloehmer mit den fortschrittlichen Ent· 
wicklungen sowohl auf ihrem landwirtschaftlichen Fachgebiet als auch 
im Rahmen des Strafvollzuges vertraut zu machen. So waren im Lebr
plan nebel:! Themen übet die Erziehung der Gefangenen zur freiwil
ligen Mitarbeil, über das Beamtenrecht und vielem anderen auch rein 
landwirtschaftliche Fachthemen wie Düngung und , Bodenbearbeitung, 
neuzeitliche Betriebsorganisation, Viehzucbt usw. vorgesehen. 

Der Lehrgang wurde von dem Herro Generalstaatsanwalt durch
geführt. Lehrgangsleiter war der Referent für da@ Arbeitswesen der 
hessischen Vollzugsanstalten, Herr Moog. Als Lehrer baUen sich Herren 
von der Landwirtscbaftsschule Alsfeld, der landwirtschaftlichen Bera
tef'llchule Rauisch·Holzhausen sowie Verwaltungsbeamte aus verschie
denen Strafanstalten und vom Amt des Generalstaatsanwalts in Frank
furt zur Verfügung gestellt. 

Entsprechend ihrer Bedeutung für unsere Arbeit im Strafvollzug 
wurden die Tb~men über Arbeitsunterweisung und Erziehung der Ge
fangenen zur freiwilligen Mitarbeit, die von Herrn Moog behandelt 
wurden, in den Mittelpunkt gestellt. Es kam dabei zum Ausdruck, daß 
dem Werkbeamten im Strafvollzug eine produktive Aufgabe gestellt 
ist, die er mit den ihm zur Arbeit zugeteilten Gefangenen erfüllt. Der 
Erfolg seiner Tätigkeit hängt desbalb in erster Linie davon ab, wieweit 
ea ihm gelingt, seine berufliche Erfahrung an die Gefangenen weiter
zugeben. In der richtigen Methode der Arbeitl'lunterweisung liegt schon 
der halbe Erfolg für die Steigerung einer produktiven Leistung. Je 
gründlicher die verschiedenen Handgriffe einer Arbeit den Gefangenen 
am Anfang eingeübt werden, um 80 kürzer ist die Anlernzeit .. 

Es genügt aber Dicht, dati die Gefangenen nur die handwerklichen 
Verrichtungen beherrschen, sondern es kommt darauf an, sie an ihrer 
Arbeit zu interessieren, um sie damit als echte Mitarbeiter zu gewin· 
nen. Dieses Ziel zu erreichen, ist ein menschliches Problem, welches 
zwischen den Vorgesetzten und den Mitarbeitern gelöst werden mUD. 
An Hand von Beillpielen zeigte Herr 1\1oog, wie durch geschickte und 
verstäodnisvolle Behandlung der Gefangenen ein gutes Klima in den 
Arbeitsbetrieben geschaffen werden kanu, durch das die produktive 
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Leistung beachtlich gesteigert wird. In einem Tonfilm wurden Beispiele 
für die richtige und falsche Behandlung der Mitarbeiter gezeigt. 

Herr J. O. Inspektor Schüller gab den LehrgaogsteiInebmern eiDen 
Einblick in das Buchwerk für die landwirtschaftlichen Betriebe und 
die verschiedenen Verfügungen und gesetzlichen Bestimmungen, die bei 
der Bewirtschaftung der GUlsbetriebe in Strafanstalten zu beachten sind . 
Anordnungen der Vorgesetzten, die sicb manchmal scbwer mit der prak
tischen .Notwendigkeit in der Landwirtschaft in Einklang bringen lassen, 
hätten Ihren Ursprung in diesen gesetzlichen Bestimmungen. die im 
Interesse einer sauberen und übersichtlichen staatlichen Haushaltsfüh. 
rung ergangen seien und unbedingt eingehalten werden müssen. 

Von dem landwirtschaftlichen Fachunterricht fanden die Ausfüh· 
rungen von Herrn Dr. Schwenk über neuzeitliche Betriebsorganisation 
besonderes Interesst', weil an Hand eines Beispiels gezeigt wurde. wie 
die verschiedenen Betriebszweige wie Viehhaltung und Ackerbau, Dün
gung. Bodenbearbeitung und Versorgung der Böden mit Humus alle 
aufeinander abgestimmt sein mU ssen. üheru:ugend wurde dargestellt 
wie einzelne Maßnahmen. z. B. Änderung im Umfang der Viehhaltung 
oder Einführung des Zuckerrübenanhaues, sich auf den ganzen Betrieb 
auswirken. Am SchluS dieser Betrachtung wurden von Herrn Dr. Schwenk 
die vier landwirtschaftlichen Betriebe der hessischen Strafanstalten be
triehswirtscbaftlicb verglichen. Dabei zeigte sich . da6 dort, wo die 
Betriebsorganisalion richtig durchdacht ist und die entsprechenden Be
triebsmittel zweckmä6ig eingesetzt werden, der höchste Reingewinn 
zu verzeicbnen ist. Um einen landwirtschaftlichen Betrieb nach mo
dernen Gesichtspunkten organisieren zu könn en, genügt heute das durch
schnittliche Wissen des praktischen Landwirte!!! nicbt mehr. Vielmehr 
bat die Wissenschaft auch ill der Landwirtschaft in den letzten Jahren 
viele neue Erkenntnisse sammeln können, die. richtig angewendet, zu 
erheblichen Ertragssteigerungen Whren. Um die fortschrittliche Ent
wicklung in der Landwirt!M:bltft auch bis in das entfernteste Dorf zu 
verbreiten, wurden von den Landwirtschaftskammern überall Beratungs
ringe ins Leben gerufen, wo die in diesem Ring zusammengeschlos
senen Bauern von einem hauptheruflichen Facbberater in der modernen 
Wirtschafteweise kostenlos unterrichtet werden. Es ist eine Tatsache, 
da6 gerade die tüchtigsten Bauern von dieser Einrichtung Gebrauch 
machen, und es wäre sehr notwendig, da6 auch die staatlichen land
wirtschaftlichen Betriebe diese Ringberater in Anspruch nehmen würden, 
zumal sie eine staatliche Förderungsma6nahme für die Landwirtschaft 
l ind und noch nicbt e inmal Kosten verursachen. 

über Bodenbearbeitung, Düngung und Sortenwahl unterrichtete 
Herr LandwirtschafUrat Bohl Bei der Bodenbearbeitung hätte sich im 
Grunde nicht viel geändert. Von dem in den letzten Jahren empfob
lenen flachen Pflügen und nur Lockern des Untergrundes wäre man wieder 
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abgekommen, weil sich herausgestellt hat, da6 dadurch in den tieferen 
Schichten der Ackerkrume das Bakterienleben aus Mangel an Sauer· 
stoff abstirbt. Leider hätte die sonst so ~rfreuliche Zunahme, der Trak· 
toren in der Landwirtschaft dazu geführt, der Pftugarbeit nicht mehr 
die Sorgfalt zu widmen, wie man sie früher angewendet hat. Man soll 
aber bedenken, wie von einer sauberen, zur rechten Zeit gegebenen 
Pftugfutche die gesunde Bodengabe und damit die Höh~ der nenen 
Ernte abhängt. Mit etwas Verständnis für die Eigenarten des Traktors 
könnte auch damit sa,uber gepftügt werden. Von den Bodenbearbeitungs· 
geräten, die den P8egearbeiten dienen, hat sich das Vielfachgerät und 
die Unkl'autetriegel in den letzten Jahren durchgesetzt. Es gibt heute 
keinen Betrieb, soweit er nicht ganz Jückständig ist, der diese Geräte 
nicht besitzt. 

Das Gesetz vom Minimum hat bei der Pßanzenernährung immer 
noch seine Gültigkeit. Da die Böden von Natur verschieden mit Phos· 
phorsäure und Kalk versehen sind, ist es gut. wenn alle drei Jahre 
durch Bodenuntersuchung die Nährstoffverhältnisse festgestellt werden. 
Die geringen Kosten für die Bodenunterauchuog werden dun::h DUn· 
gereinsparung oder bei gleichem Düngeraufwand höheren Erträgen 
reichlich gelohnt. Besonders auf ausreichende Kalkversorguhg der Böden 
ist zu achten. Durch die Anwendung der Haodelsdüngemittel ist die 
Pftanzenernähruog aber noch nicht gesichert. Der Boden braucht Humus 
zur Erhaltung der Bodengare. Humus wird durch organische Masse 
in Form von St!lllmist oder Gründung erzeugt. 

Die hohe Erlragssteigerung der landwirtschaftlichen Nutzpßauzen 
ist neben der zunehmenden Anwendung der Handelsdüngemittel ein 
Erfolg der planmä6igen Pßanzenzucht. Für jedes Klima und jeden Bo
den steben den Bauern heute leistung8fähige Sorten zur Verfüg~ng. 
Die Landwirtschaftskammern· führen laufend Sortenvergleiche durch. 
um für jedes Gebiet die besten Sorten festzustellen. Bei der Beschaffung 
von Saatgut soll man sieb deshalb von den Landwirtschaftsschulen oder 
den Ringberatern beraten lassen. Die hohen Leistungen unserer Kul
turpflanzen machen e!l notwendig, öfter mit dem Saatgut zu wechseln. 
Besonders bei Kartoffeln !loll dieses der Fall sein. Die Kosten für das 
neue, Saatgut werden ~urcb die höhe ren Erträge reichlici;I wettgemacht. 

Die Viehhaltung hat in den Anstaltsbetrieben scbon durch die 
Küchenabf81le eine gr06e ' betriebswirtscbaftliche Bedeutung. So wurde 
dem Vortrag von Herrn Direktor Winter über Viehhaltung und Tier· 
krankheiten grolie Beachtung gescbenkt. Unter anderem wurde bei der 
Be9prechung auf das richtige Verhältnis zwischen dem Eiwei6gebalt 
und der Stärke hingewiesen. Nur das kann in tieriJche Produkte um.
gewandelt werden, was im Futter vorhanden_ ist. So muß zur Erzeugung 
von Fleisch und Milch das Fulter viel Eiwei6 entbalten, während zur 
Erzeugung von Fett und zur Steigerung der Arbeitsleistung, z. B. der 
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Zugtiere, Kohlehydrate verbraucht werden. In den wirtschaftseigenen 
Futtermitteln ist in der Regel du Eiwei6 zur Erzeugung von hoher. 
Milch· und Fleischleistung zu gering, so dali dieser Mangel durch Kraft
·futtermittel ausgeglichen werden roui. Besonders bei der Schweinernast 
ist der Zukauf von Eiwei6konzentrat wirtschaftlich. In einem Anstalts
,betrieb' wurde in diesem Jabr für ca. 800 DM mehr Eiwei&konzentrat 
verbraucht als im Vorjahr. Bei der gleichen Mense Crundfutter wie 
früher wurden in diesem Jahr für ca. 8000 DM mehr Schweinefleisch 
erzeugt. Im übrigen ist es wicbtig, auf eine gleichmäbige Fueterver
sorgunjl; über das ganze Jabr zu achten. Dieses wäre nur möglich, wenn 
,genügend Siloraum in den Betrieben geschaffen würde, um in Zeiten 
reichlichen Futteranfalles Fulter konservieren zu können. Durch den 
Zwischenfruchtbau lassen sich zusätzlich Futterreserven schaffen. Wirt· 
schaftliche Fütterung setzt Futterplan und Futterberechnung voraus. 
Milchleistungskontrolle im Kubstal! und Prüfen der Gewichtszunahme 
der Mastschweine zeigen an, ob die Fütterung richtig gehandhabt wird. 

Ein Nachmittag mit Hefrn Gartenmeister Bebm waf den Gärtnern 
ßewidmet, was aber nicht beißen soll, da6 die Landwirte untef den 
Lebrgangsteilnebmern nicht auch einen Gewinn für ihren Beruf gehaht 
hätten. Es wurde über Gemüsebau nnd Pßanzeozuch t gesprochen. Der 
.alte erfahrene Praktiker erzählte aus seinen langjährigen Erfahrungen, 
und mancher fand hier die Erklärung, was an dem Ver~agen einige r 
Kulturen schuld war. 

In einem Vortrag ermahnte der Leiter der Vollzugsabteilung beim 
Generalstaatsauwalt, Herr Oberstaatsanwalt Dr. Schweinsberger. die 
Lehrgan~steilnehmer und sagle u. a. , welche Aufgabe aucb jedem im 
Strafvollzug g(';stelh sei, die Sicherheit der Anstalt darf dabei niebt 
vergessen werden. Der Staat übernehme fiir seine Beamte[l e ine gewisse 
Sorgepßicbt. Dafür erwarte er aber auch von seinen Bediensteten ge
wissenhafte P8ichterfüllung. Aufgabe der Beamten im Strafvollzug sei, 
die Offentlichkeit vor schädlichen Elementen fÜf die in eioem Gerichts· 
urteil festgelegte Zeit zu schützen uud in dieser Zeit alles zu versuchen, 
diese Menschen zu beesern. 

Der Lehrgang war auf sieben Teilnehmer beschränkt, von denen 
jeder die Verantwortung für einen Landwirtschafts- bzw. Gartenbau
betrieb in einer Strafanstalt hat. Durch den kleinen Kreis der Teil
nehmer erhielt der Lebrgang den Charakter einer Arbeitstagung. B.eim 
Unterricht setzten sich die Teilnehmer mit den Lehrern an einen TtBCh. 
und je nach dem Thema hielt der Lehrer zuerst einen Vortr~g, dem 
sich eine eingebende Aussprache anscbloo. Mancher Unterrtchtende 
verzichtete auf den Vortrag und behandelte das Thema nur in gemein
samer Aussprache, besonders wenn es eich darum bandelte, Erlabrun· 
gen aUI den bäuerlichen Betrieben auf unsere Anstaltsbetriehe anzu
wenden . Da alle Teilnehmer langjährige Erfahrung in ihrem Ber~f hatten, 
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waren die Auasprachen immer sehr lebhaft und interessant. Ja, es hatte 
den Anschein, als sei jeder glücklich, die Gelegenheit zu haben, sieb 
mit Berufskollegen auszusprechen. Obwohl der Lehrgang der erste 
seiner Art in Hessen war, sind sich alle Beteiligten in der Meinung 
einig gewesen, da6 der Lehrgang nicht nur ein Erfolg war, sondern 
gezeigt hat, wie notwendig es ist, von Zeit zu Zeit solche Lehrgänge 
abzuhalten. . 

Neben den ausgezeichneten Lehrkräften hat die sehr gute Unter· 
bringung und VerpHegung in der Landvolkhochschule zu dem Erfolg 
des Lehrgangs beigetragen, wofür Lehrern und Schule gedankt sei. 

BUCHBESPRECIIUNGEN 

Heilrälle ~ur Entwicklunl/" der deuto-chen FÜnOrlle: 
75 Jabre Oeuu!":ber Verein, herau ... egeben von Prof. Or. Hanl Mutheli u l , 
elfl Heymanns Verlag. Köln - Berlin 
(brulchiert, 564 Seiten) P,eis f)M 7,- bei Dezug durch die Geecllän..telle du 
DeulI.:ben Vereinl, Frankfurt a. M., ßeetbovenfttr. 61 

Anlä6lich seines 75jährigen Bestehens im lahre 1955 gibt der 
Deutsche Verein im vorliegenden Bande eine äu6erst iuteressante Dar· 
stellung seiner Arbeit, die mit einer synoptischen Darstellung in vier 
Rubriken: 

Politisches Geschehen 
Soziales Geschehen 
Soziale Gesetzgebung 
Wirken des Deutschen Vereins 

eingeleitet wird. Diese Darstellung zeigt in eindrucksvoller Weise, wie 
sicb das Wirken des Vereins ständig ausgeweitet hat und wie es gelun
gen ist, die jeweiligen durch politische und wirtschaftliche Ereignisse 
bedingten Notwendigkeiten in das Programm einzubeziehen. 

Was in der Synopsis stichworthaltig angedeutet ist, wird von earl 
Ludwig Krug von Nidda in d,?~ Beitrag 

.,Entwicklungstendenzen und gegenseitige Beziehungen der öffent
lichen und freien Wohlfahrtspflege in Deutschland in der Epoche 
des übergangs von der Armenpflege zur Fürsorge" 

auf wesentlicben Gebieten ein gehend ausgeführt, wobei vor allem auch 
die Parallelen so mancher Fragestellung aus der Frühzeit des Vereins 
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zu den uns heute beschäftigenden Problemen deutlich werden. Wir ver
weisen in diesem Zusammenhang u. a. auf die Auseinandersetzung zwi
schen der freien und der öffentlichen Wohlfahrtspflege in den Jahren 
nach dem ersten Weltkrieg. Damals wie heute mu6ten die freien Wohl
fahrtsverbände um ihre Unabhängigkeit von partei politischen Gesichts
punkten kämpfen, und schon damals wurden ;Jiese Schwierigkeiten we
nigstens teilweise dadurch ausgelöst, da6 die freien Verbände staatliche 
Zuweisungen für die Durchführung ihrer Hilfs- und Liebestätigkeit in 
Ans,pruch nehmen mußten. 

Behandelt der soehen erwähnte Beitrag im wesentlichen die Pro· 
bleme der Vergangenheit~ so setzt sieb Direktor Hans WoUasch in den 
anschlieuenden Ausführungen 

.,Der soziale Beruf als Träger persönlicher Hilfe in der Sicht und 
Obhut des Deutschen Vereins" 

mit den beruflichen Problemen der Sozialarbeit in der Gegenwart aus
einander. Dabei spielen die heute viel diskutierten Fragen um die richtige 
Ausbildung aller (d. h. auch der im Innendienst beschäftigten und stark 
mit Verwaltungsaufgaben belasteten) Mitarbeiter und die Anerkennung 
und wirtschaftliche Sicherstellung des Sozialarbeiters eine hervorragende 
Rolle, weil immer deutlicher wird, . daS nur ein unahhäng!ger und von 
der Verwaltung nicht behinderter Berufsstand des Sozialarbeiters die
Erfüllung der sozialpädagogischen und Bozialpflegerischen Aufgaben ge
währleisten kann. 

Der Beitrag von Dr. Albert Krebs: 
.. Die Mitwirkung des Deutschen Vereins an der Straffälligenbilfe" 

beginnt mit dem Satz: 
.. Der vorliegende Beitrag zur Festschrift des .. Deutschen Vereins für 

öffenlliche und private Fürsorge" möchte darlegen, in welcher Weise 
dieser Zusammenschlu6 auch die gesellschaftliche Hilfe für erwach· 
sene und jugendliche Rechtsbrecher. die staatlichen Strafma6nahmen 
unterworfen werden, zu seiner Aufgabe machte, heute noch anregt 
und künftig beeinflussen kann." 
Damit ist bereits angedeutel, welche Bedeutung dem Wirken des 

Deutschen Vereins auf einem der schwierigsten Gebiete der Sozialarbeit 
zukommt und wieviel gerade auf diesem Gebiet noch zu tun bleibt. 
Der Verfasser hebt sechs Gebiete hervor, auf denen sich die "gesellschaft
liche Hilfe". die sich alle im Deutschen Verein zusammengeschlo9senen 
Organisationen zum Ziel gesetzt haben, in der Arbeit am Straffällig
Gewordenen vor allem auswirken kann. Es sind dies: 

Die Ermittlungshilfe 
Die Bewiihrungshille 
Die Arbeit am jugendlichen Untersuchungsgefangenen 
Die Fürsorge in der Anstalt 
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Die Betreuung der Angehörigen eIDes Verurteilten 
Die Strafentlassenenfürsorge. 

Der Verfasser ist auf Grund seiner langjährigen praktiscben Arbeit im 
Strafvollzug in der Lage. die wichtigsten fürsorgerischen Aufgaben in 
der Straffälligen hilfe recbt genau und eindrucksvoll darzustellen. Die 
Aufgaben des Deutschen ·Vereins im Hinblick auf eine Neuordnung der 
sozialen Leistungen umschreibt er · wie folgt: 

" Die in der Stralfalligenhilfe Tätigen sollten sich in dieser entschei· 
denden Periode der .. Neuordnung der sozialen Leistungen" klar 
werden über die Ziele, die sie anstreben, und die Mittel zur 
Erreichung dieser Ziele. Nach den bisherigen Leistunge~ des DV. 
der dieses Grenzgebiet zwischen .. Fürsorge" und .. Strafrecht'" 
während der gesamten Dauer seines Wirkens beachtete, sollte mit. 
seiner Unterstützung ein Plan zum Ausbau der Straffälligenhilfe 
erarbeitet und mit dem Vertreter des anderen Poles in dem Span· 
nungsverhältnis " Fürsorge" und "Strafe", dem Bundesjustizmini
sterium, vereinbart werden." 
Die in bezug auf die zu fordernde Ausbildung der Mitarbeiter 

der Straffälligenhilfe erhobenen Forderungen sind so grundsätzlicher und 
weitgehend .auch für die anderen Teilgebiete der tiozialarbeit bedeut
samer Natur, da6 sie an dieser Stelle wörtlich wiedergegeben werden 
lollen: 

" Die Helfer bei dieser Arbeit ·werden nebenam tliche und vor allem 
auch hauptamtliche Krähe sein müssen. Die StrafanstaltsfüflIorger 
und die Straffälligenheller in der Ermittlungshilf~, der Bewährungs· 
hilfe, der U-Haft, in der Angehörigenbetreuung und in der Straf· 

. entlauenenfüraorge bedürfen besonderer Aus- und Fortbildung_ 
Wenn schon in den zwanziger Jabren in den Ländern Thüringen 
und Sachsen die Strafanstaltsfürsorger akademische Ausbildung be· 
l itzen musten. so sollte geprüft werden, inwieweit auch die auf 
den übrigen Teilgebieten tätigen Kräfte eine überdllrchsclmittliche 
fachliche Vorbildung besitzen aollten. Insbesondere wäre zu erwä
gen, wie bewäbrten Wohlfahrtllpßegern eine vertiefte Fortbildung 
gewährt werden kann. - Die in verschiedenen . Berufen heraus· 
gebildete Form der Zuaammenarbeit von akademisch geschulten 
Pefllonen mit Personen, die an Fachschulen ihre Ausbildung er
bielten. wie Heilpraktiker und Ärzte, Seelsorgepßeger und Geist
liche, Rechtspfteger und Juristen, sollte auch zwischen dem staatlich 
anerkannten Wohlfahrts pfleger = Fürsorger und dem akademisch 
gebildeten Sozialarbeiter = Sozialpädagogen auf dem Gebiet der 
Straffälligen hilfe möglich sein. Auch bier liegen m. E. Aufgaben. 
die der DV erkennen und in geeigneter Form den zuständigen 
behördlicben Stellen und der Offentlichkeit immer wic:der als 
Verpflichtung darlegen s·ollte." 
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Der Beitrag von Prof. Dr. Ludwig Neundorfer ..soziale Analyse 
der BillDenwanderungU ist besonders 2U erwähnen. weil er ein ausge
zeichnetes Beispiel gibt für eine wissenschaftliche Feldforschung und 
Situationsanalyse, wie sie eigentlich aller sozialen Planung zugrunde 
gelegt werden Hollte, vor allem "wenn es darum gehe; schwere poli
eische Entscheidungen zu treffen", die sich weit über den Rahmen der 
selbstverständlichen Hilfe von Mensch zu Mensch hinaus auswirken. 

Der letzte Teil des Bandes bringt eine nochmalige Zusammenfassung 
des Hauptthemas in den Ausführungen "Ziele und Aufgaben des Deut
schen Vereins in alter und neuer Zeit" von Dr. Hilde Polligkeit·Eiserbardt 
und Rudolf Pense. Den AbschluG bilden: Eine Wiedergabe der Satzung 
des Deutecben Vereins und übersichten über:-

Die Mitglieder des Hauptausscbusses 
Die Deul!chen Fürsorgetage und ibre Tbemen 
Der Deutsche Verein und seine Veröffentlichungen. 

Wenn wir das vorliegende Buch so ausfiihrlicb besprochen haben. 
eo bewegten uns dabei ~wei Motive: Zunächst scheint es wünschens· 
wert. da6 gerade auch die auf einem so wichtigen Vorposten sozialer 
Aufgaben stehenden Gefängnisbeam ten sich immer wieder bewu6t wer
den. da6 ihre schwere Aufgabe Teil ' eines noch grö6eren Aufgaben
gebietes, nämlich der gesamten Sozialarbeit und Sozialpädagogik, ist und 
dali. ein großer Kreis von Menschen und Verbänden sieb um die Lösung 
der Probleme bemüht, denen auch sie ständig begegnen. Zum anderen 
möchten wir möglichst viele Leser der "Zeitschrift für ~trafvonzugU an
regen, eich eingehender mit der .,Festschrift" zu befassen, weil sie einen 
Umfa98enden Einblick in die Bemühungen um "mitmenschliche Hilfe" 
giht und damit der Gefahr der Ieoliertheit entgegenwirken kann, in 
die der Aufsichtsbeamte infolge seiner starken Belast~ng und fast un
vermeidlichen AbgescLlonenheit leicht gerät. 

Hermine RaBch~Bauer 

Ju«tnd/C~ricbt und Ju,end«tricbtehilfe. Leitfaden zum Jugend«eriehugeffOUi. 
"nJl. von HerbtrI M a ntier (206 S.) KölD·Berlin, Carl HeymeDne Vrrl ., 1955. 
broeeh., DM 7,-. 

Der Herausgeber des kleinen Leitfadens führt im Vorwort an. da&· 
es nach Inkrafttreten des neuen Jugendgerichtsgesetzes vom 4. VIJI.1953 
darauf BDkomme; die Bestimmungen mit Leben zu erfüUen, seine Grun-;l
gedanken Bachgerecht zu verwirklichen und sie allen Kreisen nabezu
bringen. die sich mit der Behandlung straffaUiger Jugendlicher und 
Heranwachsender befassen. 
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In diesem Sinne unterrichten die vier Mitarbeiter an dem Leitfaden, 
der entsprechend der Systematik des JGG in vier Teile gegliedert ist, 
über "du materielle Strafrecht", "das Jugendgericht und sein Verfahren", 
.. Vollstreckung und Vollzug" sowie .. Heranwachsende" den Leser. Als 
Mitarbeiter am L Teil wirken zusammen Amtsgerichtsrat Dr. WilheLm 
Vins (Dortmund) und Oberamtsricbter Dr. Herbert MantIer (München). 
Bearbeiter des 2. Teiles wurde Erster Staahanwalt Dr. Becker (Bielefeld), 
den 3. und 4. Teil bearbeitete Oberamtsrichter Otto Scheunemann (Vechta). 

Die Leser der .. Zeitschrift für Strafvollzug'" werdeu vor allem an 
den Ausführungen von OAR. Scheunemann, Vollstreckungsleiter an den 
Jugendstrafanstalten in Vechta, Anteil nehmen. 

Ohne nuf Einzelheiten einz ugehen, kann gesagt werden, da6 der 
Leitfaden das Ziel, die gesetzlicben Bestimmungen den interessierten 
Kreisen nahezubringen, mit vollem Ernst erstrebt. Gerade auch vom 
Vollzug her ist immer wieder hervorzuheben, wie wichtig die Zusam
menarbeit aller Beteiligten an der Behandlung straffälliger Jugendli ... her 
und Heranwachsender ist ! Sie beginnt aber im Vollzug selbst, denn 
.. damit frucbtbare Erziehungsarbeit geleistet werden kann, mu& ein 
einheitlicher, erzieherischer Geist alle Beamten vom Direktor bis zum 
jüngstf.ln Aufsichtsbeamten erfüllen" (Tbür. DuVO, 1924, § 15). 

Möge der Leitfaden dazu beitragen. dieses Zusammenwirken aller 
an der Behandlung straffälliger Jugendlicher und Heranwachsender Be
teiligten zu fördern. 

Albert Krebs 
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